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Zehn J a h r e  C h e m ie e in s a t z  für  Deutschlands  Wirtschaftsfre iheit .

A m 30. Januar 1943 vollendet sich ein Jahrzehnt, 
das einmalig in der deutschen Geschichte steht. 

Es wird geprägt durch den schöpferischen Genius 
eines Mannes, der sein Volk aus Not und Zerrissen
heit befreit und ihm ein neues kraftvolles Leben ge
schenkt hat. Diese zehn Jahre sind mit weltge
schichtlichem Geschehen bis an den Rand gefüllt. 
Leben und Leistung der deutschen Nation wurden 
in ihm von Grund auf neu geformt und die Funda
mente für ein neues Europa, ja für eine neue Welt 
gelegt. Man wird vergeblich nach einer Zeitspanne 
suchen, die sich an geschichtlicher Bedeutung mit 
diesen zehn Jahren vergleichen läßt: für das, was 
in diesem Jahrzehnt geleistet wurde, gibt es keine 
historischen Parallelen.

In seinem grundlegenden Aufruf vom 1 . Februar 
1933 proklamierte der Führer die Sicherung der Er- 
nährungsgrundlagen und die Überwindung der A r
beitslosigkeit als wirtschaftspolitisches Hauptziel 
seiner Regierung. Von dieser Kundgebung schwingt 
sich eine Brücke über die ersten erlolgreichen Auf
baujahre hinweg bis zu der Verkündung des V ier
jahresplans auf dem Parteitag 1936 und weiter zu 
der großen Bewährung der deutschen W irtschaft im 
Einsatz der Kriegsjahre. „In vier Jahren muß 
Deutschland in allen jenen Stoffen vom Ausland 
gänzlich unabhängig sein, die irgendwie durch die 
deutsche Fähigkeit, durch unsere Chemie und M a
schinenindustrie sowie durch unseren Bergbau selbst 
beschafft werden können“ — , das war das Ziel, das 
der Führer 1936 zur Begründung des Vierjahresplans 
verkündete. In seiner letzten großen Rede konnte 
der Reichsmarschall mit Stolz erklären, daß heute 
die Blockade und die Aushungerung, wie sie sich 
der Gegner einst dachte, nicht mehr möglich ist. Die 
deutsche Industrie und in ihr mit an erster Stelle die 
Chemie, die vom Führer 1936 zu höchster nationaler 
Pflichterfüllung aufgerufen worden war, hat in diesen 
Jahren alles, was in ihren Kräften stand, getan, 
um die deutsche Nation in ihrem Entscheidungs
kampf auf wirtschaftlichem Gebiet nach allen Se i
ten und gegen jede Gefahr zu sichern.

Als der Nationalsozialismus vor zehn Jahren 
die Macht ergriff, übernahm er eine von Grund auf 
zerrüttete Wirtschaft, die jedem Zugriff einer feind
lichen Außenwelt offenstand. Die Abhängigkeit der 
deutschen Nahrungsmittel- und Rohstoffversorgung 
vom Weltmarkt mußte unerträglich für einen Staat 
sein, der nationale Politik zu treiben entschlossen 
war und dafür auch die Möglichkeit schwerer politi
scher Gegensätze mit der Umwelt in Kauf nahm. 
Rund drei Viertel der deutschen Gesamteinfuhr ent
fielen in diesen Jahren auf Nahrungsmittel sowie auf 
unentbehrliche industrielle Rohstoffe; die größten 
Posten stellten dabei Textilrohstoffe, Öle und Fette, 
Mineralöle, Erze und M etalle sowie Kautschuk — , 
alles Erzeugnisse, die ein moderner Industriestaat 
zur Aufrechterhaltung seines Lebens unter allen 
Umständen benötigt. Den ersten Schritt zur B esei

tigung dieser Abhängigkeit bildete die am 24. 9. 
1934 eingeführte allgemeine Einfuhrüberwachung. 
Zugleich wurde versucht, für alle lebenswichtigen 
Ernährungs- und Industrierohstoffe eine ausreichende 
Versorgungsgrundlage in dem Raum zu schaffen, der 
vor feindlichem Zugriff am meisten gesichert er
schien.

Ernährung aus eigenem Boden.
E ine g es ich erte  Ernährungsgrundlage w ar in der 

ersten  P roklam ation  des Führers vom  1. 2. 1933 als 
H au p tzie l n a tio n a lso zia listisch er  W irtsch a ftsp o litik  g e 
nannt w orden . D ie w ich tig sten  W affen  für d ie D u rch 
setzu n g  d ie se s  Z ie les  lie fe r te  d ie von  dem  R eich sn äh r
stan d  e in g e le ite te  lan d w irtsch a ftlich e  E rzeugungssch lacht, 
d ie  den Z uschußbedarf an N ahrungsm itteln  auf ein  er
träg lich es Maß herab d rü cken  so llte . Im M itte lp u n k t 
d ie se r  großen erfo lgreich en  A k tio n  stand  d ie Erhöhung  
d es D ü n gem itte lverb rau ch s, d ie u. a. durch Senkung d er  
S tick sto ftp re ise  v oran g etr ieb en  w urde. So nahm  der 
V erbrauch  von  S tick stoffd ü n g em itte ln  von  353 000 t N  
im D üngejahr 1932/33 auf 718 000 t N  1938/39 zu; g le ich 
ze it ig  s tieg  der E in sa tz von  P hosph ord ü n gem itteln  von  
399 000 t auf 749 000 t P 2 O 5 und d er  von  K a lisa lzen  von  
618 000 t auf 1,25 M ill. t K 2O. D ie  Zuführung v on  N äh r
stoffen  in den d eu tsch en  B od en  hat sich  a lso  in dem  
B erich tszeitrau m  b ei S tick sto ff und K ali m ehr als v e r 
d op p elt und b ei der P hosphorsäure, eb en so  w ie  auch  
beim  K alk  e in e Zunahm e von 80 b is 90% erreicht. D ie  
E rgeb n isse  d ieser  mit großzügigen M itte ln  e in g e le ite ten  
und durchgeführten  V erw endung ch em isch er D ü n g em itte l 
k ön n en  w ir an der E n tw ick lun g  d er  lan d w irtsch a ftlich en  
P rod uk tion  a b lesen . D er P rod u k tion sw ert der L an d w irt
sch aft hat sich  von  8,5 Mrd. JtYl im J ah re 1932/33 auf 
14,7 Mrd. HIH im  Jah re 1939/40 erhöht; d ie  V erk au fs
er lö se  nahm en v on  6,1 auf 10,9 Mrd. ÖM zu; im g le ich en  
Zeitraum  erh öh ten  sich  d ie  A u fw en d u n gen  der L an d 
w irtsch aft für ch em isch e D ü n g em itte l von  523 auf 810  
M ill. Jtifl und erre ich ten  dam it trotz der in zw isch en  er
fo lg ten  P reissen k u n g  12% der gesam ten  B etr ie b sa u s
gaben.

D ie  größte L ü ck e in der d eu tsch en  E rnährungsw irt
sch aft b esta n d  b e i d er M achtübernahm e durch den  
N ation alsozia lism u s in der Öl- und F ettversorg u n g . Es

Neuer Leiter der Wirtschaftsgruppe 
Chemische Industrie.

D er H err R eich sw irtsch a ftsm in iste r  h at 
den b ish erigen  L e ite r  d er W irtsch aftsgru p p e , 
H errn  D irek tor D r.-In g . e. h. Jo h a n n e s  H e s s ,  
D r. A lex an d er  W acker G e se llsc h a ft  fü r  e lek 
troch em isch e In d u strie  m . b. H., M ünchen, a u f 
se in en  W unsch von sein em  A m t entbu n den  
und H errn  G en era ld irek to r  H erm an n  S c h l o s 
s e r ,  D eutsch e G old- und S ilb e rsc h e id e an sta lt  
v o rm als  R oessler, F ra n k fu r t  a. M ., zum  L e ite r  
d er W irtsch aftsgru p p e  beru fen . H err G e n e ra l
d irek to r S ch lo sser  h at am  20. Ja n u a r  se in  A m t 
an getreten .
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ist errechnet w orden, daß 1932 75% des gesam ten  N ah 
rungsm ittelverbrauchs, aber nur 40% des Ol- und r e t t -  
Verbrauchs im Inland erzeugt wurden. Dazu kam em e  
b eträch tlich e A bhängigkeit vom A usland in der h.i- 
w eißversorgung. Im Rahmen der landw irtschaftlichen  
E rzeugungsschlacht ist nun mit an erster S te lle  aut 
eine Steigerung d er Ölfruchternten g eseh en  w orden , 
w ährend die A nbaufläche von Raps un£i R übsen, den  b eiden  w ichtigsten  einheim ischen Ölpflanzen, 1939 ganz 
u nbedeutend  war, stieg  s ie  b is 1940 auf m ehr als 
200 000 ha. Durch Züchtung frostharter und ertrags
s ich erer Sorten  sind außerdem  d ie  H ektarerträge b e 
trächtlich  g esteigert w orden. A uch die auf d eu tsch e  
Initiative erfolgte A usdehnung der Ö lfruchtkulturen in 
den  befreundeten  Ländern, vor allem  d ie  Einführung 
des Sojabohnenanbaus in Südosteuropa, hat ein en  an 
sehnlichen  B eitrag zur V erkleinerung der d eu tsch en  F e tt
lücke g ele istet. D aneben sind von d er chem ischen  In
dustrie Verfahren zur G ew innung von syn th etisch en  
Stoffen en tw ick elt w orden, die hauptsäch lich  der E in 
sparung von technischen  F etten  ausländischer H erkunft 
dienen und damit einen größeren T eil d er einheim ischen  
F etterzeugung für den  N ahrungsm ittelbedarf freigesetzt  
haben. Es handelt sich dabei um N eb enp rod u k te der 
B enzinsynthese, deren großtechnische Erzeugung seit 
längerer Zeit durchgeführt w ird und d ie  für d ie  H er
stellung vollw ertiger S eifen  sow ie  für W asch- und  
T extilh ilfsm ittel als geeign et befunden w orden  sind. B ei 
d er w eitgeh en d en  A bhängigkeit der F ett- und E iw eiß 
erzeugung von d er F utterm ittelproduktion  w ar außerdem  
der Chem ie d ie A ufgabe g este llt, dazu beizutragen, um 
aus den im Inland reichlich  erzeu gten  S tärk ew erten  
über d ie  V iehw irtschaft sov ie l F ett und E iw eiß  w ie  nur 
m öglich gew innen zu können. A uch d iese A ufgabe ist 
von der chem ischen Industrie g elöst w orden, w o b e i an 
die G ewinnung von F utterh efe aus H olzzucker und A b 
fallerzeugnissen  sow ie  an den Ersatz von eiw eiß reich em  
K raftfutter für W iederkäuer durch Präparate anorgani
sch er Stickstoffverbindungen und an die v ie lfa ch e  H ilfe, 
w elch e die C hem ie bei der Silierung von  G rünfutter  
le istet, erinnert sei. N icht zu letzt war auch d er  E in satz  
von Vitam inpräparaten für die A ufzuoht des Jungviehs  
und überhaupt d ie W irksam keit neuer T ierarzn eim itte l 
eine Vorbedingung für d ie  verstärk te L eistung der d eu t
schen V iehw irtschaft.

W enn es im b isherigen  V erlauf d ieses  K rieges g e 
lungen ist, im G egen satz zu der E n tw icklun g in d en  
Jahren 1914 bis 1918 die lan d w irtsch aftliche Erzeugung  
nicht nur zu halten, sondern auf einen  n eu en  H öch ststan d  
zu bringen, so  verdanken  w ir dies auch der p lanm äßigen  
Schädlingsbekäm pfung, durch d ie der L andw irtschaft 
jährlich M illiardenverluste erspart w erd en . E in s y s te 
m atischer Schutz d er V orratshaltung und d ie auf b re i
tester G rundlage durchgeführte A k tion  „K am pf dem  
Verderb" haben sich g leichfalls in stärk stem  Umfang  
des E insatzes d er chem ischen  Industrie b ed ien t.

Chemie sichert die Bekleidung.
Durch den V ierjahresplan sind d ie V oraussetzun gen  

dafür geschaffen  w orden, daß h eu te d er  d eu tsch e  B e 
kleidungsbedarf als gesich ert a n geseh en  w erd en  kann. 
Durch den A ufbau der Z ellw ollin d u strie hat D eu tsch lan d  
sein e K unstfasererzeugung se it 1933 mehr als v erzeh n 
fachen können. Der d eu tsch en  K unstfaserin d ustrie ist es 
dabei gelungen, auch h insichtlich  der G üte d ie  Ü ber
legen heit der eingeführten  N aturfasern  zu b ese itig en  
und Fasern aus einheim ischen R ohstoffen  zu en tw ick eln , 
die jeder Beanspruchung genügen. A ls  R oh sto ffe sind  
an S te lle  eingeführten F ich ten h o lzes  gerad e in den le tz 
ten Jahren in immer stärkerem  U m fang ein heim isch e  
A usgangsm aterialien , so z. B. K iefern h olz, Stroh und  
Kartoffelkraut für die G ew innung von  h och w ertigem  
T extilze llsto ff h erangezogen  w orden . B ei dem  hohen  
C hem ikalienverbrauch der K unstfaserindustrie w ar auß er
dem d ie  B ereitstellu ng  ausreichen der M engen  an ch em i
schen H ilfsstoffen von aussch laggeb end er B edeutung; 
auch d ieser A ufgabe hat sich  die ch em isch e Industrie  
in vollem  Umfang gew ach sen  gezeigt.

N eben  der Z ellw olle  hat d ie d eu tsch e  ch em isch e  
Industrie in den le tz ten  Jahren v o llsy n th e tisch e  F asern  
herausgebracht. Man hat in d iesem  Zusam m enhang an 
Die P eC e-F aser zu erinnern, d ie dazu berufen  ist, d ie N a 
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turfasern überall d ort zu verdrän gen , w o es  auf große  
W iderstand sfäh igk eit geg en ü b er C h em ik a lien  ankom m t. 
Durch d ie  w ährend  d es  K rieges h erau sgeb ra ch te  g le ic h 
falls v o llsy n th etisch e  P er lo n seid e , w ird  e in e L ü ck e g e 
sch lossen , d ie  b isher w ed er  durch N atu rfasern  noch  
durch Z ellw o lle  oder K u n stse id e  b ese it ig t  w erd en  k on n te . 
D er P er lo n seid e , d ie auch in B orsten - und D rahtform  
für tech n isch e  Z w eck e h er g e ste llt  w ird, w ird  e in e  um 
fassen d e te x t ile  B ed eutun g für d ie Zukunft zu g esp ro 
chen; s ie  so ll ü b era ll dort e in g e se tz t  w erd en , w o e in e  
stark e m ech an isch e B eanspruchung d er  G e w e b e  v e r 
langt wird.

S ch ließ lich  muß b e i d er D arstellu n g  der E rfolge, d ie  
die C hem ie im K am pf um d ie d eu tsch e T ex tilfr e ih e it  
errungen hat, auch d er v ie lfa ch en  H ilfsm itte l g ed ach t  
w erden , die zur V ered lu n g n atü rlich er F asern  h era u sg e
bracht w ord en  sind. W eiter  k on n ten  durch d ie  b ereits  
erw äh n te P roduktion  sy n th etisch er  T ex tilh ilfsm itte l aus 
fettfre ien  A u sgan gssto ffen  n icht nur E rsp arn isse in der 
F ettversorgu n g  erzielt, son d ern  auch v ie le  S ch w ier ig 
k e iten  b e i der E inführung der K unstfasern  in d ie  
d eu tsch e S p in nsto ffw irtschaft ü b erw u n d en  w erd en .

Schutz der Volksgesundheit.
S eit 1933 is t  d ie  jährliche G eb u rten ziffer um über 

80% g estieg en , w äh ren d  g le ich ze it ig  d ie S äu g lin g ssterb 
lich k eit d u rch sch n ittlich  um 0,3% im Jahr ab gen om 
m en hat. V on d en  ersten  T agen  der M achtübernahm e  
an hat der N ation alsozia lism u s ein e  k o n seq u en te  B e 
vö lk eru n gsp o litik  b etrieb en , deren  E rfolge sich  in d iesen  
Z ahlen w id ersp iegeln . Z ah lreich e M aßnahm en der R eich s
gesundheitsführung, d ie in Z usam m enarbeit m it der m ed i
zin isch en  W issen sch a ft und mit der A rzn eim itte lin d u strie  
durchgeführt w ord en  sind, haben das ihrige dazu getan, 
um den d eu tsch en  V olk sk örp er nach ein er lan gen  P er io d e  
d es b io log ischen  V erfa lls w id erstan d sfäh ig  und stark  zu 
m achen.

Ihre en tsch e id en d e B ew ährungsprobe hat d ie  d eu t
sch e  G esu n d h eitsp o litik  se it A usbruch  d e s  K rieges a b 
geleg t. A n erster S te lle  is t  d ie erfo lgreiche S eu ch en 
bekäm pfung zu nen n en , d ie  u. a. d ie re st lo se  Ü b erw in 
dung d er  F leck fieb ergefah r erm öglich t hat; d ie T u ber
k u lo se  und die G esch lech tsk ra n k h e iten  w erd en  unter  
scharfer K ontro lle geh alten . A u ch  ein A n stieg  der  
T yphus-, P aratyp h u s- und R uhrerkrankungen so w ie  von  
b ak ter ie llen  L eb en sm itte lverg iftu n g en  k o n n te  im  G eg en 
sa tz  zum ersten  W eltk r ieg  verm ied en  w erd en . T rotz  
v ie ler  B etrieb ssch ließ u n g en  und F er tig u n g sverb ote  k on n te  
die E rzeugung und der A b sa tz  v on  A rzn eim itte ln  auf d er  
G rundlage des von  der R e ic h ss te lle  C h em ie a u sg ea rb ei
te te n  A rzn eim itte lp lan s se it  K riegsausbruch  v erd o p p elt 
w erd en ; nach w ie  vor v ersorgt d ie d eu tsch e  Industrie  
trotz ihrer erh öh ten  B eanspruchung durch W eh rm ach ts
und Z ivilbedarf auch noch  zah lreich e an d ere eu rop ä isch e  
L änder m it den v on  d ie sen  b en ö tig ten  H eilm itte ln .

W enn  m an auch üb erall b es tr e b t ist, d ie E ig en er 
zeugung auszubauen, so sind  d ieser  E n tw ick lu n g  in den  
m eisten  L ändern n atü rlich e G renzen  gezog en , zum al es  
in v ie len  F ä llen  an e in er ausre ich en d en  P rod uk tion  von  
p h arm azeu tischen  C h em ik alien  feh lt. D en  v erstä rk ten  
R ückgriff auf d ie L iefer fä h ig k e it der d eu tsch e n  A rz n e i
m ittelin d u str ie  hat man in k ein em  L and b ereu t, im G e 
g en te il, a lle  v o r liegen d en  B er ich te  sp r ec h e n  v on  den  
großen F ortsch ritten , d ie der v er stä rk te  E in satz d er  
h och w ertig en  d eu tsch en  P rod u k te für d ie V o lk sg esu n d 
h eit in d en  v ersch ied en en  G eb ie te n  E uropas zur F o lg e  
hat. E ngland und A m erik a  h aben  durch d ie  B esch la g 
nahm e der d eu tsch en  A rz n e im itte lp a ten te  se lb s t vor a ller  
W elt d ie  Ü b er leg en h eit der d eu tsch en  Ind u strie z u g e s teh en  m üssen.

Für d ie  Erhaltung d er  L eistu n g sfä h ig k eit d es d e u t
sch en  V olk es hat sich  w e iter  d ie  Zuführung syn th etisch er  
V itam in e als b eson d ers b ed eu tsam  erw iesen . D ie  zu sä tz 
lich e V itam in-C -V ersorgung, d ie in B ergw erk en , R ü
stu n gsb etr ieb en , für S ch u lk in d er, S äu g lin ge usw . durch- 
geführt w ird, hat ein en  A u sg le ich  für d ie  im  K riege  
nicht in erford erlich em  U m fang v orh an d en en  v ita m in 
h altigen  L eb en sm itte l geb rach t. D urch d ie V itam in isieru n g  
der M argarine ist d ies N ah run gsfett d er  B u tter  m it ihrem  
h ohen G eh a lt an V itam in  A  a n g eg lich en  w ord en ; d ie  
W erbung für den V erzehr von V ollk orn b rot h at d ie  Zu
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fuhr von Vitamin B erhöht. Wenn nach einer Erklärung 
des H eeresverw altungsam tes Vitamin C und Vollkorn
brot manchen Sieg unterbaut haben, so geht das zu 
einem guten Teil auf die Leistungen der deutschen Chemie 
zurück, die es verstanden hat, diese W irkstoffe auch 
außerhalb des tierischen und pflanzlichen Körpers her
zustellen.

N eu e  W e rk sto ffe  fü r  d ie  R ü stu n g sin d u str ie .

Ernährung, Bekleidung, Volksgesundheit — das sind 
wichtige und grundlegende Voraussetzungen einer er
folgreichen Kriegsführung, aber nicht Faktoren dieser 
Kriegsführung selbst. Hier gibt den letzten Ausschlag 
der Stand der Rüstungsindustrie, die Versorgung der 
kämpfenden Truppe mit Waffen und Munition aller Art. 
Von der Entwicklung von Verfahren zur Verwertung 
geringwertiger einheimischer Erze über die Herstellung 
von Edelstahlen und Leichtmetallegierungen bis zu den 
Kunststoffen hat die chemische Industrie auf zahllosen 
Gebieten die Grundlagen der deutschen Rüstungswirt
schaft unterbauen helfen.

Wenn es gelungen ist, die Eisen- und Stahlproduk
tion im großdeutschen W irtschaftsraum in einem früher 
nicht für möglich gehaltenen Ausmaß zu erhöhen, so ist 
diese Entwicklung auf neue chemische Verfahren zu- 
rückzuführen, die überhaupt erst die Verhüttung der 
armen einheimischen Erze im Hochofen wirtschaftlich 
gemacht haben. Ebenso sind mit Hilfe der Schwimm
aufbereitung zahlreiche längst aufgegebene niedrigoro- 
zentige Buntmetallvorkommen wieder in Abbau genom
men worden; die Nickel-, Zinn- und Kobaltversorgung, 
um nur einige Beispiele herauszugreifen, hat sich auf 
diesem Wege beträchtlich verbessert. W eiter ist es 
gelungen, den Verbrauch einfuhrabhängiger Stahlver- 
edler durch verschiedene Verfahren auf ein M indest
maß herabzusetzen bzw. einheimische Rohstoffquellen 
für sie zu erschließen. So sind neue Verfahren der 
Oberflächenbehandlung entwickelt worden, die an Stelle 
der Vollegierung nur Bruchteile der Legierungsmetalle 
beanspruchen. Für den M anganverbrauch steht heute 
als zusätzliche Rohstoffquelle die Hochofenschlacke aus 
manganhaltigen Inlandserzen zur Verfügung, die durch 
Anreicherung und Aufbereitung zu einem hochwertigen 
Ferromangan verarbeitet wird; Vanadium wird dem Roh
eisen durch Sauerstoffzufuhr im Hochofen entzogen. 
Durch die Herausbringung von Hartmetallen, u. a. von 
W olframcarb;d und anderen Carbiden, ist die Leistungs
kraft der Werkzeugmaschinen um ein Vielfaches erhöht 
worden. Wo im übrigen trotz der verstärkten Inlands
gewinnung und der Umstellung der Versorgung auf 
blockadefeste Gebiete Buntmetalle trotzdem noch knapp 
waren, sind sie weitgehend durch Leichtm etalle und 
Leichtmetallegierungen ersetzt worden. So hat das 
Aluminium, dessen Gewinnung heute auch aus einheimi
schen Rohstoffen möglich ist, nicht nur den wichtigsten 
Baustoff für die Flugzeugindustrie geliefert, sondern 
darüber hinaus auch beträchtliche Ersparnisse an Bunt
metallen. beispielsw eise an Kupfer, in der Elektrotechnik 
ermöglicht.

Neben die Bunt- und Leichtm etalle sind als gleich
berechtigter W erkstoff die Kunststoffe getreten, deren 
Erzeugung im Rahmen des V ierjahresplans immer stärker 
ausgebaut worden ist. A lle diese von der chemischen 
Industrie herausgebrachten Produkte, ob sie aus Teer. 
Carbid, Harnstoff usw. gewonnen werden gehen letzten 
Endes zum entscheidenden Teil auf den Rohstoff Kohle 
zurück, an dem in Deutschland ke;n Mangel ist. Auf 
zahlreichen Gebieten des zivilen Verbrauchs bat der 
Einsatz von Kunststoffen die W eiterführung der Produk
tion und die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern 
des täglichen Bedarfs ermöglicht. A ls Beispiel für die 
zahlreichen militärischen Verwendungszwecke der K unst
stoffe dient das Plexiglas, das als völlig splitterfreier 
Werkstoff für den Flugzeugbau unentbehrlich gewor
den ist.

Der Sicherung der deutschen Rüstungswirtscbaft 
mit Werkstoffen aller A rt dient schließlich auch die V er
besserung des K orrosionsschutzes; wenn die Rostschäden 
heute verhältnismäßig erträglich sind — der Rostverlust 
an Eisen und Stahl wird beispielsw eise nur noch auf 

der Jahreserzeugung geschätzt — , so kann das von

der Chemie als ihr Verdienst beansprucht werden. Auch 
die Anstrichtechnik stützt sich heute weitgehend auf 
einheimische Rohstoffe; so werden in größtem Umfang 
einheimische Kunstharzlacke verwandt, deren Produktion 
auf der Grundlage des von der Reichsstelle Chemie aus
gearbeiteten Lackplanes gesteuert wird. W eiter hat der 
Korrosionsschutz auch durch die Herstellung von m etal
lischen Überzügen auf galvanotechnischem W ege b e 
trächtliche Fortschritte gemacht.

M o to ris ie ru n g  d u rch  C h e m ie .

Den augenfälligsten Beitrag für die Erkämpfung der 
deutschen W irtschaftsfreiheit hat die Chemie dadurch 
geliefert, daß sie die Voraussetzungen für die M otorisie
rung des deutschen Verkehrs in Frieden und Krieg schuf. 
Buna und synthetisches Benzin schlossen endgültig die 
gefährlichsten Lücken, die es in der deutschen V ersor
gungslage gab, und zerstörten damit alle Hoffnungen, 
die die Feindmächte an eine mangelnde Bewegungsfrei
heit der deutschen Wehrmacht knüpfen mochten.

Von der deutschen W issenschaft und Industrie 
waren auf dem Gebiet der Kautschuksynthese langjäh
rige Vorarbeiten geleistet worden, auf deren Grundlage 
im Rahmen des Vierjahresplans in kürzester Zeit eine 
großtechnische Erzeugung aufgebaut wurde, die den deut
schen Kautschukbedarf voll und ganz deckt. Die ver
schiedenen Arten von synthetischem Kautschuk, die 
heute in Deutschland hergestellt werden, und unter ihnen 
vor allem der Reifenkautschuk Buna S haben ihre volle 
Kriegsbewährung im Kraftfahrzeugwesen und im F lug
zeugbau erbracht. Auch für technische Zwecke steht im 
Perbunan ein hochwertiger W erkstoff zur Verfügung. 
Im übrigen hat die Bereifungsindustrie nicht nur durch 
die Produktion von synthetischem Kautschuk, sondern 
auch durch die Herstellung von hochwertiger Reifen
kunstseide eine wichtige Hilfe von seiten der Chemie 
erhalten.

Die Treibstoffversorgung der deutschen K riegsw irt
schaft wird heute auf verschiedenen Wegen gesteuert. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Gewinnung von synthe
tischem Benzin auf Grund der verschiedenen von der 
chemischen Industrie entwickelten Verfahren, das vor 
allem für die Herstellung von hochwertigen Spezialtreib
stoffen Verwendung findet. Für die übrigen Sektoren 
des Treibstoffbedarfs gibt es daneben noch w eitere flüs
sige und feste K raftstoffe einheimischer Herkunft, so 
z. B. die Treibgase und die verschiedenen festen K raft
stoffe wie Kohle, Holz und Torf, deren Einsatz durch 
den Serienbau geeigneter Generatorentypen erleichtert 
worden ist. Die vor kurzem verfügte Umstellung der 
Lastkraftw agen auf Generatorantrieb stellt den jüngsten 
Baustein im Aufbau einer nationalen deutschen T reib
stoffwirtschaft dar.

D ie  Le istu n g  d e r  P a r te i.

D ie C hem ie h a t so  au f a llen  leb en sw ich tigen  
G e b ie ten  en tsch e id en d  d azu  b e ig e tra g e n , daß 
D eu tsch lan d s R ü stu n g  lü ck en lo s und u n an gre ifb ar 
gew ord en  ist. H eu te, n ach  einem  Ja h rz e h n t  n a t io 
n a lso z ia list isch e r  F ü h ru n g w issen  w ir a b e r  auch , 
daß d ie g ew altigen  k rieg sen tsch e id e n d en  E r fo lg e  der 
d eu tsch en  In d u str ie  im  K am p f um  d ie W ir tsc h a fts
fre ih eit n iem als erru n gen  w o rd en  w äre n  ohne die 
an feu ern d e  und  len k en d e  In itia tiv e  d e r  P a r te i. N a 
tio n a le  D isz ip lin  und so z ia le s  V eran tw o rtu n gsge fü h l 
sin d  h eute  d an k  d er u m fasse n d en  E rz ie h u n g sa rb e it , 
d ie von  d e r  P a rte i u n d  ihren  G lied eru n g en  g e le is te t  
w orden  ist, jed em  sch affen d en  D eu tsch en  in F le isc h  
und B lu t ü b erg e g an g en ; in T a g  für T a g  ern e u e rtem  
E in sa tz  a lle r  in der W irtsch a ft  tä tig e n  K r ä f te  fin 
den  sie  ihre h ö ch ste  B ew äh ru n g . S o  ist  d e r 30. J a 
n uar 1943 n icht n ur e in e G e le g e n h e it  zu sto lzem  
R ü c k b lic k  au f d ie  e in m alige  L e is tu n g  e in es w e lt
gesch ich tlich en  Ja h rz e h n ts , so n d ern  d a rü b e r  h in au s 
und vo r a llem  A nlaß , u n seren  durch  n ich ts zu  e r 
sch ü tte rn d en  G la u b e n  an den  S ie g  d er n a t io n a l
so z ia lis t isch e n  Id ee  in dem  groß en  W eltk am p f u n 
se re r  T a g e  au fs n eu e zu b ek u n d en . (2441
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Deutsche Chemie als
I m L au fe  des K rie g e s ist ganz E u ro p a  zu einer 

W irtsch aftsgem ein sch aft zusam m engew achsen . D ie 
A bsch neidun g von ü berseeisch en  Zufuhren hat dazu 
geführt, daß heute a lle  europäisch en  L än d er im w e
sentlichen  mit den N ahrungsm itteln  und R ohsto ffen  
auskom m en m üssen, die die N atur ihnen in ihrem  
eigenen R aum  gesch en kt hat. W enn auch kein  
Überfluß b esteh t, so sind doch die V orau ssetzu n gen  
dafü r geschaffen , daß der leben sw ich tige  B e d arf 
der europäisch en  V ölk er auf a llen  G eb ie ten  g e 
sich ert ist.

D ie deutsche chem ische In dustrie  muß heute 
als die w ichtigste Sch rittm ach erin  bei der U m ste l
lung der europäisch en  W irtsch aft auf die B e d a r fs 
deckung aus einheim ischen R oh sto ffquellen  an g e
sehen w erden. Ihren E rfo lgen  ist  es zu verd an k en , 
wenn die R oh sto ffversorgu ng des K on tin en ts in Zu
kunft n iem als w ied er in den Z ustand  der U n sich er
heit zurückfallen  wird, w ie d as in der V ergan gen 
heit der F a ll w ar. Gew iß w ird zw ischen  E u ro p a  und 
den übrigen  großen W irtsch aftsräum en  auch  in Zu
kunft noch ein W aren au stau sch  stattfin den , ab er  
er w ird keine gegen se itige  A b h än gigk eit m ehr b e 
gründen. N eben der chem ischen Sy n th ese  so ie lt  b e i 
der U m stellung der eu ropäisch en  B e d arfsd e ck u n g  
der R ückgriff auf A lt- und A bfa llsto ffe  sow ie auf 
zah lreich e früher als w ertlos an geseh en e p flan zlich e 
und tierisch e E rzeu gn isse  eine w ichtige R o lle . M it 
H ilfe von in D eutsch lan d au sgearb eite ten  chem ischen  
V erfahren  ist es gelungen, eine große Zahl so lch er 
P rodu kte  in w ertvo lle  A u sgan gssto ffe  für die N ah 
rungsm ittel- und R oh sto ffversorgu n g um zuw andeln.

D a s eu ro p ä isch e  K u n stfa se rp ro g ra m m .

In dem großen europäischen Rohstoffprogramm, das 
heute nach dem Vorbild der deutschen chemischen Industrie 
durchgeführt wird, nimmt die europäische Gemeinschafts
arbeit auf dem Gebiet der Textilrohstoffe einen hervor
ragenden Platz ein; ihr ist es zu verdanken, wenn heute 
der Spinnstoffbedarf von mehreren hundert Millionen 
Menschen allen angelsächsischen Blockadeversuchen zum 
Trotz als gesichert gelten kann.

Neben Deutschland und Italien, die bereits lange 
vor Kriegsausbruch durch d:e Errichtung großer Zellwoll- 
fabriken in dieser Hinsicht vorgesorgt hatten, treten 
jetzt nach und nach fast alle anderen Länder des euro
päischen Kontinents in die Reihe der Zellwollprodu- 
zenten ein, wobei Deutschland den interessierten Län
dern in großzüg:ger Weise durch Überlassung von V er
fahren und technischen Hilfskräften seine Erfahrungen 
zur Verfügung geste’lt hat. Man kann mit guten Grün
den sagen, daß die Zellwollindustrie trotz der deutschen 
Hilfe überall den Charakter eines vorwiegend natio
nalen Produktionszweiges trägt, da in keinem Land die 
Kontrolle über den neuen Industriezweig in deutsche 
Hände übergegangen ist.

Es g:bt heute kaum noch ein europäisches Land, 
das keine Zellwollfabrik errichtet bzw. den Bau solcher 
Anlagen projektiert hat. Um mit den skand;navischen 
Ländern zu beginnen, so gibt es in Norwegen zwei 
Firmen, die sich mit der Erzeugung von Ze"wolle be
fassen. die Norsk Cellullfabrik A S und die Kunstsi’ke- 
fabnkken A. S ; die erste Firma steht in Zusammenarbeit 
mit der deutschen Phrix-Grupoe. In Schweden baut die 
Nordtsk Silkecellulose A .B., die bereits vor dem Krieg 
Zellwo"e in kleinem Umfang herstellte, ihre An’agen

r UU 1 Ae,tRer S  / ie n941 inS Leben ¿ erufen*  e j  A. B̂  mit dem Bau emer großen Zellwollfabrik
an der schwed-schen W estküste begonnen; auch die 
Svenska Konstsilke A. B die sich bisher in erster Linie  
mit der Erzeugung von Kunstseide b e faß t, hat in den 
letzten Jahren d>e Produktion von Zellwolle aufgenom
men. In Finnland errichtet die 1941 gegründete Firma

europäisches Vorbild .
Säteri O. Y. eine neue Kunstfaserfabrik, die an die 
Stelle der durch den ersten finnisch-sowjetischen Krieg 
verlorenen Kunstfaserfabrik der Kuiti O. Y. treten soll.

In W esteuropa ist 1942 die Zellwollfabrik der France 
Rayonne S. A. in Betrieb genommen worden, an deren 
Kapital die Zellwolle- und Kunstseidering GmbH, mit 
einem Drittel beteilig-t ist; die deutsche Gruppe hat der 
französischen Firma auf Grund eines Zehnjahresvertrages 
ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Neben der 
Zellwollfabrik errichtet die France Rayonne S. A. ein 
Cellulosewerk, in dem die ausgedehnten Laubholzbe
stände von M ittelfrankreich verw ertet werden sollen. 
Außerdem sollen verschiedene andere einheimische Pflan
zen, u. a. Ginster und Schilf, für die Gewinnung von 
Cellulose herangezogen werden. Auch in Belgien ist der 
Ausbau der Zellwollproduktion in Zusammenarbeit mit 
der Zellwolle- und Kunstseidering GmbH, erfolgt, die 
zusammen mit dem großen belgischen Kunstseidekonzern 
„Fabelta" die Société Beige de Fibranne S .A . ins Leben 
gerufen hat. In den Niederlanden errichtet die führende 
Kunstseidefirma, die Algemeene Kunstzijde Unie N. V., 
eine Zellwollfabrik mit einer A nlage für die Gewinnung 
von Strohcellulose, wobei sowohl die Vereinigte Glanz- 
stoff-Fabriken A.-G. wie die Phrix-Gruppe ihre tech
nischen Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben. 
Schließlich gelangt auch in Spanien ein umfangreiches 
Kunstfaserprogramm zur Durchführung. Dabei handelt es 
sich in erster Linie um das Projekt der Fefasa (Fabrica
ción Española de Fibras A rtificiales S. A.), die in Zusam
menarbeit mit der Phrix-Gruppe auf der Grundlage von 
Getreidestroh eine Zellwollfabrik errichtet. Eine weitere 
Kunstfaserfabrik wird mit italienischer Förderung von 
der Sniace (Sociedad Nacional Industrias Aplicaciones 
Celulosa Española) S .A . gebaut; die benötigte Cellulose 
soll hier aus einheimischem Eucalyptusholz gewonnen 
werden.

Von den übrigen europäischen Ländern hat sich 
jetzt auch in der Schweiz die Zellwolle durchgesetzt. 
Zellwol'fabriken wurden von zwei Firmen der schweizeri
schen Kunstseidenindustrie errichtet, der Soriété de la 
Viseóse Suisse S .A . und der Feldmühle A.-G. In der 
Slowakei hat die zum Konzern der Dynamit Nobel A.-G. 
gehörige Chemische Industrie A.-G. 1942 ihr Zellwoll- 
werk in Betrieb genommen; die Firma hofft, über die 
Deckung des Landesbedarfs hinaus den Export von Zell
wolle nach anderen südosteuropäischen Ländern ent
wickeln zu können. In Ungarn wird von der Ungarische 
Viseóse A -G. eine Zellwollefabrik errichtet, in Rumänien 
baut die Viscosa Rom aneasca S. A. R. die Erzeugung von 
Zellwolle aus. Gleichzeitig sind von verschiedenen ru
mänischen Firmen in Zusammenarbeit mit der I. G. Far- 
ben:ndustrie A.-G. Vorarbeiten für die Verwertung der 
großen Schilfbestände der Donaumündung für die Ge
winnung von Cellulose eingeleitet worden; zu diesem 
Zweck wurde vor kurzem d;e F ’rma Delta S. A. R. ge
gründet. Da im Donaudelta 375 000 ha mit Schilfrohr be
deckt sind, hält man es für möglich, daß Rumänien in 
Zukunft zu einem der w:chtigsten Zellstofferzeuger in 
Europa werden wird. Schließlich muß noch erwähnt wer
den, daß auch in Bu’ garien eine Zellwollfabrik errichtet 
werden soll, deren Celluloseversorgung durch d*e Ver
arbeitung einheimischer M aulbeerbaum rinde erfolgen soll.

Ü b e r a ll  L a c k -  und S e ife n p la n  n ach  d e u tsch e m  V o rb ild .

Die Notwendigkeit, früher aus Ü bersee eingeführte 
öl- und Fettstoffe einzusparen, hat dazu geführt, daß die 
deutschen Pläne zur Regelung der Seifen- und Lackver
sorgung in vielen europäischen Ländern aufgegriffen und 
durchgeführt worden sind. D as gilt nicht nur für die 
vpn der deutschen W ehrmacht besetzten G ebiete, son
dern beispielsw eise auch für Italien, das se :ne L ack 
versorgung nach deutschem M uster geregelt hat, sowie 
auch für mehrere südosteuropäische Länder, die die 
Grundsätze der deutschen Planung übernommen haben 
oder die Übernahme vorbereiten. Neben der Anwendung 
der von Deutschland ausgearbeiteten organisatorischen 
Grundsätze erfolgt in Anpassung an d>e jew eils ge
gebenen Versorgungsm öglichkeiten eine Umstellung auf 
im Inland vorhandene Ausgangsstoffe, wobei an die
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Stelle ölhaltiger Lacke mehr und mehr N itrocellulose
lacke und Kunstharzlacke treten. Auf dem Gebiet der 
Seifenversorgung sind in verschiedenen Ländern Einheits
seifen nach deutschem  Vorbild eingeführt worden. 
Außerdem geht man mehr und mehr dazu über, an Stelle 
von Seifen fettarm e oder fettfreie Reinigungsmittel zu 
gebrauchen.

K u n ststo ffe  ü b e ra ll  im  V o rd r in g e n .

Eine eigene Kunststoffproduktion gab es vor dem 
Krieg außerhalb von Deutschland nur in wenigen an
deren europäischen Ländern; soweit hier Kunststoffe zur 
Verarbeitung gelangten, wurden sie im wesentlichen aus 
Deutschland bezogen. D iese Lage hat sich inzwischen 
insofern geändert, als neben der Weiterführung der deut
schen Kunststoffausfuhr in verschiedenen Ländern die 
Eigenerzeugung von bisher nicht hergestellten p lasti
schen M assen aus einheimischen Rohstoffen, von Kunst
leder, A ustauschprodukten für Linoleum usw. aufgenom
men worden ist. Dadurch sind d iese Länder instand
gesetzt worden, beträchtliche Mengen an Metallen, L e 
der und anderen Rohstoffen für andere Zwecke einzu
sparen bzw. die durch den Fortfall der Zufuhr aus Über
see gerissenen Lücken zu schließen.

An erster Stelle  muß hier der A usbau der Kunst
harzproduktion in Italien erwähnt werden, der teilweise 
unter Zuhilfenahme deutscher Patente erfolgt ist und sich 
vor allem auf den Rohstoff Carbid stützt. Der letzte 
Geschäftsbericht des Montecatini-Konzerns erwähnt u. a., 
daß die Erzeugung von Vinylharzen bedeutend gesteigert 
worden ist; auf der Leipziger H erbstm esse 1941 sind von 
dem Konzern eine beträchtliche Zahl von Kunstharzen 
und plastischen M assen gezeigt worden, unter denen sich 
neben den bereits erwähnten Vinylprodukten auch 
Phenol- und Harnstoffharze befanden.

Zur Einsparung von Schwermetallen und anderen 
W erkstoffen fördert auch die spanische Regierung den 
Ausbau der Kunststofferzeugnug in bedeutendem Um
fang. A ls wichtigstes Projekt ist in diesem Zusammen
hang die Errichtung einer Kunstharzfabrik zu erwähnen, 
die von der Resinas Sintéticas Españolas S. A. gebaut 
wird. Auf der Grundlage von Cellulosederivaten will 
weiter die Celit S. A. plastische M assen herstellen. Da 
es bisher in Spanien an einer Eigenerzeugung der für 
Kunststoffe benötigten Ausgangsm aterialien fast ganz 
fehlte, werden gleichzeitig verschiedene Projekte durch
geführt, um die Rohstoffversorgung zu erleichtern. So 
will die Sociedad Bilbaína de M inerales y M etales S. A. 
synthetisches Phenol herstellen. Neue Methanolanlagen, 
deren Erzeugung zum Teil auf Form aldehyd verarbeitet 
werden soll, werden von der N itratos de Castilla S. A. 
und der Union Química del Norte de España S. A. er
richtet. Der angestrebte Ausbau der Celluloiderzeugung 
wird durch den Neubau von Anlagen für die Erzeugung 
von synthetischem Kam pfer gefördert, die die Industrial 
Resinera S. A. bauen will.

Besondere Aufm erksam keit wird der Kunststoffer
zeugung w eiter in Ungarn entgegengebracht, wo die No- 
valit Kunstharz und Chemische Industrie A.-G. sowie die 
Acetic Chemische W erke A.-G. ihre Produktion ausge
baut haben. Im abgelaufenen Jah r erfolgte weiter eine 
Neugründung auf dem K unststoffgebiet; diese Firma, die 
Ungarische Kunststoff- und Chemische A.-G., trägt sich 
mit dem Plan, den in den letzten Jahren  stark gestie
genen Kunststoffverbrauch zum Teil aus eigener Erzeu
gung zu decken. In Dänemark werden jetzt Kunstharze 
aus Torfkresolen an Stelle von ausländischem Phenol 
hergestellt; man hofft, auf diese W eise die Verarbeitung 
von Kunstharzen im bisherigen Umfang aufrechterhalten 
zu können. Zur Deckung des auch in Finnland stark  aus
geweiteten Kunststoffverbrauchs wurde 1942 die Bake- 
liittítuote O. Y. gegründet, die als erste Herstellerin von 
Kunstharzen in Finnland die Erzeugung von Phenolharzen 
auf der Grundlage von Torf vorbereitet.

Kunstleder wird heute unter Zuhilfenahme der in 
Deutschland ausgearbeiteten und erprobten Verfahren 
in fast allen europäischen Ländern hergestellt, und es ist 
auf diese Weise gelungen, die Deckung des lebensw ich
tigen Bedarfs zu erleichtern. V erschiedene Länder h a
ben auch die Herstellung von Austauschprodukten für 
Linoleum und anderen Fußbodenbelag aus einheimischen

Rohstoßen aufgenommen. So  stellt z. B. Schweden auf 
der Grundlage von Cellulose einen Linoleum ersatz her; 
von der italienischen Industrie ist ein Austauschprodukt 
entwickelt worden, das auf der Grundlage eines Zell- 
wollgewebes und unter Verwendung eines aus Tom aten
schalen entwickelten Harzes erfolgt.

B u n a  se tzt s ich  d u rch .

Der synthetische Kautschuk, den die deutsche che
mische Industrie heute an alle europäischen Länder 
liefert, hat sich für die kautschukvesrarbeitende Industrie 
außerhalb der Reichsgrenzen als Retter aus der Not b e
währt. Immer wieder sind Fälle  bekannt geworden, in 
denen die Stillegung von W erken dieses Industriezweiges 
und damit die Entlassung Tausender von Arbeitern nur 
dadurch vermieden werden konnte, daß die Leistungs
fähigkeit der deutschen Kautschuksynthesen über die 
Deckung des Eigenbedarfs hinaus auch die Belieferung 
anderer europäischer Länder ermöglichte. D ie ausge
zeichneten Erfahrungen, die man überall mit dem deut
schen Rohstoß gemacht hat, haben dazu geführt, daß in 
verschiedenen Ländern die Vorarbeiten für die Errich
tung eigener Kautschuksynthesen nach deutschen P a
tenten eingeleitet worden sind. Das gilt vor allem für 
Rumänien, wo im Laufe des vergangenen Jah re s zwei 
Neugründungen auf diesem Gebiet erfolgt sind; es han
delt sich dabei um die Romacol A.-G. und die Rompren 
A.-G., die als Rohstofi für den synthetischen Kautschuk 
einheimisches Erdöl bzw. Erdgas verarbeiten wollen.

Großtechnischen Umfang hat neben Deutschland die 
Erzeugung von synthetischem Kautschuk bereits in Italien 
erlangt, wo der A usbau der Kautschuksynthese im R ah
men der stark geförderten Acetylenchemie große F ort
schritte gemacht hat. Nach der Fertigstellung von zwei 
unter Zuhilfenahme deutscher Patente errichteter K aut
schuksynthesen gibt es für die italienische W irtschaft 
auf dem Gebiet der Kautschukversorgung keine nennens
werten Schwierigkeiten mehr.

T re ib sto ffv e rso rg u n g  au s h e im isc h e r  Q u e lle .

Die großen kriegsentscheidenden Erfolge, die die 
deutsche chemische Industrie mit der Durchführung 
der Treibstoffsynthese errungen hat, haben als Beispiel 
auch in anderen europäischen Ländern nachhaltig ge
wirkt. Den natürlichen Bedingungen der verschiedenen 
W irtschaftsräume entsprechend kann die Synthese von 
Treibstoffen, die an das Vorhandensein geeigneter K ohle
vorkommen geknüpft ist, nicht überall in großem Maß
stab durchgeführt werden; so sind Projekte auf dem 
G ebiete der Kohlehydrierung neben Italien vor allem aus 
Frankreich und Spanien bekannt geworden. In anderen 
Teilen des Erdteils, so z. B. in den skandinavischen L än 
dern, sind zur Schließung der Treibstofflücke in großem 
Umfang Holzgas und Holzsprit eingesetzt worden; D äne
mark fährt mit Torf, andere Länder wiederum haben den 
Einsatz von Flüssiggas stärker entwickelt. A ls ent
scheidendes Merkmal für die Treibstofflage kann jedoch 
für alle europäischen Länder die Tatsache verm erkt w er
den, daß es trotz erheblicher Schwierigkeiten im Einzel
fall gelungen ist, den lebenswichtigen Treibstoffbedarf 
trotz des Fortfalls der überseeischen Rohölbezüge sicher
zustellen.

In Italien ist die Gewinnung von snythetischen T reib
stoffen in einem solchen Umfang entwickelt worden, daß 
sie zusammen mit dem albanischen Erdöl serwie den 
verschiedenen A ustauschprodukten den kriegswichtigen 
Bedarf unter allen Umständen decken können. Die 
Azienda G enerale Italiana Petroli, in deren Händen die 
zentrale Lenkung der Treibstoffbew irtschaftung liegt, hat 
sich neben verschiedenen in- und ausländischen Erdöl
gesellschaften an den Firmen beteiligt, die sich mit der 
Gewinnung von synthetischen Treibstoffen auf der Grund
lage einheimischer Braunkohlenvorkommen befassen. 
Außerdem verfügt die italienische W irtschaft über 
mehrere Hydrieranlagen, in denen in erster Linie gering
wertiges albanisches Erdöl verarbeitet wird.

Die französische Treibstoffversorgung ist weitgehend 
auf feste Kraftstoffe und Flüssiggas um gestellt worden. 
Zur Vorbereitung der Treibstoffsynthese wurde daneben 
1942 die Compagnie d ’Hydrogénation et de Synthese ge
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gründet, die mehrere nach dem Fischer-Tropsch-Ver- 
fahren arbeitende Anlagen auf der Grundlage von Braun- 
kohlenvorkommen errichten soll. Auch aus Spanien, das 
gleichfalls dem Generatorantrieb weitgehende Förderung 
hat zuteil werden lassen, sind verschiedene Projekte für 
synthetische Treibstoffgewinnung bekannt geworden. Aut 
Veranlassung des Nationalen Industrieinstituts wurde 
1942 die Empresa Nacional de Combustibles Liquidos y 
Lulbrificantes S. A. gegründet, die neben der V erarbei
tung von Ölschiefer die Gewinnung von Treibstoffen auf 
dem Wege der Verschwelung und Hydrierung vorbereiten 
soll. In Belgien spielt Flüssiggas eine wichtige Rolle als 
Austausohtreibstoff; von den festen Kraftstoffen ist vor 
allem der Anthrazit für den Generatorantrieb herange- 
zogen "worden. Auc'h in der Schweiz sind in den letzten 
Jahren verschiedentlich Projekte für die Aufnahme der 
Erzeugung von synthetischen Treibstoffen aufgetaucht, 
jedoch bald wieder in den Hintergrund getreten, da das 
Fehlen geeigneter Kohlevorkommen die Durchführbarkeit 
in Frage stellte. 'Statt dessen hat dies Land die G e
winnung von Holzsprit auf dem Wege der Verzuckerung 
von Holzabfällen aufgenommen und die Verwendung von 
Holzgas gefördert. Von den Ländern, die sich mit 
Plänen auf dem Gelbiet der Treibstoffsynthese befassen, 
muß schließlich noch Bulgarien erwähnt werden, das 
über umfangreiche Braunkohlenvorkommen verfügt. Die 
Verwaltung der staatlichen Kohlenbergwerke in Pernik 
hat seit einiger Zeit Versuche laufen, die die Eignung der 
Braunkohle für die Gewinnung von Treibstoffen fest
stellen sollen.

C h e m ie e in sa tz  in d e r Fu tte rm itte lw irtsch a ft.

Im Laufe des Krieges ist in verschiedenen europäi
schen Ländern, vor allem in Dänemark und den N ieder
landen, die Viehwirtschaft nach deutschem M uster auf 
die wirtschaftseigene Futtergrundlage umgestellt w or
den, wobei die Chemie wesentliche Hilfe geleistet hat. 
In den skandinavischen Ländern ist Cellulose in großem 
Umfang als Futtermittel eingesetzt worden; beisp iels
weise sind die Verkäufe von Futtercellulose an die 
schwedische Landwirtschaft im W irtschaftsjahr 1941/42 
auf 440 000 t gegen 82 500 t im Vorjahr gestiegen, wäh
rend sich der Absatz in Norwegen von 100 000 t auf 
180 000 t erhöht hat. In Norwegen wird w eiter auch 
Tangmehl als begehrtes Futtermittel eingesetzt, dessen 
Nährwert dem des Hafers gleichkommen soll.

Aus den Ablaugen der Zellstoffabriken wird überall, 
hauptsächlich in den nordischen Ländern, in Form  der 
Futterhefe ein Kraftfutter gewonnen. Bei dem großen 
Zuschußbedarf an eiweißhaltigen Kraftfutterm itteln, den 
verschiedene europäische Länder vor dem Krieg auf
wiesen, kommt der biologischen Eiweißsynthese beson
dere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang haben die 
von deutschen Chemikern ausgearbeiteten Holzverzucke
rungsverfahren in den letzten Jahren in zahlreichen euro
päischen Ländern Anerkennung und praktische Anwen
dung gefunden. Es sind eine Reihe von Holzverzucke
rungsanlagen errichtet worden, in denen sowohl Holz
sprit wie auch Futterhefe hergestellt werden.

Im einzelnen ist zu erwähnen, daß zur Zeit in Finn
land von der staatlichen Alkoholmonopolgesellschaft eine 
Holzverzuckerungsanlage errichtet wird, die sich auf die 
erfolgreichen Arbeiten einer seit Januar 1942 in B e 
trieb befindlichen Versuchsanlage stützt. In Schweden 
hat die Korsnäs Sagverks A. B. eine Verzuckerungsanlage 
gebaut, deren Produktion vom Staat übernommen wird; 
eine zweite Anlage soll im laufenden Jah r errichtet w er
den. Ebenso wurde 1942 in der Schweiz die von der 
Holzverzuckerungs A.-G. errichtete Fabrik fertiggestellt; 
neben der Herstellung von Holzsprit für die Eidgenös
sische Alkoholverwaltung soll hier in Kürze auch die 
Erzeugung von Futterhefe aufgenommen werden. In 
Italien wurde d e ' Ausbau der Holzverzuckerung bereits 
1939 grundsätzlich beschlossen und in der Folgezeit 
durchgeführt. Zur Zeit befinden sich zehn Anlagen im 
Betrieb, in denen bedeutende Mengen an Futterhefe und 
Holzsprit erzeugt werden können. Schließlich muß noch 
erwähnt werden, daß auch Ungarn sich mit Holzver
zuckerungsprojekten beschäftigt und dort ein Plan aus
gearbeitet worden ist, der die Errichtung einer V er
zuckerungsanlage im Szeklerland vorsieht.

Der Fortfall überseeischer Nahrungsmittelbezüge 
hat im übrigen alle europäischen Länder zu intensiverer 
Bewirtschaftung ihres Bodens gezwungen und damit d ie 
Bereitstellung ausreichender Mengen an chemischen 
Düngemitteln zu einem grundlegenden Erfordernis für 
die Sicherung der Ernährungsgrundlage gemacht. In 
mehreren europäischen Ländern sind in diesem Zusam
menhang Pläne für den A usbau der Düngemittelindu
strie ausgearbeitet worden. An erster Stelle steht dabei 
Spanien, das mit seinem Düngem ittelbedarf bisher stark 
von dem Bezug von Chilesalpeter und englischem A m 
monsulfat abhängig war. Die Regierung hat daher als 
Ziel die Deckung des gesamten Stickstoffbedarfs in Höhe 
von 120 000 t N durch eigene W erke aufgestellt; die 
bisher genehmigten Neuanlagen besitzen eine Leistungs
fähigkeit von 53000 t. Den größten Umfang wird das 
Werk der in Zusammenarbeit mit einem deutschen K on 
zern stehenden Sociedad Española de Fabricaciones 
Nitrogenados S .A . haben; w eitere A nlagen werden von 
der Sociedad Ibérica de Nitrógeno S. A., der Nitratos de 
Castilla S. A. und der Hidro-Nitro Española S. A. er
richtet. Auch in verschiedenen südosteuropäischen L än 
dern trägt man sich mit dem Plan, d ie Erzeugung von 
chemischen Düngemitteln auszubauen oder sie neu auf
zunehmen; das gilt vor allem für Bulgarien, wo es bisher 
noch keine Eigenerzeugung chemischer Düngemittel gab.

A ltsto ff-  und A b fa llv e rw e rtu n g  
n ach  d e u tsch em  B e isp ie l.

Die von der deutschen W irtschaft seit Jahren  er
kannte Notwendigkeit, den gesamten Anfall an A lt
stoffen und Abfällen jeder Art der W iederverwendung 
zuzuführen, hat sich heute auch in allen übrigen euro
päischen Ländern durebgesetzt. Größeren Umfang hatte 
bis dahin eigentlich nur die Regenerierung von K aut
schuk und die Verwertung von Altm etallen erlangt; nach 
der Abschneidung der überseeischen Rohstoffzufuhren ist 
man mehr und mehr dazu übergegangen, auch viele an
dere Altstoffe der W iederverwendung zuzuführen. So 
gibt es heute kaum noch ein europäisches Land, in dem 
nicht die Regenerierung von Altölen obligatorisch g e 
macht worden ist. Mehr und mehr geht man auch dazu 
über, vor allem in den H auptstädten der einzelnen Län 
der, tierische A bfälle aus den Schlachthäusern zu verar
beiten, Rohstoffe aus städtischen und industriellen A b 
wässern zu gewinnen und den Müll als wertvolle R oh
stoffquelle zu nutzen. Daneben hat man sich überall 
daran gewöhnt, viele bisher als w ertlos angesehene 
pflanzliche und tierische Erzeugnisse auf w ertvolle Roh
stoffe zu verarbeiten. So werden in Skandinavien aus 
M eeresalgen nicht nur Futterm ittel, sondern auch G e la
tine und Textilhilfsmittel gewonnen; in Dänemark will 
man die Erzeugung von Cellulose aus Tang aufnehmen. 
Die südosteuropäischen Länder haben W eintraubenkerne 
und Tabaksam en als Ausgangsstoff für die Gewinnung 
von Fetten herangezogen. Spanien will Bananenstauden 
auf Cellulose verarbeiten. In mehreren europäischen 
Ländern sind Versuche im Gange, aus bisher wildwach
senden Pflanzen Vitamine, neue Gerbstoffe, Drogen und 
Harze zu gewinnen.

Manche dieser Maßnahmen ist nur durch den Zwang 
der K riegslage bedingt und wird später wieder einmal in 
Fortfall kommen, wenn der Aufbau des europäischen 
W irtschaftsraum es ein reichlicheres Rohstoffangebot er
möglicht. Wie der Krieg ein Lehrm eister auf allen G e 
bieten ist, so  hat er aber auch den europäischen Völkern 
die Augen dafür geöffnet, daß die früher betriebene V er
geudung von Alt- und Abfallstoffen eine Verschleuderung 
von wertvollem W irtschaftsgut bedeutet; man wird daher 
auch im Frieden daran festzuhalten haben, daß jeder 
Alt- und Abfallstoff, soweit es sich irgendwie recht- 
fertigen läßt, der W iederverwendung zugeführt wird. Die 
aus den einzelnen europäischen Ländern vorliegenden 
Berichte beweisen, daß die überall nach deutschem Vor
bild geschaffenen Einrichtungen sich ausgezeichnet b e 
währt haben und daß sich die Erkenntnis von der Bedeu
tung der Altm aterial- und Abfallverwertung überall 
durchgesetzt hat. (2s;j>
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K riegsw irtschaftliche Anordnungen für
A b sa tz re g e lu n g  fü r  A rzn ei- und D esin fek tio n sm itte l.

Im „Reichsanzeiger" Nr. 1 1  vom 15. 1 . 1943 
veröffentlicht der Reichsbeauftragte für Chemie, Dr. 
C. Ungewitter, folgende Anordnung IH/ 4 3  der 
Reichsstelle „Chemie“ über die Absatzregelung für 
Arznei- und Desinfektionsmittel vom 14. 1 . 1943;

L Begriffsbestimmungen.
§ 1. Arzneimittel.

(1) Die Anordnung gilt für Arzneimittel und Mittel, 
die Arzneimitteln gleichstehen, im Sinne des § 1 der 
Polizeiverordnung über die Werbung auf dem Gebiete 
des H eilwesens vom 29. 9. 1941 (1941, S. 556).

(2) Die Anordnung gilt nicht für
1. Mittel zur Verhütung gewerblicher Hauterkran- 

kungen,
2. Erzeugnisse, die ausschließlich der örtlichen Zahn

behandlung dienen,
3. Chemikalien und Zubereitungen, die nicht über

wiegend Arzneim ittel sind, sondern nur unter an
derem pharmazeutischen Zwecken dienen,

4. diätetische Lebensm ittel, soweit diese einer Ver
brauchsregelung unterliegen,

5. Kräuter und Teemischungen, die vorwiegend zu G e 
nußzwecken bestim mt sind,

6. Tierarzneimittel.
§ 2. Desinfektionsmittel.

(1) Die Anordnung gilt ferner für Desinfektionsmittel 
aller Art.

(2) Ausgenommen hiervon sind:
Mittel zur Raumvergasung,
Chorkalk,
Kalk und Kalkmilch.

§ 3. Arzneimittelgroßhändler.
Arzneimittelgroßhändler im Sinne dieser Anordnung 

ist, wer von der Reichsstelle auf Vorschlag der Reichs
gruppe Handel als solcher anerkannt ist. Die A ner
kennung kann auf einzelne Gruppen von Arznei- und 
Desinfektionsmitteln beschränkt und jederzeit widerrufen 
werden.

§ 4. Großabnehmer.
Großabnehmer im Sinne dieser Anordnung ist, wer 

Arznei- und Desinfektionsmittel für den Bedarf einer 
Vielzahl von ihm betreuter Personen einkauft, z. B. 
Betriebe zur Versorgung ihrer Gefolgschaft, Erholungs
heime usw.

IL Zulassung neuer Arznei- und Desinfektionsmittel
§ 5. (1) Chemikalien und Drogen dürfen für die Her

stellung von Arznei- und Desinfektionsmitteln, die zur 
Zeit des Inkrafttretens dieser Anordnung noch nicht 
in den Verkehr gebracht sind, nur mit Genehmigung 
der Reichsstelle verwendet werden.

(2) A bsatz 1 gilt nicht für die Rezeptur der A po
theken, jedoch für die von diesen hergestellten H aus
spezialitäten.

HI. Lieferungen der Hersteller.
§ 6. Hersteller dürfen Arznei- und Desinfektions

mittel nur liefern an:
1. Arzneinuttelgroßhändler gemäß § 3,
2. weiterverarbeitende Betriebe,
3. Laboratorien und Krankenanstalten für analytische und wissen

schaftliche Zwecke in den üblichen Mengen,
4. zivile Krankenhausapotheken (frei verkäufliche Arznei- und Des

infektionsmittel auch an zivile Krankenanstalten), wenn die Kran
kenhausapotheken und Krankenanstalten bisher schon beliefert 
wurden,

5. Krankenanstalten und Apotheken in geringen Mengen, wenn die 
Lieferung im Einzelfall zur Beseitigung eines Notstandes erforder
lich ist und das Mittel auf dem üblichen Wege nicht rechtzeitig 
beschafft werden kann,

6. den Hauptsanitätspark, die übrigen Dienststellen der Wehr
macht, die Dienststellen der ff und Polizei, der Organisation 
Todt und des Reichsarbeitsdienstes nach besonderen Weisungen 
der Reichsstelle,

7. Apotheken, Facheinzelhändler und Großabnehmer, die bereits im 
Jahre 1938 (Vergleichszeit) beliefert worden sind. Die Lieferung 
darf iedoch für jedes einzelne Mittel nur bis zur Höhe der an 
den einzelnen Abnehmer im Monatsdurchschnitt der Vergleichszeit 
gelieferten Mengen erfolgen. Der Nachweis über die Menge des 
einzelnen, in der Vergleichszeit gelieferten Arznei- und Des
infektionsmittels obliegt dem Bezieher. Für Lieferungen nach den 
Alpen- und Donau-Reichsgauen, nach dem Sudetenland und den 
eingegliederten Ostgebieten gilt als Vergleichszeit das Jahr 1940, 
für Lieferungen nach Eupen, Malmedy und Moresnet, dem Elsaß,

die chem ische Industrie Deutschlands.
Lothringen und Luxemburg das Jahr 1941, für Lieferungen nach 
der Untersteiermark, nach den vom Chef der Zivilverwaltung in 
Klagenfurt verwalteten Gebieten von Kärnten und Krain und nach 
Bialystok das erste Halbjahr 1942.

§ 7. (1) Die nicht unter die Vorschriften des § 6 
fallenden Großabnehmer (§ 4) dürfen nur mit Genehmi
gung der Reichsstelle beliefert werden.

(2) A nträge auf Erteilung der Genehmigung sind in 
doppelter Ausfertigung bei der Reichsstelle einzu
reichen. In den A nträgen sind anzugeben:
1. Art und Menge des Arznei- oder Desinfektionsmittels,
2. Name und Anschrift des Großabnehmers bzw. Lieferers,
3. annähernde Zahl der vom Großabnehmer betreuten Personen,
4. Bestände des Großabnehmers.

(3) Den Anträgen ist eine Erklärung des Großab
nehmers beizufügen, daß gleiche oder gleichartige 
Arznei- und Desinfektionsmittel für den gleichen V er
braucherkreis nicht auch anderweitig bezogen werden.

IV. Lieferungen der Großhändler.
§ 8. Großhändler dürfen Arznei- und D esinfektions

mittel nur liefern an:
1. öffentliche Apotheken, Krankenhausapotheken, frei verkäufliche 

Arznei- und Desinfektionsmittel auch an zivile Krankenanstalten 
und an Facheinzelhändler,

2. weiterverarbeitende Betriebe, soweit die zu liefernden Arznei- 
und Desinfektionsmittel zur Durchführung von Produktionsauf
gaben oder -aufträgen erforderlich sind,

3. Laboratorien für analytische und wissenschaftliche Zwecke in den 
üblichen Mengen,

4. Großabnehmer (§ 4) mit vorheriger Genehmigung der Reichsstelle. 
Die Vorschriften des § 7 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. 
Die Genehmigung wird hiermit allgemein erteilt für Lieferungen 
bis zum Höchstbetrage von insgesamt 1000,— JM. im Monat a.n 
den einzelnen Großabnehmer, sofern auf Antrag die Bezirks
apothekerkammer, in deren Bezirk die Arznei- und Desinfektions
mittel verbraucht werden sollen, ihre Zustimmung zu der Liefe
rung erteilt hat.

V. Lieferungen der Apotheken und Facheinzelhändler 
an Großabnehmer.

§ 9. (1) Apotheken und Facheinzelhändler dürfen 
Arznei- und Desinfektionsmittel an Großabnehmer (§ 4) 
nur mit vorheriger Genehmigung der Reichsstelle lie
fern. Die Vorschriften des § 7 A bsatz 2 und 3 gelten 
entsprechend.

(2) Die Genehmigung wird hiermit allgemein erteilt 
für Lieferungen:
1. an zivile Krankenanstalten,
2. bis zum Höchstbetrage von insgesamt 50,— Jt)l im Monat an den 

einzelnen Großabnehmer, wenn dieser die Erklärung abgibt, daß 
er in dem betreffenden Monat Arznei- und Desinfektionsmittel 
nicht über diesen Höchstbetrag hinaus bezogen hat oder beziehen 
wird,

3. bis zum Höchstbetrage von insgesamt 1000,— im Monat an 
den einzelnen Großabnehmer, sofern auf Antrag die Bezirks
apothekerkammer, in deren Bezirk die Arznei- und Desinfektions
mittel verbraucht werden sollen, ihre Zustimmung zu der Liefe
rung erteilt hat.
Die Reichsaipothekerkammer wird über das Verfahren mit Zustim
mung der Reichsstelle Durchführungsbestimmungen erlassen.

VI. Lagerhaltung.
§ 10. (1) Großhändler, Apotheken und Facheinzel

händler dürfen Arzneifertigw aren und Desinfektions
mittel nicht beziehen, solange die Lagervorräte an den  
einzelnen Arzneifertigw aren und Desinfektionsm itteln 
den Bedarf für zwei M onate übersteigen.

(2) Großhändler, Apotheken und Facheinzelhändler 
haben bei der Bestellung von A rzneifertigw aren und 
Desinfektionsmitteln unter Bezugnahme auf die V erord
nung des Führers zum Schutze der Rüstungswirtschaft 
vom 21. 3. 1942 (RGBl. I S. 165) und die Verordnung 
über den W arenverkehr die Erklärung abzugeben, daß 
ihr Vorrat in den bestellten A rzneifertigw aren und D es
infektionsmitteln den Bedarf für zwei M onate nicht 
übersteigt.

VII. Lieferungen in das Protektorat, das G eneral
gouvernement und in die besetzten O stgebiete.
§ 11. Lieferungen in das Protektorat bedürfen der 

Genehmigung der Reichsstelle. A nträge auf Erteilung 
der Genehmigung dürfen nur gestellt werden, wenn eine 
Bedarfsbestätigung d er Überwachungsstelle beim Mini
sterium für W irtschaft und A rbeit in Prag vorliegt.

§ 12. Lieferungen in das Generalgouvernem ent b e
dürfen der Genehmigung der Reichsstelle. A nträge auf 
Erteilung der Genehmigung dürfen nur gestellt werden, 
wenn eine Bedarfsbestätigung der Regierung des G ene
ralgouvernem ents vorliegt.
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§ 13. (1) Lieferungen in die besetzten Ostgebiete be
dürfen der Genehmigung der Reichsstelle.

(2) Für die Lieferungen an die deutschen Apotheken 
in den besetzten Ostgebieten werden von dem Beau - 
tragten des Reichsapothekerführers für die besetzten 
Ostgebiete Freigabescheine ausgestellt. Diese rreigabe- 
scheine ersetzen die Lieferungsgenehmigung der Kelchs- 
stelle*

(3) Anträge auf Erteilung der Genehmigung für son
stige Lieferungen in die besetzten Ostgebiete sind an 
die Reichsstelle zu richten und dürfen nur gestellt w er
den, wenn eine Anforderung des Reichsministers tur 
die besetzten Ostgebiete vorliegt.

VIII. Ausfuhrlieferungen.
§ 14. Für Ausfuhrlieferungen gelten die von der 

Prüfungsstelle Chemische Industrie jeweils erlassenen 
Bestimmungen.

IX. Allgemeine Vorschriften.
§ 15. (1) Sonderregelungen für einzelne Arznei- und 

Desinfektionsmittel, die von den für die Bewirtschaftung 
zuständigen Stellen (z, B. für Agar-Agar, Coffein, Leber
tran usw.) in anderen Anordnungen getroffen sind oder 
getroffen werden, werden von dieser Anordnung nicht 
berührt.

(2) Ferner werden die sonstigen Rechtsvorschriften 
über den Verkehr mit Arznei- und Desinfektionsmitteln 
von den Vorschriften dieser Anordnung nicht berührt.

§ 16. Die Reichsstelle kann in besonders begrün
deten Fällen Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Anordnung zulassen.

§ 17. (Strafbestimmungen.)
§ 18. (1) Die Anordnung tritt am 1. 2. 1943 in 

Kraft. Sie gilt auch in den eingegliederten Ostgebieten 
und den Gebieten von Eupen, Malmedy und Moresnet 
und in der Untersteiermark.

(2) Gleichzeitig treten die Anordnung Nr. 39 der 
Reichsstelle „Chemie" (Absatzregelung für Arzneimittel) 
vom 10. 6. 1942 (1942, S. 263) und die auf Grund der 
Anordnung Nr. 39 erteilten Ausnahmegenehmigungen, 
soweit sie nicht durch diese Anordnung aufrechterhalten 
bleiben, außer Kraft.

Z u lassu n g  von F e tta u sta u sc h sto ffe n .
E in er im „R e ich sa n z e ig er"  Nr. 5 vom  8 . 1. 1943 

veröffentlich ten  B ekan ntm achung der R e ich sste lle  
für L ed erw irtsch aft vom  16. 1. 1943 zu fo lge sind 
a ls  F e ttau stau sch sto ffe  folgende E rz eu g n isse  z u g e
lassen  w orden:

Derminol 1, Derminol 2, Derminolfett 1 und Der- 
minollicker 1 der I. G. Farbenindustrie A .G.; Lederöl 
GL 215 der Böhme Fettchemie G. m. b. H., Chemnitz; 
Geledol S 42 und Geledol S 52 der Firma Zschimmer 
& Schwarz, Chemnitz.

Je d o c h  dürfen b is zum  31. 3. 1943 auch  noch 
F ettau stau sch sto ffe , die von der R e ic h sste lle  a ls  
so lche noch nicht zu g e lassen  w orden  sind, v e r 
w endet w erden.

K o n tin g e n tie ru n g  von T e e r  und B itu m en  
fü r  F e u c h tig k e itsd ic h tu n g e n .

N ach dem  der R e ic h sw irtsc h a ftsm in iste r  m it W ir
kung vom  1. 1. 1943 dem  G e n e ra lb e v o llm ä c h tig te n  
für die R ege lu n g  d er B a u w irtsc h a ft  d ie B e w ir tsc h a f
tung der für die A u sfü h ru n g  von  F e u c h t ig k e it sa b 
dich tungen  (G rund- und  S ic k e rw a sse ra b d ic h tu n g e n ) 
zu v erw en d en d en  b itu m in ö sen  S to ffe  (T eer, T e e r 
p ech , B itum en  u n d  N a tu ra sp h a ltm a st ix ) ü b ertrage n  
hat, v e rö ffen tlich t der G e n e ra lb e v o llm ä c h tig te  für 
die B a u w irtsc h a ft  im  „R e ic h sa n z e ig e r "  N r. 15 vom  
20. 1. 1943 einen  E rlaß  ü b er d ie  K o n tin gen tie ru n g  
von T e e r , B itum en  und N a tu ra sp h a ltm a s t ix  (16- und 
22% ig) für F eu ch tig k e itsa b d ich tu n g e n  vo m  31. 12. 
1942.

Danach hat vom 1. 1. 1943 ab die die Abdichtung 
ausführende Firma alle A nträge auf Freigabe von Natur
asphaltm astix (16- und 22%ig), einschließlich des erfor
derlichen Zusatzbitumens, von Teer, Teerpech und B i
tumen zur Ausführung von Heißanstrichen mit oder ohne 
Verwendung von Dichtungsbahnen beim G eneralbevoll
mächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft, Berlin, 
unter Angabe u. a. der A rt des Bauw erks und des Ver
wendungszweckes einzureichen. Ausgenommen sind M en
gen bis zu 200 kg für Heißanstriche ohne Verwendung 
von Dichtungsbahnen, die mit Bautenschutzmittel-Form- 
blatt A  der Reichsstelle „Chem ie“ zu beziehen sind, und 
Mengen, deren Verarbeitung die Fachuntergruppe D ach
pappenindustrie aus ihrem Kontingent ihren Mitgliedern 
freigeben kann.

Der Generalbevollmächtigte für die Regelung der 
Bauwirtschaft wurde auch ermächtigt, im Rahmen des 
ihm zur Verfügung stehenden Bitumenkontingentes, A u s
nahmegenehmigungen von den Verwendungsverboten der 
von der Reichsstelle für Mineralöl erlassenen Anord
nung 31 A  §§ 4—6 (1941, S. 456) zu erteilen.

E rfa ssu n g  von L a b o r a to r iu m sg e r ä te n  a u s  P la tin  
im G e n e ra lg o u v e rn em en t.

Im „V e ro rd n u n g sb la tt  für d a s  G e n e ra lg o u v e rn e 
m en t“ N r. 2 vom  14. 1. 1943 w ird  ein e A n ordn un g 
d e s L e ite r s  d e r  B e w irtsc h a ftu n g ss te lle  für G o ld  und 
an d ere  E d e lm e ta lle  im  G e n e ra lgo u v ern e m en t ü b er 
E rfa ssu n g  von  L a b o ra to r iu m sg e rä te n  a u s  P la tin , 
P la tin b e im e ta llen  o d e r  L e g ieru n ge n  d ie se r  M e ta lle  
vom  5. 1. 1943 verö ffen tlich t, n ach  d er d er B e s ta n d  an 
so lch en  G e rä te n  b is  zum  1. 3. 1943 b e i d er oben  
gen an n ten  B e w irtsc h a ftu n g ss te lle  an zu m eld en  ist. 
Im ü brigen  en tsp rich t d ie se  A n ordn un g v o llin h alt
lich der für d as  R e ic h sg e b ie t  ge lte n d en  A n ordn un g 
N r. 23 der R e ic h sste lle  für E d e lm e ta lle  ü b er  E r 
fassu n g  von  L a b o ra to r iu m sg e rä te n  a u s P la t in  und 
P la tin m etallen  vom  28. 5. 1942 (vgl. 1942, S . 303).

054)

Kriegswirtschaftliche Anordnungen in den besetzten Gebieten.
Verkehr m it R ad iu m salzen  in B e lg ien .

Nach einer im „Mon. Belg.“ vom 16. 1. 1942 veröffent
lichten Verordnung ist die Anbietung, der An- und V er
kauf, die Lieferung, die Entgegennahme und der V er
brauch von Radiumsalzen nur mit vorheriger schrift
licher Genehmigung der W arenstelle für chemische Pro
dukte gestattet. Auch der Transport von Radiumsalzen 
ist genehmigungspflichtig. Für medizinische Zwecke un
entbehrliche Radiumsalze dürfen jedoch zeitweise in 
dringenden Fällen innerhalb des belgischen Gebietes 
ohne Genehmigung abgegeben werden. Die Eigentümer 
oder Besitzer von Radiumsalzen, einschließlich der K ran
kenhäuser, Ärzte und Apotheken, haben monatlich M el
dungen über ihre Bestände und die Bestandsveränderung 
an die W arenstelle zu erstatten.

B ew irtsch aftu n g  von B en zo lrü ck stän d en  in B elgien .
Durch eine im „Mon. Belg.“ vom 7. 8. 1942 veröffent

lichte Verordnung ist die Zuständigkeit der W arenstelle 
Petroleum und Teererzeugnisse auf Benzolrückstände 
ausgedehnt worden.

B e w irtsc h a ftu n g  von R oh- und H ilfs sto ffe n  in S e rb ie n .
Durch Verordnung vom 4. 12. 1942 ist der G eneral

bevollmächtigte für die W irtschaft in Serbien erm äch
tigt, Verordnungen über die Bewirtschaftung von 
Roh- und Hilfsstoffen sowie über die Verwendung von 
Maschinen und anderen Produktionsmitteln einzelner 
Unternehmungen zu erlassen und gegebenenfalls Betriebe 
stillzulegen.

B e w irtsc h a ftu n g  von F e n ste rg la s  in S e rb ie n .
Laut Verordnung der Zentralstelle für chemische 

Erzeugnisse vom 2. 12. 1942 ist Fensterglas unter B e 
wirtschaftung gestellt worden. Es wird den Großhänd
lern durch die Zentralstelle zum Verkauf zugeteilt. Über 
die Vorräte ist laufend Bericht zu erstatten.

S am m lu n g  von A ltk u p fe r  in S e rb ie n .
In Serbien wird zur Zeit eine Altkupfersammlung 

durchgeführt. Für 1 kg abgeliefertes A ltkupfer erhalten 
die Weinbauern 3 kg Kupfersulfat. A ls letzte F rist für die 
Abgabe des Kupfers wurde der 28. 2. 1943 bestimmt. (361)
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K riegsw irtschaftliche M aßnahm en im Ausland.
I n d er A u s la n d sp re s se  finden  sich  fo lgen d e  N a ch 

rich ten  ü ber n eu e  k rie g sw ir tsc h a ftlic h e  M aß 
nahm en :

Großbritannien.
Das Board of Trade hat mit sofortiger Wirkung 

die Einfuhr von B auxit und natürlichem und syntheti
schem Kryolith von der Erteilung einer besonderen G e
nehmigung abhängig gemacht.

D as Versorgungsministerium hat den Erwerb von 
Altgummi der Genehmigungspflicht unterstellt und 
Höchstpreise festgesetzt.

Frankreich.
■Nach einer im ,,Journ. Off." vom 13. 12. veröffent

lichten Entscheidung ist die Lieferung von Holzum- 
schließungen nur gegen die A bgabe von Gutscheinen zu
lässig. Die unter die Regelung fallenden Umschließungen 
werden von der Sektion Holz des Office Central de 
Répartition durch Einzelerlasse bestim mt und den Inter
essenten durch Vermittlung ihrer zuständigen Comités 
d'Organisation mitgeteilt.

Nach einer Entscheidung, die im ,,Journ. Off.“ vom 
12. 12. veröffentlicht wurde, können Schreibmaschinen
bänder, die auf Stahlspulen aufgerollt sind, an die V er
braucher oder den Handel nur gegen Rückgabe einer 
gleichen Anzahl von Stahlspulen, gleich welcher Marke, 
abgegeben werden. Die absichtliche Vernichtung der 
Stahlspulen ist untersagt.

Schweiz.
Die Sektion für Chemie und Pharmazeutica des 

Kriegs-Industrie- und -A rbeits-A m tes hat in letzter Zeit 
verschiedene Rohstoffe und Erzeugnisse der Bew irtschaf
tungspflicht unterworfen. So wurde mit Wirkung vom
1. 1. 1943 die Bewirtschaftung eingeführt für Pflanzen
wachse (Pos. 1122 des Zolltarifs), Bienenwachs, roh und 
zubereitet (1123, 1124), tierische W achse aller A rt (1125) 
und Wollfett, Ph. H. V, Lanolin, synthetische W achse 
(1132), sowie für Kolophonium (989), Terpentinöle (995) 
und Harzöle (1131a), ferner für Schellack (Gummilaok, 
Lackharz, Résina laccae, Stock-, Stangen-, Körnerlack, 
Blätter-, Rubinschellack der Pos. 990), desgleichen für 
Leim und Gelatine, Stärke und Stärkeersatzstoffe. W ei
terhin sind Schwefel, schwefelhaltige A bfälle und 
Schwefelkohlenstoff, ferner Paraffin (1129), Vaseline, 
Vaselinöl (Paraffinum liquidum) (1130) und K unstvase
line (1132), sowie auch Torf der Bewirtschaftungspflicht 
unterstellt worden.

Nach den neuen Anweisungen des Kriegs-Industrie- 
und -Arbeits-Amtes für die Bewirtschaftung von Ölen 
und Fetten für technische Zwecke erstreckt sich die 
Bewirtschaftung dieser Rohstoffe auf folgende Produkte: 
Fettalkohole (1056), Firnisse (1113), gekochte dünnflüssige 
Pflanzenöle (1114), Leinöl, Mohnöl, Sonnenblumenöl 
(1115), Olivenöl, Mandelöl, sonstige Fettsäuren  (1116), 
Ricinusöl (1117), sonstige pflanzliche Öle und Fette für 
technische Zwecke (1118), Teeröle aller Art (1119), feste 
Pflanzenöle und Fette aller A rt für technische Zwecke 
(1120), tierische Fette für technische Zwecke (1121), 
Stearin- und Palmitinsäuren, Türkischrotöl, Fettsulfosäu- 
ren (1133) und Fettalkoholsulfonate aller A rt (1138/1139). 
Diese Anordnung ist am 1. 1. 1943 in K raft getreten.

Nach einer am 31. 12, 1942 wirksam  gewordenen 
Anordnung des Kriegs-Industrie- und -Arbeits-A m tes ist 
für Handelsdünger eine Bezugssperre und Bestandauf
nahme verfügt worden.

Durch eine am 4. 1. d. J .  erlassene Verfügung des 
Kriegs-Industrie- und -A rbeits-A m tes ist auch die B e
wirtschaftung von A ltölen angeordnet worden.

Dänemark.
Da der Mangel an V erpackungsm aterial für P ar

fümerien und Toiletteartikel immer fühlbarer geworden 
¡st, soll die Einsammlung von Tuben, Flaschen und 
Büchsen, die bereits seit einigen Jahren  durchgeführt 
wird, verstärkt werden.

Norwegen.
Mit Wirkung vom 1. 12, 1942 wurde das Verbot, 

Winteröle, d. h. Autoschm ieröle und G earöle, zu ver
kaufen oder sonstwie abzugeben (vgl. 1942, S. 368), 
aufgehoben.

Schweden.
Mit Wirkung vom 15. 11. 1942 wurden rohes und 

gereinigtes Methanol (Stat. Pos. 525 und 526) in Mengen 
von mindestens 500 kg sowie Form aldehyd in W asser
lösung und fester Form (Stat. Pos. 528 und 529) in Men
gen von mindestens 200 kg beschlagnahmt. D iese Maß
nahme erstreckt sich auf alle Vorräte, die sich im Lande 
befinden und nicht dem S taate  gehören, und ferner auch 
auf Mengen, die erst später hergestellt oder eingeführt 
werden. Außerhalb der Beschlagnahme bleiben Waren, 
für die bereits eine Ausfuhrlizenz erteilt worden ist. Die 
Vorräte müssen angemeldet werden.

M it Wirkung vom 15. 11. 1942 wurden ferner
Ljungasalpeter (Mischung von Ammoniumnitrat und 
Calciumcarbonat) (aus Stat, Pos. 483), Leunasalpeter (aus 
Stat. Pos. 483) und Kaliumsulfat (aus Stat. Pos. 516) in 
Gesamtmengen von mindestens 500 kg beschlagnahmt. 
D iese Verfügung gilt ebenfalls für alle Vorräte, die sich 
im Lande befinden und nicht dem Staate  gehören, und 
auch für Waren, die erst später hergestellt oder einge
führt werden. Außerhalb der Beschlagnahme bleiben 
Waren, für die bereits eine Ausfuhrlizenz erteilt worden 
ist. Für die Abgabe dieser W aren gelten nunmehr die 
Bestimmungen über den Handel mit Düngemitteln (vgl. 
1941, S. 458).

Ferner wurden mit Wirkung vom 18. 11. auch B e 
stände von mindestens 10 kg Arzneimitteln, chemischen 
Präparaten und 25 kg Fischleber, die mindestens 500 in
ternationale Einheiten Vitamin A  oder Karotin je Gramm 
enthalten, beschlagnahmt. Die A bgabe beschlagnahmter 
pharmazeutischer Erzeugnisse darf mit einigen Ausnah
men nur gegen eine besondere Einkaufslizenz oder 
auf ärztliches Rezept erfolgen. Der V erkauf von F isch
leber ist nur an Besitzer einer Genehmigung zur H er
stellung von Fischlebertran zulässig.

Rumänien.
Laut Verfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesund

heitswesen und soziale Fürsorge wurden säm tliche B e 
stände an Insulin beschlagnahmt. Sie müssen an die 
A potheken abgeliefert werden, die allein zum Verkauf 
berechtigt sind. Die Abgabe darf nur gegen Rezept 
erfolgen.

Kroatien.
Die M itglieder der Gewerbekammer in Agram haben 

dieser ihren Jah resbedarf an Spiritus sowie den V er
wendungszweck anzugeben.

Der Finanzminister erließ Vorschriften über d ie V er
wendung von Reinbenzin zur Denaturierung von w asser
freiem Sprit, der künftig an Stelle von Methanol zur 
Treibstoffbeimischung verwendet werden soll.

Mit Wirkung vom 1. 12. 1942 wird der Bezug von elek
trischem Strom rationiert. Für Industrieunternehmungen 
ist die Stromzufuhr um 20% gekürzt worden.

Bulgarien.
Laut Verordnung des Handelsm inisters sind alle Vor

räte an Toilette- und Rasierseife, Calciumcairbid und 
Ätznatron beschlagnahmt und der Bewirtschaftung unter
stellt worden. Die Verteilung der V orräte erfolgt durch 
das Hauptversorgungskom missariat.

Durch Verordnung des M inisterrats ist die H erstel
lung von geistigen Getränken aus Fabrikspiritus bis Ende 
1943 gestattet.

Die Ausfuhr von Schlüsselblumenwurzeln, einer in 
letzter Zeit viel gebrauchten Droge, ist bis auf weiteres 
verboten worden.

Wegen Mangel an Spiritus darf Essig nur noch aus 
Wein erzeugt werden und muß einen Säuregrad1 von 
mindestens 8 % aufweisen.

Griechenland.
Einem D ekret zufolge wurden alle V orräte an 

Olivenkernen beschlagnahmt. Sie werden den entspre
chenden Fabriken zur Verarbeitung auf Öl zugeteilt 
werden. 15% der Bestände des Erzeugers sind zur V er
wendung in dessen  Haushalt freigegeben.

Italien.
Die Föderation der L e iter kaufmännischer U nter

nehmungen legt eine L iste  von Fachleuten des Ein- und 
Ausfuhrhandels an, die bei Bedarf zur Bearbeitung aus
ländischer M ärkte eingesetzt werden sollen. (55)
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R U N D S C H A U  DES D E V IS E N R E C H T S .
Zahlungsverkehr mit den neu besetzten Ostgebieten.

Nach einer Berichtigung zu Erlaß 62/42 (vgl. 1942, S. 301) 
zählen Reichskreditkassenmünzen nicht zu den im Reichs- 
kommissariat Ostland zulässigen Zahlungsmitteln. Ebenso sind 
Zwei-Reichspfennig-Münzen im Reichskommissariat Ostland 
wie auch im Reichskommissariat Ukraine nicht als Zahlungs
mittel zugelassen.

Einfuhr gegen freie Devisen in Finnland.
Der Staatsrat hat verfügt, daß für alle Waren, für welche 

eine Einfuhrlizenz nach dem 15. 12. 1942 erteilt worden ist

und deren Bezahlung ganz oder teilweise in freien Devisen 
erfolgt, eine Zusatzabgabe von 20% des in freien Devisen 
bezahlten Preises zu entrichten ist. Dies gilt jedoch nicht 
für Geschäfte, die vor dem 15. 12. 1942 abgeschlossen wor
den sind. <13«
Zahlungsverkehr m it der Slowakei.

Nach R E  3/43 können auch Zahlungen für Bahn- und 
Binnenschiffahrtsfrachten, die beim Transitverkehr durah 
Deutschland zu Lasten der Slowakei oder durch die Slowakei 
zu Lasten Deutschlands entstehen, einschließlich der Kosten 
der Lagerung im Verrechnungswege bezahlt werden. (24®)

H A N D E L S P O L IT IS C H E  R U N D S C H A U .
INLAND.

U m la g e  d e r  g e w e r b lic h e n  W ir t s c h a f t .
Der Leiter der Reichswirtsohaftskammer veröffent

licht im „Reichsanzeiger“ Nr. 300 vom 23. 12. 1942 in 
einer ausführlichen Anordnung 1/1 allgemeine Bestimmun
gen ifür eine Umlage der gewerblichen Wirtschaft zur 
Bewirtschaftung von Ein- und Ausfuhrwaren und gibt in 
der Anordnung 1/2 Durchführungsbestimmungen für die 
Erhebung der Ausgleichsumlage im Erhebungszeitraum 
1942/43 bekannt.

Danach haben die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft einschließlich der Unternehmen des Verkehrs
gewerbes, die im Altreich, in den Alpen- und Donau- 
Reichsgauen — mit Ausnahme der nach dem 1. 9. 1939 
neu hinzugekommenen Gebiete —, im Gau Sudetenland 
und im Memelland ansässig sind, aus kriegsbedingten 
Gründen eine Umlage (Ausgleichsumlage) zu zahlen. Die 
Heranziehung der Unternehmen in den hiernach nicht 
umlagepflichtigen Gebieten des Großdeutschen Reichs 
bleibt Vorbehalten. Umlagepflichtig sind:
a) alle Unternehmen, die eine Beitragsumlage an eine Industrie- 

und Handelskammer gemäß § 1 oder § 2 der Ersten Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung der Beiträge 
zu den Industrie- und Handelskammern vom 8. 9. 1939 (RGBl. I
S. 1738) zu zahlen haben oder die bei einer Handwerkskammer 
gemäß § 103 1 Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 
28. 2. 1936 (RGBl. I S. 131) beitragspflichtig sind,

b) gewerbliche Unternehmen, die keine Beitragsumlage im Sinne der 
Ziff. a), sondern nur einen Grundbeitrag zahlen, soweit sie ge
werbesteuerpflichtig sind,

c) gewerbliche Unternehmen, die einer unmittelbaren Fachgruppe 
des Handwerks angehören, sofern sie nicht bereits unter Ziff. a) 
fallen, also bei einer Industrie- und Handelskammer oder Hand
werkskammer beitragspflichtig sind,

d) gewerbliche Arbeitsgemeinschaften, die als Unternehmergemein
schaften selbständig gewerbesteuerpflichtig sind (§ 2 Abs. 2 Ziff. 1 
GewStG.),

e) gewerbliche Betriebe der öffentlichen Hand im Sinne des § 1 der
3. Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes vom
13. 1. 1940 (RGBl. I S. 284) — z. B. Regiebetriebe —, die ganz 
oder teilweise gewerbesteuerpflichtig sind.
Für gewerbliche Unternehmen, die nicht oder nur zu einem 

Teil nicht gewerbesteuerpflichtig sind, bleibt Vorbehalten, die Heran
ziehung zur Ausgleichsumlage insoweit anderweitig zu regeln.

Die Umlage wird erstmalig als „Ausgleichsumlage 
1942/43" für die Zeit vom 1. 10. 1942 his 31. 3. 1943 er
hoben. Ab 1. 4. 1943 ist Erhebungszeitraum jeweils der 
Zeitraum vom 1. 4. eines Jahres bis zum 31. 3. des 
nächsten Jahres. Die Berechnung der Ausgleichsumlage 
1942/43 erfolgt nach den Gewerbesteuermeßbescheiden 
für das Rechnungsjahr 1942. Sofern die Berechnung der 
Industrie- und Handelskammer- und Handwerkskammer
beiträge für das Rechnungsjahr 1942 nach den Gew erbe
steuermeßbescheiden für 1941 erfolgt, gelten die diesen 
zugrunde liegenden Gewerbesteuermeßbeträge auch als 
Bemessungsgrundlage für die Ausgleichsumlage 1942/43. 
Der Umlagesatz beträgt 25% der Bemessungsgrundlage.

(262)
AUSLAND.

Frankreich.

Herkunftsnachweis für künstlichen Süßstoff. Durch 
eine im „Journ. Off.“ vom 29. 9 . 1942 veröffentlichte 
Verordnung ist künstlicher Süßstoff*) den Bestimmun
gen des Artikels 492 bis des französischen Zollgesetzes 
unterworfen worden. Auf Grund dieses A rtikels werden,

') Im amtlichen Text „Saccharin".

einer Bekanntmachung im „Bulletin Douanier" vom
28. 10. zufolge, Süßstoffbestände als Schmuggelware an
gesehen, wenn der Besitzer nicht eine Quittung über die 
vorschriftsmäßig durchgeführte Einfuhr, eine Rechnung 
über den Ankauf, Fabrikationsaufzeichnungen oder einen 
anderen Nachweis über den Ursprung der W are von einer 
in Frankreich ordnungsgemäß gegründeten Firma vor
weisen kann. (251)

Belgien.

Verwendung von Ein-, Aus- und Durchfuhrgenehmi
gungen. In einer im ,,Mon. Belg.“ vom 18. 12. veröffent
lichten Verordnung wird darauf hingewiesen, daß G e
nehmigungen zur Ein-, Aus- und Durchfuhr von W aren 
nur von den Personen verwendet werden dürfen, denen 
sie unter den geltenden allgemeinen oder besonderen 
Bedingungen gewährt worden sind. Die entgeltliche wie 
auch unentgeltliche Übertragung einer auf den Namen 
ausgestellten Genehmigung ist verboten. (248)

Dänemark.
Zugelassene Arzneimittel. Laut „Archiv for Phaa-- 

maci og Chemi“ sind folgende Spezialitäten von der 
Gesundheitsverwaltung zum Verkehr zugelassen worden:

Blanks porose Capsicum Piaster (Pilaster), Carl Blank; Collo- 
Mangan (Ampullen), Medicinalco; Ephynal (Tabl. vetr.), Roche; Diplo- 
sal (Salbe), Boehringer; Lactophenin (Tabletten), Boehringer; Len- 
kichtol-Calcium (Ampullen), Ichthyol-Gesellschaft Cordes; Polythio- 
sol, Swoga; Anertan (Ampullen, öl), Boehringer; Anertan (Tabletten), 
Boehringer; Asipol (Inhalationslösung), Bayer; Bactilebrin (Ampullen), 
Behringwerke; Clauden (Lösung, Pulver, Tabletten), Luitpold-Werk; 
Diopal (Tabletten), Heyden; Ebesal (Ampullen), Bayer; Flavolutan 
(Ampullen), Boehringer; Lucosil Lösung pro installatione, Lundbeck; 
Paspat (Ampullen), Luitpold-Werk; Pantokryl (Salbe), Leo; Perandren 
Lingual (Tabletten), Ciba; Pyridium (Ampullen), Boehringer; Rimidol 
(zur Einspritzung), Leo; Testoviron (Dragees), Schering; Verodigen 
(Ampullen), Boehringer; Alfasol (Ampullen, Mixtur, Tabletten), Al
fred Benzon; Arsallyl majores (Tabl. vetr.), Leo; Kombetin (Supposi- 
torien), Boehringer; Pantokryl (Ampullen, Pulver, Tabletten), Leo; 
Perlatan (Tabletten), Boehringer; Perlatan extra stark (Ampullen), 
Boehringer; Strophil (Ampullen), Sächsisches Serumwerk; Syntex 
comp. (Tabletten), Pharmacia; Valocordin (Tropfen), Helfenberg.

Mit Ausnahme von Blanks porose Capsicum Piaster (Pflaster), 
Collo-Mangan (Ampullen), Ephenyl (Tabl. vetr.), Diplosal (Salbe), 
Lactophenin (Tabletten), Leukichtol-Calcium (Ampullen) und Poly- 
thiosol besteht für sämtliche hier aufgezählten Spezialitäten Rezept
zwang, der auch für Becoplex (Tabletten) und Becozym (Tabletten) 
eingeführt worden ist (vgl. S. 330).

Die Gesundheitsverwaltung' bat ferner erlaubt, daß 
die Zusammensetzung von folgenden Präparaten  abge
ändert wird:

Proctal, Proctal cum Anaestesin, Tabl. Nocüien und Tabl. Toniai.
W eiter kann bis auf weiteres die Zusammensetzung 

folgender Präparate abgeändert werden:
Asthmaral, Incitaminsalbc, La-Fru-Sta, Mecotonicum, Syrup. Aiae 

(Simplex-Comp.-fortior), Xantoscabin, Tabl. Aialax, Tabl. Aialiai, 
Tabl. Globoid Acetocyl und Tabl. Mirin. (33)

Norwegen.
Verlängerung der Fristen im Patent- und W aren

markenrecht. Laut Verordnungen vom 5. 12  ̂ 1942 sind 
die Prioritätsfristen für Patente und für W arenmarken 
und Muster, die in der Zeit vom 9. 4. 1942 bis zum
29. 6 . 1943 abgelaufen sind bzw. noch ablaufen, bis zum
30. 6. 1943 verlängert worden. D asselbe gilt für die 
Fristen zur Bezahlung der Gebühren, soweit d iese durch 
kriegsbedingte Verhältnisse verhindert wurde. Auch
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andere m dem Patentgesetz vorgesehene Fristen von 
sechs Monaten sind so verlängert worden daß sie in 
keinem Falle  vor dem 1. 7. 1943 als abgelaufen betrachtet 
werden. (163)

Zolltariientscheidungen. Die folgenden Erzeugnisse 
sind nach den genannten Zolltarifpositionen abzufertigen 
(zu den in Klammern angegebenen Zollsätzen treten 
noch ein Zuschlag von 50% und ein Goldzuschlag von 
33% % ):

Unter Abänderung früherer Entscheidungen sind „Lnbri Gas“ , be
stehend ans einer 80% Alkohol enthaltenden Flüssigkeit, worin etwa 
16% Mineralöl and etwa 23% von einem acroleinibnlichen Stoff 
suspendiert waren, nicht mehr nach „Öle 3." (0,02 Kr. je kg) son
dern nach der letzten Position des Tarifs (15% v. W.), und Gnmmi- 
sc b n b e  ans gebleichtem Baumwollgewebe mit angenähter Bindesohle 
aus gummiertem Stoff, woran eine Gummisohle befestigt war. 
nicht mehr nach „Kleider II. C. a.“ (1,70 Kr. je kg) und „Baum
wolle 16. c. 2." (0,65 Kr. je kg), sondern nach „Gummen usw. 4 c. 3.“ 
(135 Kr. je kg) abzufertigen.

Mit Wirkung vom 16. 11. 1942 ist die bis auf weiteres zuge
standene Zollfreiheit für Polierscheiben, bestimmt für Maschinen in 
Schuhfabriken, aufgehoben worden. — Ferner wurde die Zollermäßi
gung (0,15 Kr. je kg) für den Riemenleim „Neptnne Belt Cement“ 
aufgehoben. , (35)

Schweden.

Regelung des Handels mit brennbaren Flüssigkeiten.
Mit Wirkung vom 1. 1. 1943 ist der Handel mit flüssigen 
Brennstoffen neu geregelt worden. Unter solchen Brenn
stoffen sind zu verstehen (in Klam m em  die Nummer 
des statistischen Verzeichnisses):

Benzin (439); Leichtbentyl (aus 582. 2); Motyl (aus 582 , 2); Motor- 
sprii (aus 348, aus 351, ans 582, 2); rohes Mineralöl oder Cruide Oil 
(440); Motorbrennöl, unraffiniert (aus 441); Heizöl, unraifiniert (aus 
441); Lenchtphotogen (aus 442); Motorphotogen (aus 442); andere 
raffinierte Brennöle als Leucht- und Motorphotogen (aus 442); Holz
teer, rohes Kohlen- und Stnbbenofenterpentinöl, Holzteeröl, Holzteer
kreosot sowie Holzimprägnierungsmittel aus Holzteer und Holz
teeröl (aus 522); andere Mischungen von zwei oder mehreren hier 
auf gezählten Waren als Leichtbentyl und Motyl.

Die vorstehend aufgezählten flüssigen Brennstoffe 
dürfen nur gegen Einkaufslizenzen oder Abschnitte von 
Einkaufskarten abgegeben werden. (37)

Zolltariientscheidungen. Die folgenden Erzeugnisse 
sind nach den genannten Zolltarifpositionen abzufer
tigen (in Klammem Zollsätze in Kr. je 100 kg. soweit 
nichts anderes angegeben);

V itam in öl, 100 000 internationale Einheiten A-Vitamin und 7700 
Einheiten D-Vitamin je g enthaltend, ein Fischleberöl, befreit von 
dem Hauptteil des Fettes, darstellend; nach Ansicht Sachverstän
diger wird dieses Verfahren als eine Konzentration des ursprüng
lichen Vitamingehalts des Präparates bezeichnet: 223 (15% v. W.); der 
Wareninhaber hatte zollfreie Abfertigung nach Pos. 103 beantragt. — 
..Soromin“ mit den Bezeichnungen FF AN, FFB und T, die beiden 
ersten Waren salbenartige Präparate und die letztere eine weiße, 
milchähnliche Flüssigkeit darstellend, sämtliche bestehend aus syn
thetischen. organischen Produkten von fett- oder wachsartiger Be
schaffenheit, zur Verwendung als Appreturmittel innerhalb der Textil
industrie: 268 269 (10); bei der Einfuhr war Verzollung nach Pos. 223 
(15% v. W.) beantragt worden. (166)

Finnland.

Zollfreie Einfuhr von Krankenpflegebedarf. D as
finnische Rote Kreuz ist vom S taatsrat berechtigt wor
den, gewisse für die Krankenpflege benötigte Waren 
zollfrei einzuführen. (13®)

Neue Bestimmungen über Verkaufsprovisionen. Nach 
einem Beschluß des Volksversorgungsministeriums wird 
die Großhandelsprovision mit Wirkung vom 1. 1. 1943 
künftig auf Grund des K leinhandelspreises berechnet. 
In der Kleinhandelsprovision ist die U m satzsteuer für 
den Kleinhandel einbegriffen. Die festgesetzten Brutto
preise enthalten die gesam te Um satzsteuer. (249)

Ungarn.

Ausfuhrkontrolle. Durch Verordnung vom 22. 12. 
1942 ist die gesam te W arenausfuhr der Kontrolle des 
Außenhandelsamts unterstellt worden. Auch die An
nahme von Aufträgen zur Verarbeitung von Rohstoffen 
für die W iederausfuhr bedarf einer besonderen Bew illi
gung. . (207)

Slowakei.

Gebühren für Ausfuhrbewilligungen. Nach einer 
Kundmachung des W irschaftsm inisters vom 3. 12. 1942 
wird für die Erteilung der Ausfuhrbewilligung neben 
den bisher erhobenen Gebühren bei der Ausfuhr in der 
Regel eine Gebühr von 1.5%  des Fakturenpreises der

W aren erhoben. Bei den nachstehenden W aren beträgt 
diese Gebühr jedoch 2% des Rechnungswertes: F ette  
und öle, Kohle, Torf, M ineralöle, Steinkohlenteer, Sch ie
ferteer und Schieferöl, Kautschuk, Guttapercha und 
Waren daraus, Kochsalz. Beim aktiven Veredlungsver- 
kehr auf fremde Rechnung wird eine Gebühr von 1,5% 
des Entgeltes für die Veredelung und für die zugesetzten 
inländischen Erzeugnisse erhoben. Beim aktiven V er
edelungsverkehr auf eigene Rechnung wird eine Gebühr 
von 1,5 bzw. 2% vom gesamten Fakturenpreis der A u s
fuhrwaren erhoben. (205)

Patentgesetz. Durch G esetz vom 8. 7. 1942 hatten 
Erfinderrechte aus der Zeit des ehemaligen tschecho
slowakischen S taates in der Slow akei nur dann Gültig
keit, wenn sie bis zum 30. 9. 1942 beim Am t zum Schutz 
des gewerblichen Eigentums in Preßburg neu angemeldet 
wurden (vgl. 1942, S . 356). D iese Anm eldefrist ist nun
mehr bis zum 1. 6. 1943 verlängert worden. (203)

Rumänien.

Erhöhung der Sondersteuer. Durch G esetz vom 5. 12.
1942 wurden die Bestimmungen über die außerordent
liche 4% ige Sonderabgabe für die Landesverteidigung 
vom 1. 4. 1941 bis zum 1. 4. 1944 verlängert (vgL 1942, 
S. 206). Gleichzeitig wurde die A bgabe von 4 auf 5%  
erhöht. I®2)

Sonderausfuhrzoll für RohöL Durch Verordnung vom
2. 12. 1942 wurden folgende Sondergebühren für die A us
fuhr von Rohöl festgesetzt: paxaffinöses und halbparaf- 
finöses Erdöl 900 Lei je t, nicht paraffinöses und asphalt
haltiges Erdöl 1350 Lei je t. D iese Gebühren werden 
neben den übrigen Ausfuhrabgaben für Erdöl erhoben. (80)

Freigabe von künstlichem Süßstoff für die Lebens
mittelindustrie. Die Regierung hat die Verwendung von 
künstlichem Süßstoff in der Lebensm ittelindustrie ge
stattet, jedoch sind dazu nur diejenigen Untemenehmen 
berechtigt, die vom U nterstaatssekretariat für V ersor
gung genannt werden. Das ausschließliche Einfuhrrecht 
für künstlichen Süßstoff wurde der Rumänischen Zucker- 
handels-Aktiengesellschaft, Bukarest (.AK. 20 Mill. Lei), 
übertragen, die auch die Verteilung an die Firmen der 
Lebensmittelindustrie vornehmen wird. Die V erbrauchs
steuer für künstlichen Süßstoff wurde von 3000 auf 15 000 
Lei je kg erhöht. (”9)

Festsetzung der Verbrauchssteuer. Durch ein Gesetz 
vom 5. 12. 1942 sind u. a. folgende V erbrauchsabgaben 
festgesetzt worden (in L ei je kg):

Gasolin und Benzine mit einer Dichte bis 0,785, 20; Leichtbenzin, 
denaturiert, mit einer Dichte von 0,725—0,740, das als Lösungsmittel 
verwendet wird, 8; Schwerbenzin, denaturiert, mit einer Dichte von 
0,760—0,785, 5; leichtes Sperialbenzin (white spirit), denaturiert, mit 
einer Dichte von 0,786—0,804, für die Lack- and Farbenindastrie, 8; 
Mineralöle einer Dichte von 0,901—0,980, 30; Paraffin 30; Petrolwachs, 
Ozokerit und Ceresin 30; Petrolteer und Bitumen (Asphalt), natürlich 
oder aus Erdölrückständen, 1; Petrolkoks 0,50; im Umkreis von Erd
ölraffinerien aufgefangene erdölhaltige Abwässer 4; in Rohölschürf- 
anlagen aufgefangene Abwässer 1; feste Schmierfette, die nicht be
steuerte Mineralöle enthalten. 30; Vaseline und Vaselinöl ans nicht 
besteuerten Erzeugnissen 30; Kohlensäure 50: Pflanzenöl, denaturiert, 
Ricinusöl und andere ungenießbare Pflanzenöle 10; feste Pflanzenöle, 
Fischtran, Fettsäuren, Olein 5; Stearin 20; Rohglycerin 20; Ätznatron 
6: Paraffin- und Stearinkerzen aus nicht besteuerten Erzeugnissen 20; 
hydrophile Watte aus Wolle, Karbolwatte. Jodoformwatte usw. 40; 
hydrophile Baumwollgaze, auch mit verschiedenen Heilmittelstoffen 
getränkt, 56; Verbandstoffe aus hydrophiler Gaze 72.

A lle Personen, die im Besitze der oben genannten 
Erzeugnisse zwecks W eiterverarbeitung sind, haben diese 
umgehend der zuständigen Finanzverwaltung zu melden.

(209)
Kroatien.

Kompensationsabkommen mit Balgarien. Zwischen 
den beiden Ländern wurde für die Zeit vom 1. 10. 
1942 bis zum 1. 10. 1943 ein Kom pensationsabkom m en 
getroffen. Kroatien wird im A ustausch gegen Opium 
Textilien u. a. m. hauptsächlich Chemikalien und H olz
erzeugnisse liefern. (213)

Gebühren für die Arzneimittelprüiung, Nach einer 
Verordnung des Innenministers sind die Gebühren für die 
Arzneimittelprüfung nur noch dann zu entrichten, wenn 
die Zusammensetzung der Präparate nicht mit der Phar
m akopoe bzw. mit der Verordnung über die staatliche 
Überwachung von Arzneim itteln biologischen Ursprungs 
übereinstimmt. (212)
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Bulgarien.
Ausfuhrkontrolle für H agebuttenm ehl. Laut Ver- 

Ordnung des Handelsministers vom 18. 12. 1942 ist Hage- 
buttenmehl, das für Exportzwecke bestimmt ist, unter 
die verschärfte Kontrolle der Außenhandelsdirektion ge
stellt worden. Hagebuttenmehl und andere Hagebutten
erzeugnisse für Exportzwecke dürfen nur von solchen 
Firmen hergestellt werden, die bei der Außenhandels
direktion eingetragen und zur Erzeugung von Hage
buttenmehl zugelassen sind. Die Bestimmung des G e
halts an Vitamin C wird im Zentralen Landwirtschaft
lichen Forschungsinstitut in Sofia vorgenommen. (218)

Griechenland.
Zollbehandlung deutscher und italienischer Waren.

Der Minister für Finanzen, Wirtschaft und Versorgung 
hat eine Verordnung über den W arenverkehr mit 
Deutschland und Italien erlassen. Danach ist für Waren 
deutschen oder italienischen Ursprungs, die noch nicht 
verzollt wurden, einigelagert sind oder künftig ein- 
treffen werden, eine Zuschlagssumme zu zahlen, die von 
einer besonderen Kommission festgesetzt wird. Aufgäbe 
dieser Kommission ist auch die Freigabe und Bestim 
mung des Verwendungszwecks dieser Waren. D er Zoll
behörde ist eine Bescheinigung vorzulegen, die die Zu
schlagssumme bzw. einen Vermerk über die Befreiung 
davon enthält. Waren, für die eine solche Bescheini
gung vorgelegt wurde, sind von der sonst üblichen A b 
gabe von 100% v. W. befreit. Eine solche Beschei
nigung ist auch 'für zollfreie Waren erforderlich. Die 
Importeure müssen außer den Verladedokumenten auch 
eine Bescheinigung über die Bezahlung der Waren und 
eine beglaubigte Abschrift der Faktura vorlegen. (222)

Italien.
Veredelungsverkehr. Durch zwei M inisterialverord- 

nungen vom 24. 11. 1942 („Gazz. Uff." vom 17. 12. 1942) sind 
sowohl Trockeneis für die Ausfuhr von Gefrierprodukten, 
wie Trinitrotoluol, synthetischer Schellack, weißes P a
raffin, Salpetersäure, Kork und Papiererzeugnisse für die 
Herstellung von Explosivstoffen, die ausgeführt werden 
sollen, zur zollfreien Einfuhr auf die Dauer von 6 Mo
naten zugelassen. (1*5)

Spanien.
Richtlinien für Zollbefreiungen. Auf Grund einer 

Verordnung vom 12. 1. wird mit Wirkung vom 1. 1. 1943

das mit G esetz vom 20. 3. 1906 erlassene Verbot über 
Gewährung von Einfuhrzollerleichterungen oder -be* 
freiungen, das inzwischen aufgehoben war, wieder in 
Kraft gesetzt. Jedoch  können durch Sondergesetz b e 
willigte Zollbefreiungen sowie solche für militärische 
Zwecke und die im Zolltarif vorgesehenen Zollbefreiun
gen auch weiterhin gewährt werden. Falls nationales 
Interesse die Gewährung von Zollbefreiungen oder -er- 
leichterungen verlangt, hat das betreffende Ministerium 
eine Eingabe an das Finanzministerium zu richten. (255)

Verbrauchssteuer für Industriesprit und Salz. Mit 
Wirkung vom 1. 1. ist die Verbrauchssteuer für Indu
striealkohol von 225 auf 300 Peseten je hl erhöht w or
den. Die Salzsteuer wurde auf 100%, bei einem Preis von 
75 Pts. je t ungemahlenes Kochsalz, festgesetzt. (254)

Portugal.
Ausfuhrkontrolle. Durch ein D ekret des W irtsohafts- 

ministeriums wurde die gesam te Ausfuhr der Bew illi
gungspflicht unterstellt. D iese Maßnahme erstreckt sich 
auch auf Postpakete und Muster. 076)

Ver. St. v. Nordamerika.
Handelsvertrag mit Mexiko. Am 23. 12. 1942 ist 

zwischen den beiden Ländern für die Dauer von 'drei 
Jahren  ein Handelsvertrag unterzeichnet worden, der 
u. a. eine Verringerung der Einfuhrabgaben für Rohöl 
und Brennöl um 50% vorsieht. Ferner wenden durch 
diesen Vertrag die früheren Beschränkungen d er Einfuhr 
von Erdöl aus M exiko aufgehoben. (250)

Philippinen.

Monopolisierung des Außenhandels. Zur Abwicklung 
des Außenhandels wurde die ,,Ein- und Ausfuhr-Kontroll- 
vereinigung" gegründet, die das ausschließliche Recht 
hat, Außenhandelsgenehmigungen zu enteilen. Zuerst 
wurde der W arenverkehr mit Hongkong auf Kompen
sationsbasis vereinbart. Nach Thailand, China, Formosa 
und Mandschukuo sollen hauptsächlich landwirtschaft
liche Erzeugnisse gegen Verlbrauchsgüter geliefert wer
den, Nach den sonstigen von Jap an  besetzten Gebieten 
soll Hanf gegen Kautschuk, Treib- und Brennstoffe aus
geführt werden. Mit Japan  sollen bereits jetzt E rze, 
Kopra, Hanf und Bauholz gegen Kautschukwaren, che
mische Erzeugnisse, Maschinen, Papier usw. ausgetauscht 
werden. (120)

R U N D S C H A U  D E R  C H E M IE W IR T S C H A F T .
INLAND.

U n t e r s t e l l u n g  m i n e r a l i s c h e r  B o d e n s c h ä t z e  
u n t e r  B e r g r e c h t .

Nach der im „Reichsgesetzblatt“ I, Nr. 5 vom 20. 1. 
1943 veröffentlichten Verordnung des M inisterrats für 
die Reichsverteidigung über die Aufsuchung und G e
winnung mineralischer Bodenschätze vom 31. 12. 1942 
unterstehen die Aufsuchung und die Gewinnung folgender 
mineralischer Bodenschätze der berbaupolizeilichen A uf
sicht: Ton, soweit er sich zur Herstellung von feuer- 
und säurefesten Erzeugnissen, von keramischen Erzeug
nissen mit Ausnahme von Ziegeleierzeugnissen, von Ton
erde und Emaille als Emailleton eignet, Bleicherde und 
Bentonit, Kaolin, Feldspat und Pegmatitsand, Glimmer, 
Quarzit und Quarz, soweit sie sich zur Herstellung von 
feuerfesten Erzeugnissen oder Ferrosilicium eignen, 
Magnesit, Bauxit, Flußspat, Schwerspat, Talkum, Speck
stein und Kieselgur. Dementsprechend gelten alle 
Betriebe zur Aufsuchung und Gewinnung dieser Mine
ralien einschließlich der Aufbereitungsanstalten, aber 
ohne die der W eiterverarbeitung dienenden Anlagen, 
als Bergw erksbetriebe im Sinne der berggesetzlichen 
Vorschriften und unterliegen der Aufsicht der Berg
behörden. Das Verfügungsrecht des Grundeigentümers 
bleibt weitgehend erhalten, jedoch können die Berg
behörden die Aufsuchung und Gewinnung der vorge-

nannten Bodenschätze von Bedingungen und Auflagen 
abhängig machen. Die Verordnung, die auch in den 
eingegliederten Ostgebieten gilt, tritt am 1. 2. 1943 in 
Kraft. (259)

V e r k a u f s g e m e i n s c h a f t  d e u t s c h e r  F la s c h e n h ü t t e n .

Im „Reichsanzeiger“ Nr. 10 vom 14. 1. 1943 ver
öffentlicht der Reichswirtschaftsminister eine Anordnung 
über die Errichtung der Verkaufsgemeinschaft deutscher 
Flaschenhütten vom 11. 1. 1943, die am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft getreten ist. Danach gehören 
die Hersteller von farbigen und weißen Flaschen der 
Verkaufsgemeinschaft als M itglieder an und sind an die 
Weisungen dieser Gemeinschaft gebunden. Die bisher 
bestehenden Verkaufsgesellschaften, die Deutsche Fla- 
schen-Verkaufsgesellschaft m. b. H., Düsseldorf, die 
Internationale Flaschenverkaufs-Kontor G. m. b. H., 
Düsseldorf, und die Verkaufsgem einschaft sudetendeut
scher Flaschenhütten, Teplitz-Schönau, werden mit W ir
kung vom 31, 3. 1943 aufgelöst.

Nach der Satzung der Verkaufsgem einschaft, die 
einen wesentlichen Bestandteil der Anordnung bildet, 
hat die Verkaufsgemeinschaft ihren Sitz in Berlin und 
gehört der Gemeinschaft Hohlglas, Berlin, als Mitglied 
an. Die Gemeinschaft übernimmt den ausschließlichen 
Verkauf und Vertrieb von farbigen und weißen Flaschen 
im In- und Ausland für Rechnung der M itglieder. (247)
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Ä n d e r u n g  d e r  V o r s c h r i f t e n  d e s  D e u t s c h e n  
A r z n e i b u c h e s .

Im „R eichs-G esundheitsblatt" vom 20. 1. 1943 ist 
die erste Mitteilung des Reichsgesundheitsam tes über 
kriegsbedingte Änderung von Vorschriften des D eut
schen A rzneibuches (6 . Ausgabe) vom 14. 1. d. J .  b e 
kanntgegeben. (257)

P r ü f u n g  v o n  I m p f s t o f f e n .
D er Reichsm inister des Innern hat in einem Rund

erlaß vom 4. 1. 1943 (veröffentlicht im „M inisterialblatt 
des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern" 
vom 6 . 1. 1943) auf Grund der Vorschriften über Impf
stoffe und Sera  bestimmt, daß ab 1. 3. d. J .  nur staatlich 
geprüfte Impfstoffe gegen Fleckfieber abgegeben werden 
dürfen. Die Prüfung erfolgt nach den „Vorschriften für 
die staatliche Prüfung der Impfstoffe zur aktiven Schutz
impfung gegen F leckfieber" und wird im Staatlichen 
Institut für experim entelle Therapie in Frankfurt a. M.- 
Süd 10, Ludwig-Rehn-Straße 42— 44, vorgenommen.

Der Runderlaß enthält ferner Ergänzungen zur G e
bührenordnung für die staatliche Prüfung von Impfstoffen 
und Heilsera. Ferner wird darin auf die demnächst er
scheinenden „Richtlinien für die zweckentsprechende 
Auswahl von Mitteln, A pparaten und Verfahren zur Ent
wesung" hingewiesen. (258)

V e r k e h r  m i t  B e t ä u b u n g s m i t t e l n .
Im „Reichsgesundheitsblatt" vom 6 . 1. 1943 ist ein 

Nachtrag zum Verzeichnis der Erlaubnisscheininhaber 
für den Verkehr mit Betäubungsmitteln veröffentlicht.

(148)
B e w i l l i g u n g  z u r  H e r s t e l l u n g  k ü n s t l i c h e r  S i r u p e  im  
P r o t e k t o r a t .

Durch eine Kundmachung vom 12. 12. 1942, die im 
„Amtsblatt des Protektorates Böhmen und Mähren" 
Nr. 293 vom 12. 12. 1942 veröffentlicht ist, wurden die 
Herstellungsvorschriften für künstliche Sirupe vom 4. 12.
1941 (vgl, 1942, S. 16) dahingehend abgeändert, daß alle 
in der Kundmachung aufgeführten künstlichen Siruparten 
einheitlich 50% Zucker (Saccharose) an Stelle von bis
her 65% und den Zusatz eines zugelassenen Konservie
rungsmittel enthalten müssen. Die zulässige Höchst
menge an Konservierungsmitteln beträgt in 100 g Sirup 
60 mg Benzoesäure oder 80 mg A nuisensäure oder 40 mg 
schweflige Säure oder 45 mg Ester (Paraoxybenzoe- 
äthylester oder -propylester und deren Mischungen), (98)

K o n t r o l l e  k ü n s t l i c h e r  K ä s e f a r b e n .
Im „R eichs-Gesundheitsblatt“ Nr. 51 vom 23. 12.

1942 ist eine Bekanntmachung der Hauptvereinigung der 
deutschen Milch- und Fettw irtschaft über die Kontrolle 
von Käsefarben für die Herstellung von Hart- und 
Schnittkäse vom 21. 9. 1942 veröffentlicht.

Danach sollen in Zukunft nur noch solche künst
lichen Käsefarben zugelassen werden, die zuvor durch 
das Chemische Institut der Preuß. Versuchs- und F or
schungsanstalt für Milchwirtschaft in Kiel geprüft wur
den. Sie dürfen ferner nur in geschlossenen Original
packungen in den Verkehr gebracht werden. Je d e  
Packung ist mit einem Etikett zu versehen, das neben 
der Herstellerfirma, der genauen Gebrauchsanweisung 
und sonstigen Angaben arv erster Stelle die Bezeichnung 
„Künstliche K äsefarbe", den Prüfungsvermerk und die 
von der Hauptvereinigung bei der Anerkennung erteilte 
Kontrollnummer zu tragen hat. Die Anerkennungen w er
den vierteljährlich vorgenommen. Die Erzeugung unter
liegt einer laufenden Kontrolle auf ihre Brauchbarkeit.

(99)

A u f b a u  d e s  P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t e s  in d e n  b e s e t z t e n  
O s t g e b i e t e n .

In den besetzten  m ittleren Ostgebieten ist mit dem 
Aufbau eines Pflanzenschutzdienstes begonnen worden, 
der ebenso wie im Reich den gesamten praktischen 
Bekäm pfungsdienst mit der Organisation von Bekämp- 
fungsmaßnahmen, die Ein- und Ausfuhrkontrolle, die 
Verteilung von Pflanzenschutzmitteln und die B e 
kämpfung epidem isch auftretender Schädlinge u. a. m. 
umfassen wird.
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In s t i tu t  f ü r  P f l a n z e n k r a n k h e i t e n  im  R e i c h s 
k o m m i s s a r i a t  O s t l a n d .

Im Reichskom m issariat Ostland ist für die G eneral
bezirke Estland, Lettland und Litauen ein Landw irt
schaftliches Forschungsinstitut gegründet worden, dem 
auch ein Institut für Pflanzenkrankheiten angegliedert 
wurde. (158)

U n g ü l t i g e  S p r e n g s t o f f e r l a u b n i s s c h e i n e .
Im „M inisterialblatt des Reichsw irtschaftsm iniste

riums" Nr. 35 vom 31. 12. 1942 ist ein Verzeichnis von 
Inhabern ungültig gewordener Sprengstofferlaubnis
scheine bekanntgegeben. (119)

N e u f a s s u n g  d e r  G r a p h i t p r e i s r e g e l u n g .
Im „M itteilungsblatt des Reichskommissars für die 

Preisbildung", I vom 18. 1. 1943 ist ein Erlaß des Preis
kommissars vom 9. 1. d. J .  an die Treuhandstelle der 
Deutschen Graphit-Konvention, Berlin-Dahlem, ver
öffentlicht, der eine Neufassung der Graphitpreisregelung 
darstellt. (256)

Z a h l u n g s -  u n d  L i e f e r u n g s b e d i n g u n g e n  b e i  E in h e i t s 
u n d  G r u p p e n p r e i s e n .

Der Reichskommissar für die Preisbildung hat in 
einem Erlaß vom 16. 12. 1942 an die Reichsgruppe In
dustrie, die Reichsgruppe Handel und die Reichsgruppe 
Handwerk darauf hingewiesen, daß bei Einheits- und 
Gruppenpreisen die bisherigen Zahlungs- und Lieferungs
bedingungen des einzelnen Lieferers weiter gelten, wenn 
im Einzelfall nichts Abweichendes bestimmt wird. D a
bei macht es keinen Unterschied, ob die bisherigen 
Zahlungs- und Lieferungsbedingungen von Verbands 
wegen oder sonst allgemein geregelt waren oder durch 
die Preisstopverordnung für den einzelnen Lieferer ge- 
stopt worden sind. Eine Ausnahme besteht bei R a 
batten. Die Einheits- und Gruppenpreise sind N etto
preise, so daß Rabatte auf sie nicht mehr gewährt zu 
werden brauchen. Zur Klarstellung wird hervorgehoben, 
daß Skonti keine R abatte sind, so daß auch bei Einheits
und Gruppenpreisen in derselben W eise Skonto ein
geräumt werden muß, wie das bei den bisherigen Preisen 
erforderlich war. (1501

A u s l a n d s w a r e n p r e i s v e r o r d n u n g .
Im „M itteilungsblatt des Reichskom m issars für die 

Preisbildung“ vom 11. 1. 1943 ist folgender Runderlaß 
(Nr. 105/42) des Preiskom m issars an die Reichsw irtschafts
kammer, die Reichsigruppe Handel, den Reichsstand des 
deutschen Handwerks und die Reichsgruppe Industrie b e 
treffend Auslandswarenpreisverordnung veröffentlicht:

I. Auf Grund von Art. 2 der ersten Ausführungsverordnung zur 
Auslandswarenpreisverordnung und — für den Bereich der gewerb
lichen Wirtschaft — auf Grund sonstiger von mir erteilter Ermächti
gungen sind die Reichsstellen befugt, dem Einführer ausländischer 
Waren bestimmte Preise für den inländischen Geschäftsverkehr vor
zuschreiben.

Die Reichsstellen sind ferner zur Festsetzung einzelner Bestand
teile des inländischen Abgabepreises berechtigt. So können sie z. B. 
Regelungen darüber treffen, in welcher Höhe der Einführer den Ein
kaufspreis der ausländischen Ware oder die Bezugskosten bei der 
Kalkulation des inländischen Abgabepreises einsetzen darf.

Derartige Festsetzungen der Reichsstellen sind für den Einführer 
verbindlich. Ist also beispielsweise bestimmt, daß der Einführer 
für den Verkauf der Ware und ihren Bezug frei deutscher Grenz
station nur einen bestimmten Betrag zugrunde zu legen hat, so darf 
er bei der Berechnung des nach der Auslandswarenpreisverordnung 
zulässigen Preises höchstens den von der Reichsstelle festgesetzten 
Betrag, nicht aber den tatsächlich gezahlten Einkaufspreis und die 
tatsächlich entstandenen Bezugskosten dem inländischen Abnehmer in 
Rechnung stellen.

II. Nach Art. 1 der Ersten Ausführungsverordnung zur Auslands
warenpreisverordnung dürfen als volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Kosten- und Gewinnaufschläge nur die absoluten Beträge eingesetzt 
werden, die im Kalenderjahr 1936 durchschnittlich in Rechnung ge
stellt wurden. Aus Gründen der Vereinfachung der Preisberechnung 
und der Preisüberwachung ordne ich gemäß § 5 der Verordnung über 
Preisbildung für ausländische Waren vom 15. 7. 1937 (vgl. ,,Chem- 
Ind. N.“ 1937, S. 756 und 799) an, daß an Stelle der Aufschläge des 
Jahres 1936 die Aufschläge des Kalenderjahres 1941 zugrundegelegt 
werden, sofern sie ordnungsgemäß errechnet worden sind.

III. Ferner bestimme ich auf Grund des § 2 des Preisbildungs
gesetzes, daß in Gebieten, in denen die Erste Ausführungsverord
nung zur Auslandswarenpreisverordnung bisher nicht eingeführt ist 
(Alpen- und Donau-Reichsgaue, Reichsgau Sudetenland, eingegliederte 
Ostgebiete), als volkswirtschaftlich gerechtfertigte Kosten- und Ge
winnaufschläge für ausländische Waren höchstens die absoluten Be
träge berechnet werden dürfen, die im Kalenderjahr 1941 bei ver
gleichbaren Geschäften durchschnittlich erzielt worden sind. Deckt 
sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr 1941, so darf das-
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reuige Geschäftsjahr zugrunde gelegt werden, das zwischen dem 
1. 7. 1941 und 30. 6. 1942 endet. ,

örtliche Sonderbestimmungen über die Höhe der nach der Au - 
landswarenpreisverordnung zulässigen Kosten- und Gewinnaulschlage 
werden durch diese Regelung nicht berührt.

IV. Sind für inländische Waren in der Groß- und Einzelhandels- 
stufe durch besondere Verordnung, Anordnung oder in anderer Weise 
Handelsaufschläge iestgesetzt, so sind diese Aufschläge künftig aucn 
für den inländischen Geschäftsverkehr mit vergleichbaren ausländi
schen Waren in der Groß- und Einzelhandelsstufe maßgebend. Diese 
besonderen Verordnungen oder Anordnungen treten in solchen faßen 
an die Stelle der Auslandswarenpreisverordnung. 1151)

N e u e  N o r m b l ä t t e r .
In Zusammenarbeit u. a. mit der W irtschaftsgruppe 

Chemische Industrie hat die DEGHFMA (Deutsche Ge- 
Seilschaft für chemisches Apparatewesen) das Norm
blatt DIN DENOG 2 „Glasschalen" unter Aufteilung in 
die 3 Normblätter DIN 12 336 Abdampfschalen mit A us
guß, DIN 12 337 Kristallisierschalen ohne Ausguß und DIN 
12 338 Kristallisierschalen mit Ausguß, sowie das Norm
blatt DIN DENOG 3 Uhrglasschalen, das die neue 
Nummer DIN 12 341 erhalten hat, vollständig neu b e 
arbeitet.

Außerdem sind neu erschienen:
DIN 12 339 Petrischalen, Din 12 340 niedrige Schalen mit Falz, 

DIN 12 342 hohe Schalen mit Falz und DIN 12 335 Glasgeräte, Schalen, 
Übersicht, das einen Überblick über alle Schalendurchmesser und 
die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Schalen unterein- 
ander bietet.

Im Rahmen der Arbeiten zur Festlegung einheitlicher 
Prüfverfahren für die Beurteilung der Korrosionsbestän
digkeit von Werkstoffen ist der „Kochversuch" gemäß 
DIN 4852 durch einen „Druckgefäßversuch" nach DIN 
4854 (Vergleich der Beständigkeit verschiedener W erk
stoffe in Flüssigkeiten und Dämpfen bei erhöhten Tem 
peraturen und unter erhöhten Drücken) ergänzt wor
den. Ebenso haben die Bemühungen der DECHEMA 
um die Normung eines dem Vergleich der chemischen 
Widerstandsfähigkeit von aufgebrannten Emails dienen
den Verfahrens (dasselbe beruht auf der Bestimmung des 
Gewichtsverlustes durch Auslaugung unter Verwendung 
kleiner emaillierter Prüfkörper) zur Schaffung eines 
Normblattes DIN 6050 Email für dünnwandige G e
brauchsgegenstände aus Stahlblech, Prüfung der chemi
schen Widerstandsfähigkeit, geführt.

Die im vorstehenden erwähnten Normblätter sind 
sämtlich durch .die Beuth-Vertrieb G. m. b. H., Berlin 
SW 68, Dresdener Straße 97, zum Stückpreis 0,60 JM  
zu beziehen. (1®®)

AUSLAN D.
Großbritannien.

Förderung der K ohleiorschung. Wie der Präsident 
der 1939 gegründeten 'British Coal Utilisation Research 
Association bekanntgab, wird dieser Gesellschaft für die 
nächsten 5 Jah re ein Betrag von 1 Million £  für F or
schungsarbeiten zur Erzielung der größtmöglichen A us
nutzung der Kohle überlassen werden. Die Hälfte der 
Summe stellt die Regierung zur Verfügung, die andere 
Hälfte wird von der Industrie aufgebracht.

Industrialisierung von N ordschottland. Die britische 
Regierung plant, nach Beendigung des Krieges die 
elektrochemische und elektrometallurgische Industrie in 
Nordschottland auszubauen, um die dortigen W asser
kräfte stärker auszunutzen. Zur Ausarbeitung der Pläne 
für die projektierten Anlagen soll ein North Scotland 
Hydroelectric Board errichtet werden, das mit dem 
Central Elektricity Board Zusammenarbeiten wird. (229)

Staa tlich e  Subventionen für die Alum inium industrie. 
Die 1938 gegründete South W ales Aluminium Co., Ltd. 
(AK. 500 000 £), die in Resolven östlich von Swansea 
eine Aluminiumhütte betreibt und an der neben briti
schen und canadischen Gruppen auch die schweizerische 
Aluminium-Industrie A.G., Neuhausen, beteiligt ist, hat 
vor kurzem von der Regierung einen durch Obliga
tionen gesicherten K redit in Höhe von 100 000 £ er
halten. Im August 1940 ist bereits eine ähnliche Trans
aktion in Höhe von 200 000 £  durchgeführt worden. (170)

N eues Kunststoffunternehm en. Die Thomas De La 
Rue, Ltd., die außer ihrer Druckerei die Herstellung von 
Bürobedarfsartikeln betreibt, hat mit einem AK. von 
1 Mill. £ eine Tochtergesellschaft zur Erzeugung von 
Kunststoffen, die De La Rue Plastics, Ltd., gegründet.

(171)

30. Ja n u a r iy *3

Imperial Smelting Corp., Ltd. Die G esellschaft, die 
seit 1934 mit der Düngemittelfirma Fison, Packard 
& Prentice, Ltd., zusammenarbeitet und mit ihr gemein
sam die National Fertilizers, Ltd., gegründet hatte, bat 
durch einen Aktienum tausch ihren Anteil an der N a
tional Fertilizers, Ltd., auf die Fison, Packard & Prentice, 
Ltd., übertragen; als Gegenwert hat sie  ein entsprechen
des A ktienpaket der Fison, Packard & Prentice, Ltd., 
erworben. Im G eschäftsbericht für das Jah r  1941/42 
verzeichnet die Imperial Smelting Corp., Ltd., d ie über 
ein voll eingezahltes A K . von 4,6 Mill. £  verfügt, einen 
Rohgewinn von 625 000 (490 000) £. Nach Abzug d er Un
kosten verbleibt ein Reingewinn von 236 000 (238 988) £. 
Die Dividende beträgt wieder 4% . ¡242)

Peña Copper Mines, Ltd. D iese Londoner G ese ll
schaft (AK, 250 000, eingezahlt 179211 £), die die sp a
nischen Pyritvorkommen in Peña del Hierro (Provinz 
Huelva) ausbeutet, hat das G eschäftsjahr 1944 m it.einem  
Verlust von 14 100 (14 876) £  abgeschlossen, so daß auf 
neue Rechnung 55 387 (41 287) £  Verlust vorgetragen 
werden. Die Firma gibt bekannt, daß seit Septem ber 
1941 keine Verschiffungen mehr vorgenommen werden 
konnten. Die Produktion von K upferpräzipitat stellte 
sich im Berichtsjahr auf 83 (91) t. In den ersten 9 Mo
naten wurden an gewaschenem Erz 20 806 (21 833) t, an 
Nichtkupfererzen 7218 (3200) t verschifft. (4®®)

G eschäftsabschlüsse im rhodesischen K upierberg
bau. Obgleich die in Nord-^Rhodesien arbeitenden briti
schen Kupferunternehmungen teilw eise erhöhte Gewinne 
zu verzeichnen haben, sind die Ausschüttungen für das 
letzte Geschäftsjahr doch bei einigen Firmen herab
gesetzt worden, was auf erhöhte Steueraufwendungen 
zurückgeführt wird. Über die einzelnen A bschlüsse lie
gen folgende Zahlen vor:

Die Rhokana Corp., Ltd., weist für das am 30. 6. beendete Ge
schäftsjahr 1941/42 ihren Umsatz mit 4,79 (4,93) Mill. £ aus. Der Roh
gewinn ist auf 1,79 (2,17) Mill. £ zurückgegangen, der nach Abzug 
der Unkosten einen Reingewinn von 923 500 (876 800) £ ergibt. Die 
Dividende ist, zum Teil wegen geplanter Betriebserweiterungen, auf 
15% halbiert worden. — Die Mufulira Copper Mines, Ltd., an der 
die Rhokana Corp. mit 32% beteiligt ist, zahlt für das am 30. 6. be
endete Geschäftsjahr 1941/42 eine Dividende von 11*4%. In gleicher 
Höhe wurde die zuletzt verteilte Dividende für das Geschäftsjahr 
1939/40 ausgeschüttet. — Bei der Roan Antelope Copper Mines, Ltd., 
beträgt der Rohgewinn im Berichtsjahr 1,36 (1,39) Mill. £. Unter 
Einbeziehung einer Ausgleichszahlung von 217 000 £ aus dem Vorjahr 
ergibt sich trotz Steuererhöhung ein Reingewinn von 561 100 
(428 500) £. Die Rückstellungen wurden von 100 000 auf 190 000 £ er
höht. — Die Nchanga Consolidated Copper Mines, Ltd., die ihre Gru
ben im Jahre 1940 in Betrieb genommen hat, verzeichnet für das am 
31. 3. abgeschlossene Geschäftsjahr 1941/42 einen Rohgewinn von 
555 614 (568 495) £, dem Betriebskosten in Höhe von 571 492 (544 585) £ 
gegenüberstehen, so daß nach Verrechnung weiterer Einnahmen in 
Höhe von 3735 £ und verschiedener Ausgaben in Höhe von 15 931 £ 
sich ein Verlust von 28 074 £ gegenüber einem Gewinn von 30 534 £
i. V. ergib. Nach Abzug sämtlicher Unkosten, Abschreibungen und 
Reservezuweisungen werden 118 964 £ Verlust auf neue Rechnung vor
getragen. (104)

Geschäftsabschlüsse. Pressemeldungen entnehmen 
wir Angaben über Geschäftsabschlüsse folgender Firmen 
(die Angaben beziehen sich, soweit nichts anderes ange
geben, auf das am 30. 6. beendete G eschäftsjahr 1941/42): 

Die Alliance Aluminium Holdings, Ltd., schloß das Geschäftsjahr 
mit einem Reingewinn von 5356 (5429) £ ab. Auf neue Rechnung 
wurden 36 520 (31 164) £ vorgetragen. — Die Arzneimittelfirma Gena- 
tosan Co., Ltd., Loughborough, AK. 238 000 £ voll eingezahlt, weist 
einen Rohgewinn von 128 853 (131 377) £ aus. Nach Abzug der Un
kosten ergibt sich ein Reingewinn von 24 197 (25 088) £. Mit der 
Schlußdividende von 15% wurde wie i. V. eine Gesamtdividende von 
25% verteilt. — Die in Chile tätige Lautaro Nitrate Co., Ltd., AK. 2.2 
Mill. £ voll eingezahlt, bringt für das abgeschlossene Geschäftsjahr 
eine Dividende von 5,07% zur Verteilung. — Bei der Lawes Chemical 
Co., Ltd., beträgt der Rohgewinn 33 939 (27 418) £, der nach Abzug 
der Unkosten einen Reingewinn von 11 501 (11 321) £ ergibt. Auf die 
Stammaktien werden wieder 6% Dividende verteilt. Zum Vortrag auf 
neue Rechnung gelangen 2057 (1800) £. — Die Monnt Lyell Mining and 
Railwav Co., Ltd., weist iür das am 30. 9. beendete Geschäftsjahr 
einen Reingewinn von 155 615 (169 318) £ aus. Einschließlich 2%% 
Zwischendividende kam wieder eine Gesamtdividende von 8%% źnr 
Ausschüttung. „ 72)
Irischer Freistaat.

Gewinnung von Kali aus Zementstaub. Auf An
ordnung des Landwirtschaftsm inisterium s wird eine Ze
mentfabrik K alisalze aus Zem entstaub auf den M arkt 
bringen. (173)

Frankreich.

Genehmigungspflicht iür Neubanten der chemischen 
Industrie. Nach einer Anordnung des Comité d'Organi-
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sation der chemischen Industrie dürfen Neubauten der 
chemischen Industrie und neue Fabrikationen mit R ück
sicht auf den M angel an Roh- und Brennstoffen grund
sätzlich nicht mehr in Angriff genommen werden. Bei 
Anträgen dieser A rt wird zunächst geprüft, ob die 
Erzeugung in die bereits bestehenden Fabrikati’ons- oder 
Errichtungsprogramme eingebaut werden kann. 1252) 

Organisation des Handels mit Körperpflegemitteln. 
Nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung gehören 
Großhändler mit Körperpflegemitteln, deren H aupttätig
keit im Handel mit Körperpflegem itteln besteht, dem 
Comité d'Organisation de la Parfümerie an, während 
Großhändler und Kleinhändler, für die der Verkauf von 
Körperpflegem itteln nur einen Teil ihrer Tätigkeit aus
macht, dem Comité d'Organisation du Commerce an
geschlossen sind. (107)

Verwendungsbeschränkung für rostfreien Stahl. Nach 
einer im „Jou rn . O S." vom l t .  12. veröHentlichten Ent
scheidung dürfen Gußeisen und Stahl, die auf Grund 
ihrer chemischen Zusammensetzung der Korrosion durch 
atmosphärische chemische Einfluss 2 und der Oxydation 
bei hoher Tem peratur widerstehen, nicht in Barren oder 
Gußformen gegossen, verarbeitet, geliefert oder für die 
Herstellung von V erarbeitungserzeugnissen in Arbeit ge
nommen werden, soweit sie nicht unter den Bedingun
gen verwendet werden, die in einem von der Sektion 
Eisen und Stahl aufgestellten Verzeichnis der zulässigen 
Verwendungszwecke aufgeführt sind; das Verzeichnis 
wird den zuständigen Organisationen von Zeit zu Zeit 
bekanntgegeben. Verboten ist ferner die Herstellung und 
der Verbrauch von rostfreien oder widerstandsfähigen 
Stahlblechen von einer Stärke von 5 mm oder mehr. In 
Fällen, in denen die technischen Bedingungen eine grö
ßere Stärke erforderlich machen sollten, darf das rost
freie bzw. w iderstandsfähige M etall nur in Form einer 
Verkleidung in einer Stärke von weniger als 5 mm 
verwendet werden. Durch sine w eitere am gleichen Tag 
verößentlichte Entscheidung sind eine Reihe von Ver- 
verwendungsverboten für nickel-, chrom-, molybdän- und 
vanadiumhaltigen Stah l erlassen worden. (108t

Gewinnung von Jo d  aus M eeralgen. Auf Grund von 
Versuchsergebnissen hat das Ministerium für Industrie
erzeugung und Verkehr das Comité d Organisation der 
chemischen Industrie aufgefordert, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um auf ausreichend breiter 
industrieller Grundlage in den bestehenden W erken drei 
neue Verfahren zur Gewinnung von Jo d  aus M eeralgen 
anzuwenden. I-53)

Neugründung, In Paris wurde mit einem K apital von 
1 Mill. Fr. unter der Bezeichnung „Société Industrielle 
Française de Fibre Textiles V égétales (Fibratex) ’ eine 
Aktiengesellschaft für die chemische Aufbereitung von 
Pflanzenfasern für industrielle Zwecke gegründet. I19-’)

Belgien.
Soc. Générale M étallurgique de Hoboken. Diese zum 

Konzern der Union Minière de Haut K atanga gehörende 
Firma, früher das hauptsächlichste Unternehmen für die 
Verarbeitung der Kongo-Erze und maßgeblichster Pro
duzent von Radiumelement, schließt das letzte G eschäfts
jahr 1941/42 mit einem Verlust von 12.57 Mill. Fr., nach
dem noch im vorangegangenen Jah r ein Gewinn von 
44,57 Mill. Fr. erzielt werden konnte. Der Verlust wird 
aus dem V ortrag des Vorjahres gedeckt, so daß auf neue 
Rechnung nunmehr 8,60 Mill. Fr. vorgetragen werden 
(21,17 Mill.). Die Bilanz des Unternehmens läßt bei der 
höheren Bewertung der Vorräte mit 164,84 Mill. Fr. 
(131,28 Mill.) und den von 95,37 Mill. auf 109,50 Mill. Fr, 
angewachsenen Forderungen an Schuldner eine fühlbare 
Minderung der Liquidität erkennen. Die flüssigen Mittel 
betragen nur noch 16,10 Mill. Fr. (83,84 Mill.), die W ert
papiere stehen mit 57,85 Mill. Fr. (67,44 Mill.) zu Buch. 
Fast unverändert erscheinen die gesperrten A uslands
guthaben der G esellschaft mit 131,95 Mill. Fr. (133,01 
Mill.). Auf der P assivse ite stehen neben dem A ktien
kapital von unverändert 150 Mill. Fr. und 35 Mill. Fr. 
Reserven als Hauptposten G läubiger mit 185,23 Mill. Fr. 
(198,51 Mill.) und verschiedene K reditsalden mit 264,86 
Mill. Fr. (247,68 Mill.), bei denen Verbindlichkeiten aus 
Lohnaufträgen den H auptbestandteil ausmachen. (2844)

Niederlande.

Internationale V iscose Co. N. V., Breda. Für das
am 30. 6 . beendete G eschäftsjahr 1941/42 wird der Rein
gewinn der Firm a mit 0,18 (0,19) Mill. hfl. ausgew iesen. 
Die Dividende auf das AK. von 4.65 Mill. hfl. beträgt 
wieder 4%. Im Berichtsjahr wurde die S. A . La Soie 
Belge liquidiert und die im Besitz der G esellschaft b e
findlichen Aktien der S .A . La Rayonne de Valenciennes 
verkauft. Durch die A usgabe neuer A ktien bei dem 
spanischen Tochterunternehmen S .A . La Seda de B ar
celona stieg der Besitz an Aktien dieser G esellschaft, die 
im Berichtsjahr eine Dividende von 8.4% ausschüttete, 
auf 5,98 (3,59) Mill. Pts. an. (3128)

Geschäftsabschluß. Die Kon. Nederlandsche Hoogovens 
en Staalfabrieken, N. V. Ijmuiden (AK. 33,1 Mill. hfl.), weist 
für das Geschäftsjahr 1941/42 nach Abzug der Unkosten 
und Abschreibungen einen Reingewinn von 811 626 (1,31 
Mill.) hfl. aus. Die Dividende auf die Stam m aktien be
trägt 3% gegen 6 %  i. V. Auf neue Rechnung werden 
30 522 (12 676) hfl. vorgetragen. (l"5)

Schweiz.

Kapital- und Statutenänderungen. Im „Schw eizeri
schen H andelsam tsblatt“ wurde über folgende K apital- 
erhöhnngen berichtet:

Gesellschaft für chemische Industrie (Ciba), Basel, von 20 Mill. 
auf 40 Mill. Fr. — Nährmittel-Werk Basel A.-G., Basel, von 50 000 
anf 100 000 Fr. — Compensa A.-G. Zürich, Zürich, Ein- and Ausfuhr 
von Lebensmitteln und chemischen Erzeugnissen, von 5000 auf 
50 000 Fr. — Hamol A.-G., Zürich. Herstellung und Handel mit phar
mazeutischen, kosmetischen und technischen Erzeugnissen usw., von 
50 000 auf 250 000 Fr. — Dietética S. A., Genf, diätetische Erzeugnisse, 
von 2000 auf 20 000 Fr. — Monakos A.-G., Bern, Herstellung und Han
del mit kosmetischen Erzeugnissen und Nahrungsmitteln, von 60.000 auf 
130 000 Fr. — Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik A.-G.,
Baden, von 120 000 auf 500 000 Fr.

Folgende Unternehmungen haben Statutenänderungen 
vorgenommen:

Louisa Dufour, Genf. Handel mit kosmetischen Erzeugnissen,
ist übergegangen an E. Dufour. — Office pharmaceutique E. Fontana,
Lausanne. Großhandel mit Drogen, chemischen und pharmazeutischen 
Erzeugnissen. Die Gesellschaft lautet jetzt: E. Fontana. — Bianchi 
& Tagliaferri, Kollektivgesellschaft in Lugano, nimmt die Herstellung 
und den Handel mit kosmetischen Erzeugnissen auf. — Ica G. m. b. H. 
hat den Sitz von Flims nach Zürich verlegt. Die Gesellschaft be
zweckt den Ankauf, die Verwaltung und Auswertung des wissen
schaftlichen Nachlasses von Dr. med. Carl Spengler sel. einschließlich 
der von ihm hergestellten Präparate sowie die Gründung von Ge
sellschaften. die diese Präparate im In- und Ausland vertreiben. 
Das Stammkapital beträgt 20 000 Fr. Die Schreibweise der Gesell
schaft ist nunmehr ICA G. m. b. H. — O. Gianotti, Bex. betreibt 
Herstellung und Handel mit Seifen und chemischen Erzeugnissen der 
Marke ..Ogip” . — Paul Schmidt vorm. Paul Robin, geht über an 
die Chemische Fabrik Neuallschwil A.-G., Neu-Allschwil. (AK. 
50 000 Fr.). Herstellung und Handel mit chemisch-technischen Erzeug
nissen. — Clara Schiidknecht, Herstellung und Vertrieb von kos
metischen Präparaten, hat den Sitz von Muttenz nach Pratteln ver
legt. — Louis Högger, homöopathische und biochemische Praxis 
sowie Versand diätetischer Erzeugnisse, hat den Sitz von Walzen- 
hausen nach Heiden verlegt. — A. Hornberger, Zürich: Gegenstand 
des Unternehmens nunmehr Handel sowie Ein- und Ausfuhr von 
chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen. — Jaques Morax 
fils, successeur de Ls. Morax, Morges, Herstellung von Essig usw.. 
wurde abgeändert in Vinaigrerie Morax. — F. Bonnet et Co. société 
anonyme. Genf, amerikanischer Pfefferminzspiritus. Waschlauge. Boh
nerwachs usw., (AK. 50 000 Fr.). wurde abgeändert in F.° Bonnet 
St Co. S. A. Gleichzeitig wurde der Sitz nach Chêne-Bourg ver
legt. — Frau Streit, Reformhaus Natura, Solothurn, wurde über
nommen von der Kollektivgesellschaft W. Möller-Streit & Cie., Spe
zialhaus für neuzeitliche Ernährung, Körperpflegemittel und Drogerie. 
— Frau F. Berle, Urnäsch, wurde abgeändert in Frau F. Schweizer- 
Berle, Herstellung und Vertrieb von Naturheilmitteln. — Weidmann
&. Sohn, Kollektivgesellschaft in Zürich, betreibt nunmehr die Ein- 
und Ausfuhr von Waren aller Art, speziell aus Japan und China. — 
Fritz Aebersold. Zürich, Handel mit chemisch-technischen Erzeug
nissen, wurde abgeändert in Friedr. Aebersold. (3132)

Dänemark.

W irtschaftsverband iür Casein. Der Verein der 
Großhändler mit Casein ist so ausgebaut worden, daß 
er nunmehr auch die Fabrikanten umfaßt. (ISO)

Anbauversuche mit Kautschukpflanzen. Auf der V er
suchsstation A arslev  (Fünen) sollen jetzt Anbauversuche 
mit Kautschukpflanzen vorgenommen werden. (197)

Herstellung von Knnstharzpreßmassen, Nach einem 
Bericht der Deutschen H andelskamm er in Dänemark 
stellt die Firm a Arbolit jetzt Kunstharzpreßm assen auf 
K resol-B asis her. Das Kresol wird aus Torfteer ge
wonnen. (3134)
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Alkohol aus Zuckerrüben. Die im vergangenen Jahr 
angestellten Versuche zur Herstellung von Alkohol aus 
Zuckerrüben haben gute Erfolge gezeitigt, so ■daß man 
in diesem Jah r die Produktion verdoppeln will. Die 
Gestehungskosten für den Sprit sind geringer als bei 
der Herstellung aus Kartoffeln.

Verarbeitung von Sumpferz. Die Zementfabrik „N or
den” in Aalborg hat die geplante Gewinnung von Sumpf
erz aufgenommen (vgl. 1942, S. 208) und erzeugt jetzt 
bereits daraus in ihrem Eisenwerk monatlich etwa 2000 t 
Roheisen. 4'

Torfgewinnung. Die dänische Torfproduktion wird 
für das abgelaufene Jahr auf 4,8 Mill. t (geschätzt gegen
4,6 Mill. i. V. Auf Jütland wurden allein 2,6 Mill t Torf 
gewonnen. Ab 1, 8. 1942 wird für jede Tonne Torf ein 
Staatszuschuß von 4,— Kr. gewährt.

Betriebserweiterung. Die Danske G asvaerkers 
Tjaerekompagni will ihre Anlage zur Herstellung von 
Phenol und Kresol mit einem Kostenaufwand von 
100 000 Kr. ausbauen, da die Nachfrage insbesondere der 
Kunststoffindustrie nach diesen Rohstoffen ständig an
steigt.

Kapitalerhöhungen. Die Agfa Foto A /S, Kopenhagen, 
hat vor einiger Zeit beschlossen, ihr Aktienkapital von 
80 000 Kr. auf 100 000 Kr. zu erhöhen. — Die Akts. 
Kastrup Lak- og Farvefabrik A /S  wird ihr Aktien
kapital von 15000 Kr. auf 100 000 Kr. erhöhen. (152)

Norwegen.
Umsatzregelung für Celluloselacke. Durch V erord

nung des Beschaffungsdepartements ist mit Wirkung vom 
1. 1. für die Herstellung, den Verbrauch und den Umsatz 
von Celluloselacken eine Genehmigung des D irektorats 
für Industriebeschaffung erforderlich. Die Einiführer von 
Celluloselacken müssen sofort nach Empfang der Waren 
dem Direktorat über Art und Menge der Erzeugnisse 
Meldung erstatten. (230)

Neugründungen. Pressemeldungen zufolge sind fol
gende Unternehmen innerhalb der chemischen Industrie 
gegründet worden:

A. S. Eggedal Tjäreanlegg, Eggedal-Sigdal, Fabrik für Teererzeug- 
nisse; AK. 10 000 Kr. — A. S. Trysil Tjäreprodukter, Oslo, Fabrik für 
Teererzeugnisse; AK. 21 000 Kr. — Tredestillasjonsverket A. S., 
Oslo, Fabrik für Holzverkohlungsprodukte; AK. 50 000 Kr. (200)

Geschäftsabschluß. Die Norsk Hydro Elektrisk Kvael- 
stof A. S. (AK. 130,77 Mill. Kr.) erzielte in dem am 30. 6 . be
endeten Geschäftsjahr 1941/42 einen Reingewinn von 
7,45 Mill. Kr. gegen 6,13 Mill. Kr. i. V. Der Reingewinn 
der Salpeterfabrik Notodden ist um 0,20 Mill. Kr. zu
rückgegangen. Die Beteiligungen haben sich infolge der 
Abschreibungen um 12 Mill. Kr. auf 77 Mill. Kr. ver
ringert. Die flüssigen Mittel weisen im Zusammenhang 
mit der Kapitalerhöhung eine Zunahme um 41,2 auf
77,5 Mill. Kr. auf. (30)

Schweden.

Ausnutzung von Patenten. Durch eine Gerichts
entscheidung sind die Allmänna Svenska Elektriska 
A.-B. und die Stockholms Superfosfatfabriks A.-B, be
rechtigt worden, die der Gesellschaft für Chemische 
Industrie, Basel, in Schweden gehörenden Patente zur 
Herstellung von Kondensationsprodukten gegen eine 
gewisse Entschädigung an den Patentinhaber auszunutzen. 
Die Patente wurden der schweizerischen Gesellschaft 
in den Jahren 1937 und 1938 erteilt, aber die paten
tierten Erfindungen sind bis jetzt nicht in Schweden aus
genutzt worden. (165)

Regelung des Handels mit Trichloräthylen. Infolge 
der starken Nachfrage nach Trichloräthylen hat die 
Industriekommission beschlossen, auch die Einkäufe der 
kleineren Verbraucher zu regeln. Die Händler dürfen 
von jetzt ab für Handwerkszwecke oder H aushaltsge
brauch jedesmal höchstens 500 g abgeben und müssen 
ein Verzeichnis der Käufer führen. Größere Verbraucher 
dürfen Trichloräthylen nur gegen eine besondere Ein
kaufserlaubnis beziehen. (164)

Anbauversuche mit Kok-Sagys. Einer Stockholmer 
Meldung zufolge soll im nächsten Jah r die Anbaufläche 
für Kok-Sagys auf 500 bis 1000 ha ausgedehnt werden.

(.3239)

Geplante Opiumgewinnung. Obwohl die früheren 
Anbauversuche mit Mohn ohne befriedigende Resultate 
geblieben sind, sollen jetzt, besonders im Hinblick auf die 
großen Preissteigerungen für Morphin, erneut -die M ög
lichkeiten einer einheimischen Gewinnung geprüft w er
den. ^

Die Metallerzeugung der Bolidens Gruv A.-B. Die 
Bleihütte des Unternehmens bei Rönnskär ist nunmehr 
soweit fertiggestellt worden, daß der Versuchsbetrieb 
aufgenommen werden konnte. Vorläufig wird dort 40%iger 
Bleischlich aus mittelschwedischen Gruben verhüttet. 
Vom Februar 1943 ab sollen die Zufuhren von 80%igem 
Bleischlich von Stora Laisan  beginnen, wo der Abbau 
der großen Bleierzlager zur Zeit vorbereitet wird. Im 
Laufe des Jah re s 1943 soll die Bleihütte ihr volles L e i
stungsvermögen von 15 000 t Blei jährlich erreichen. Die 
Kupfererzeugung dürfte auf 18 000 t jährlich gebracht 
werden können. Die Kupfer-Zinkerzlager von Rackejaur, 
die zwar einen großen Umfang haben, werden vorläufig 
nicht abgebaut, da sie sehr unregelmäßig sind- A us diesem 
Grunde ist auch die Errichtung einer Zinkhütte jetzt nicht 
aktuell. Die Anlagen für die Gewinnung von Andalusit in 
Boliden sind bereits seit einiger Zeit in vollem Betrieb. 
Die Förderung reicht schätzungsweise für die H erstel
lung von 3000 t Aluminium jährlich aus, d. i. etwa die 
Hälfte des normalen Friedensbedarfs. In der Nähe von 
Boliden ist ferner eine Nickelgrube in Betrieb genommen 
worden. Die dort geförderten Erze werden in den A n
lagen der Gesellschaft verhüttet und reichen im großen 
und ganzen für die Befriedigung des inländischen Nickel
bedarfs aus. Im Versuchsstadium befindet sich noch die 
Gewinnung von Kobalt, das in den Bolidenerzen nur 
unregelmäßig enthalten ist. Bei der Verarbeitung der 
Bolidenerze fallen bekanntlich jährlich 20 000 bis 30 000 t 
Arsenik an, dessen Lagerung wegen seiner Giftigkeit ein 
schwieriges Problem darstellt. Von dieser Erzeugung 
konnte bisher kaum mehr als T% für die Holzimpräg
nierung verwandt werden. Für die Zukunft erhofft man 
Absatzmöglichkeiten in den Tropen zur Holzimprägnie
rung. Der W eltverbrauch von A rsenik dürfte zur Zeit 
auf 40 000 bis 50 000 t jährlich geschätzt werden können, 
wovon etwa die Hälfte zur Schädlingsbekämpfung in den 
Vereinigten Staaten  Verwendung findet. (3949)

Finnland.
Dividendenbegrenzung. Dem G esetz über Dividenden

begrenzung zufolge sind grundsätzlich 6 % als Höchstdivi
dende für das G eschäftsjahr 1942 festgesetzt worden (vgl. 
1941, S. 52). Soweit eine Aktiengesellschaft für die G e
schäftsjahre 1936—38 oder, wenn das erste Geschäftsjahr 
1937 abgeschlossen wurde, für dieses und das folgende 
Gechäftsjahr durchschnittlich mehr als 6 % vom A ktien
kapital ausgeschüttet hat, kann sie eine diesem  Durch
schnitt entsprechende Dividende, erhöht um 1%  von 
ihrem A ktienkapital Ende 1938 oder 10% von der ge
nannten Durchschnittsdividende, verteilen. (12)

Herstellung von künstlichen Süßstoffen. Nachdem 
das Volksversorgungsministerium die Erlaubnis zur H er
stellung von Dulcin erteilt hat, wird die Erzeugung dem
nächst aufgenommen. Die Rohstoffvorräte reichen für 
mindestens ein halbes Jah r aus. D arüber hinaus sind 
w eitere Rohstofflieferungen aus dem Ausland zu er
warten. Zunächst sollen etwa 3000 kg Dulcin hergestellt 
werden, die in erster Linie für die H ersteller von E r
frischungsgetränken bestimmt sind. (135)

Neugründung. In Turku wurde unter dem Namen 
Hj. Jou si O. Y. eine neue Gesellschaft zur Herstellung 
und zum Verkauf von Phenolkunstharzen, M etallen und 
Papiererzeugnissen gegründet. D as A ktienkapital beträgt
1,5 Mill. Fmk. und kann auf 4,5 Mill. Fmk. erhöht werden.

(3240)
Kapitalerhöhung, Die A. Ahlström O. Y. hat ihr

Aktienkapital von 28 auf 224 Mill. Fmk. erhöht. (13)

Sow jet-Union.

Bezug von Fabrikeinrichtungen aus Nordamerika.
Wie ausländische Zeitungen schreiben, hat der Leiter des 
nordamerikanischen Kautschuk-Bew irtschaftungsam tes im 
November v. J . einen Vertrag mit der Ford Motor 
Company abgeschlossen, wonach deren große Reifen- 
fabrik in Detroit mit allen Maschinen und G eräten nach
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der U dSSR , versandt werden soll. Die Jahresleistung 
dieser Fabrik  wird auf 1 Mill. Reifen beziffert. Rohstoff
grundlage soll synthetischer Kautschuk sein. Die USA.- 
Regierung zahlt an Ford einen Kaufpreis von 5 Mill S. 
während das Unternehmen selbst im Jah re  1938 für die 
Fabrik 5,6 Mill. 8 gezahlt hatte. Das W ar Production 
Board hat zur Bedingung gemacht, daß die Sow jet-Regie
rung für die zu liefernde komplette Fabrik alle inzwischen 
erworbenen einzelnen Maschinen zurückgibt. In der 
U dSSR , soll die dort zur Aufstellung gelangende nord
amerikanische Fabrik  nur einen oder zwei Standard- 
Reifen für militärische Zwecke herstellen.

Gleichzeitig wird bekannt, daß eine Erdölraffinerie in 
der Nähe von Los A ngeles nach der U dSSR , geliefert 
werden soll. Die Lieferung tritt an die Stelle von zwei 
ursprünglich vorgesehenen Texas-Raffinerien, die seit 
längerer Zeit stillgelegt sind. Außerdem hat sich das 
Schatzamt verpflichtet, im Laufe dieses Jah res 2 oder 3 
weitere Raffinerien im G esam tbetrag von angeblich bis 
zu 20 Mill. S nach der Sowjet-Union zu liefern. (40)

Slowakei.

H erstellung von Trocken elem en ten . In Vrutky 
(Ruttka) in der Ostslowakei wird gegenwärtig eine Fabrik 
zur Erzeugung von Trockenelem enten mit einem K osten
aufwand von 3.5 Mill. Ks. errichtet, die im Frühjahr 
1943 den Betrieb aufnehmen soll. (137)

K apitalerhöhung. Die „Pachtung der Staatlichen Sp i
ritusfabrik und Raffinerie A .-G .", Leopoldau, beschloß eine 
Erhöhung ihres A ktienkapitals von 3,4 auf 8,5 Mill. Ks.

(202)
Liquidation . Die „O lea" Vereinigte Slowakische Öl

industrie A.-G. in Liqu., Preßburg, A K. 3,5 Mill. Ks., die 
pflanzliche Öle und Fette gewinnt, jedoch bereits seit 
einiger Zeit nicht mehr in Betrieb ist, zeigt die Beendi
gung der Liquidation an. Die Liquidationsbilanz weist 
zum 31. 12. 1941 einschl. V erlustvortrag aus dem Jahre 
1940 einen Gesam tverlust von 11,8 Mill. Ks. aus. (201)

Ungarn.

Anm eldepflicht für A ktien . Nach einer Regierungs
verordnung sind A ktienpakete im W erte von mehr als 
200 000 P. sowie Änderungen in einem bereits angemel
deten Aktienbesitz bis zum 31. 1. 1943 anmeldepflichtig.

(208)
Erzeugung von A rzneim itteln . Die „Chinoin“ Fabrik 

chemisch-pharmazeutischer Produkte A.-G., Budapest 
(AK. 1,448 Mill. P.), hat mit der Herstellung von Sulfon
amiden für Injektionszwecke begonnen. Die Gesellschaft 
plant die Errichtung einer neuen Fabrik  in M iskolc2. — 
Ferner wurde mit der Erzeugung von gereinigter Vaseline 
aus dem bei L ispe gewonnenen Erdöl begonnen. (3170)

N euer K un ststoff. Nach Pressem eldungen ist unter 
der Bezeichnung „N eocor“ ein neuer Kunststoff in den 
Handel gebracht worden. (73)

Erzeugung von Pflanzenschutzm itteln . Die Donau- 
Theiß-Landwirtschaftskammer hat die Errichtung einer 
Fabrik zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln be
schlossen. (7®)

Neugründungen. In Budapest wurde mit einem A k 
tienkapital von 1 Mill. P. die „Bauxitproduktions A .-G .” 
gegründet, die sich mit der Erforschung von Bergw erks
erzeugnissen, hauptsächlich von Bauxit, befassen, und 
auch Bergw erke oder Bergw erksrechte kaufen bzw. 
pachten will. —  Mit einem K apital von 2 Mill. P. wurde 
die „Ungarische Kunstm aterial und Chemische Fabrik 
A.-G.” in Budapest gegründet, die Kunstharze, Kunst
wachs, Kunstleder und synthetischen Kautschuk her
stellen wird. (206)

Rumänien.
Einfuhr von A rzn eim itteln  ans Italien . Die Sozial

versicherungskasse wurde ermächtigt, aus Italien A rznei
mittel, Verbandm aterial, Instrumente usw. im W erte von
200 Mill. Lei zu beziehen. (21D

V ersorgung m it V erban dsto ffen . In Rumänien b e 
stehen insgesam t vier Unternehmungen, die sich mit der 
Erzeugung von W atte und Verbandstoffen befassen. J e 
doch können d iese  Unternehmen nur einen Teil des

Bedarfs decken, so daß der größte Teil an Verband
stoffen eingeführt werden muß. Die Einfuhr an V er
bandwatte stieg von 79 t im W erte von 4,8 Mill. Lei 
im Jah re  1938 auf 338 t im W erte von 55,85 Mill. Lei 
1940 und diejenige von anderen Verbandstoffen von 32 t 
für 5,46 Mill. Lei 1938 auf 120 t für 28,4 Mill. Lei 1940. 
Im ersten Halbjahr 1941 sind in der Belieferung Stockun
gen eingetreten, so daß in diesem Zeitabschnitt nur
16,7 t W atte im W erte von 3,3 Mill. Lei und 12 t an
dere Verbandstoffe für 7,2 Mill. Lei eingeführt wurden.

(3176)
B eschaffung von D üngem itteln. D as Ministerium für 

Landwirtschaft und Domänen wurde ermächtigt, einen 
Kredit in Höhe von 500 Mill. Lei für die Durchführung 
der Frühjahrsbestellung 1943, sowie für die Beschaffung 
von Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln aufzu
nehmen. (7®)

Rum änische „ S o ia “ A .-G . Infolge der Abtretung 
Bessarabiens im Jah r 1940 hatte die „S o ia "  Rumänische 
Aktiengesellschaft für Anbau und Export von Ölsamen, 
Bukarest (AK. 50 Mill. Lei), den größten Teil ihres V er
mögens verloren und beabsichtigte ihre Auflösung. Nach 
der Rückgliederung Bessarabiens ist das Liquidationsver
fahren jedoch eingestellt und der Betrieb wieder aufge
nommen worden. (84)

Kroatien.
Außenhandel 1941/42. In der Zeit vom 1. 10. 1941

bis zum 30. 9. 1942 erreichte die W areneinfuhr nach 
Kroatien 642 951 t im W erte von 5 Mrd. Kn. Im gleichen 
Zeitraum belief sich die Ausfuhr auf 1 190 710 t im W erte 
von 3,494 Mrd. Kn. Deutschland war mit 59% an der 
Einfuhr und mit 57% an der Ausfuhr beteiligt. (231)

H erstellung von L ebertran . Die „Cutrilin" Fabrik 
chemischer und technischer Erzeugnisse, Agram, nimmt 
die Erzeugung von Lebertran und die Verarbeitung von 
Fischabfällen auf. (®9)

B au  von tierärztlichen  Institu ten . Die H auptdkek- 
tion für Landwirtschaft hat die Errichtung von vier tier
ärztlichen Instituten beschlossen, von denen das erste 
in Vinkovci im Nordosten des Landes, dem bedeutendsten 
Viehzuchtgebiet des Landes, liegen wird. (62)

V erbot von Neugründungen. Durch eine V erord
nung ist der W irtschaftsminister ermächtigt worden, 
bis Ende 1943 die Gründung neuer Unternehmungen 
bzw. die Errichtung von Filialen zu untersagen. (214)

Bulgarien.
V ersorgung m it künstlichem  Süßstoff. Die bisher b e 

zogenen Mengen an künstlichem Süßstoff (vgl. 1942, 
S. 444 und 549) wurden bereits abgesetzt. Inzwischen 
sind zwei weitere Waggonsendungen eingetroffen, durch 
die der Inlandsbedarf gedeckt sein soll. Von den ein
geführten Mengen erhalten Großerzeuger von gesüßten 
Getränken je 11,5 kg, kleinere Betriebe je 7 kg, und 
Apotheken, Drogerien und sonstige Kleinhändler je
3,5 kg. (219)

V ersorgung m it Insulin. Nach einer Verfügung des 
M inisterrats dürfen Bauchspeicheldrüsen nur nach so l
chen Ländern ausgeführt werden, die sich verpflichten, 
die zur Deckung des Inlandbedarfs notwendigen M en
gen an Insulin in kürzester Zeit und zu günstigem Preis 
zu liefern. Die Sammlung und die Ausfuhr von Drüsen 
wird von der V eterinärstelle beim Landw irtschaftsm ini
sterium, die Einfuhr von Insulin von der Hauptdirektion 
für Volksgesundheitsw esen überwacht. A b 1. 1. 1943 
sollen für alle Zuckerkranken im Lande Insulinkarten 
eingeführt werden. (217)

P reisregelun g für A rzneim ittel. Laut Beschluß des 
M inisterrats müssen die Preise für Arzneim ittel ab 
1. 1. 1943 mit Hilfe des Preisausgleicbsfonds auf dem 
Stand vom 31. 12. 1942 gehalten werden. (216)

A n b auversuch e m it B ald rian . Nach Pressem eldungen 
hat das Landwirtschaftsm inisterium einigen Landwirten 
in den Rosenanbaugebieten K arlovo und Kasanlik Zu
schüsse zum versuchsweisen Anbau von Baldrian ge
währt. E s soll feststellt werden, ob der Anbau dieser 
Pflanze in den betreffenden Gegenden lohnend ist. (3028) 

E rw eiteru n g des P yreth rum an baus. Da ein großer 
Bedarf an Pyrethrum besteht, hat das Landw irtschaftsm i
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nisterium für das Jahr 1943 eine Erweiterung der bis
herigen Anbaufläche angeordnet. Der Hektarertrag lieg 
zwischen 350 und 600 kg .getrockneter Blüten, deren Preis 
200 Lewa je kg beträgt. Hauptanbaugebiet für Fyre- 
thrum sind die Rosenanbaugebiete Karlovo und Kasanlm .

Ausfuhr von Sojabohnen. Nach Pressemeldungen 
wurden im Jahre 1941 insgesamt 46 665 t Sojabohnen im 
Werte von 417,3 Mill. Lewa gegen 29 093 t im Werte 
von 215,2 Mill. Lewa im Jahre 1940 ausgeführt. Die So)a- 
bohnenausfuhr machte wertmäßig 4,5% der bulgarischen 
Gesamtausfuhr aus.

Vergebung von Bergbaukonzessionen. Auf Grund 
eines Abkommens zwischen der deutschen und der .bul
garischen Regierung wurden der Thrazischen Berglwerks 
A.-G., Sofia, Konzessionen zum Abbau von Enzen aller 
Art in der Nähe von Dedeagatsch in Thrazien vergeben. 
Die Gesellschaft erhielt auch das Recht, im Laufe von 
vier Monaten in Ostthrazien auf Steinkohle zu schürfen.

(3209)

Neubauten, Mit idem geplanten Bau einer Fabrik für 
künstlichen Süßstoff durch die „Chemikal" A.-G. (vgl. 
1942, S. 444) ist jetzt begonnen worden. In Sofia soll 
eine Müllverwertungsanlage errichtet werden, in der der 
Müll zu Dünge2wecken aufbereitet wird. <66)

Griechenland.
Neugründungen. In Athen wurde mit einem K apital 

von 6 Mill. Dr. die „N. Gri.goropoulos A.-G. für che
mische Produkte" gegründet. — Ebenfalls in Athen er
folgte die Gründung der „Chemische Produkten A .-G.", 
die mit einem Aktienkapital von 10 Mill. Dr. ausge
stattet ist. — Mit einem AK. von 12 Mill. Dr. wurde 
ferner in Athen die „Griechische Trockeneis-Industrie 
Ä.-G." gegründet. (2211

Italien.
Anerkennung eines M alariaheilm ittels. Durch ein 

Ministerialdekret vom 30. 10. 1942 („Gazz, Uff." vom
18. 12. 1942) wird das Heilmittel „G am efar“ der S. A.
Farmaceutici Italia, Mailand, auf Grund eines Mini-
sterialdekrets vom 3. 10. 1939 (s. 1939, S. 972) von der
Obersten Gesundheitsbehörde als M alariaheilmittel aner
kannt und der Bewirtschaftung durch das Chininmonopol
unterstellt. Das Präparat unterliegt beim Verkauf in
Italien einer Monopolabgabe in Höhe von 3000 Lire je kg
Reingewicht. Pharmazeutische Spezialitäten, die das
Präparat enthalten, unterliegen beim Verkauf in Italien
ebenfalls der Monopolabgabe, die sich nach dem G e 
halt an diesem Präparat richtet. I446)

H erstellungsverbot für alkoh olhaltige K örperp flege-
m ittel. Durch ein M inisterialdekret vom 3. 12. 1942
(„Gazz. Uff." vom 12. 12. 1942) ist vom 13. 12, 1942 ab
die Herstellung von alkoholhaltigen Parfümeriewaren
verboten. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind
Erzeugnisse, die für die Ausfuhr bestimmt sind, jedoch
ist hierfür eine Bescheinigung des Ministeriums für
Außenhandel und Devisen erforderlich. Auch können
Ausnahmen zugelassen werden, wenn Essenzen einhei
mischer Erzeugung verwendet werden sollen. Hierfür
erläßt das Ministerium für A ckerbau und Forstw irtschaft
besondere Richtlinien. Alkoholhaltige Körperpflegemittel,
die vor Inkrafttreten dieses Erlasses hergestellt worden
sind, dürfen noch bis zum 28. 2. verkauft werden. Die
Vorräte sind anmeldepflichtig, außerdem müssen die
Händler über Ein- und Verkäufe Büch führen. (MS)

R egelung der Erzeugung von Seifen pu lver und W asch 
hilfsm itteln. Nach einer Anordnung des Korporations
ministeriums vom 3. 12. 1942 („Gazz. Uff." vom 18. 12,
1942) darf Seifenpulver nur noch in zwei Sorten her
gestellt werden, und zwar Type A mit 10—12% F e tt
säuren von 8— 10%i Perborat und Type B mit 10—12%
Fettsäuren. Es dürfen nur geschlossene Packungen im
Gewicht von 150, 250 und 500 g in Verkehr gebracht
werden. Auf den Packungen müssen neben der Auf
schrift „Sapone in polvere" (Seifenpulver) die Firma
bzw. die Fäbrikmarke, die Typenbezeichnung, das G e
wicht in Gramm, der Kleinverkaufspreis, der Gehalt an
Fettsäuren und Perborat und die vom Korporationsmini-

sterium erteilte Herstellungsgenehmigung angegeben 
werden.

Für die Erzeugung und den Verkauf von w asser
enthärtenden W aschhilfsmitteln ist eine Genehmigung der 
Fettstelle des Korporationsm inisterium s erforderlich. 
Derartige Mittel sind unter der Bezeichnung „Prodotti 
ausiliari del bucato" (W aschhilfsmittel) in Packungen zu 
150, 300, 500 und 1000 g Reingewicht in den Verkehr 
zu bringen. Auif den Packungen müssen die gleichen 
Angaben wie auf den W aschpulverpackungen angebracht 
werden. I442*

Förderun g der E rzeugun g von C itron en säu re . Um
die Erzeugung von Citronensäure und Bergam otteessenz 
für die Herstellung von -Schädlingsbekämpfungsmitteln 
sicherzustellen, wurde das Landwirtschaftsministerium 
durch ein G esetz vom 9. 10. 1942 („Gazz. Uff." vom 1. 12. 
1942) ermächtigt, zu diesem  Zweck einen Betrag von 
25 Mill. Lire auszugeiben. A us diesem  Fonds sollen den 
Erzeugern von Citronen für Industriezw ecke und den 
Herstellern von Calciumcitrat und Bergam otteessenz Un
terstützungszahlungen in Form von Zuschüssen auf d ie  
Preise der in der Kam pagne 1941/42 abgelieferten Ci
tronen bzw. der erzeugten Citronensäure und B erga
m otteessenz gewährt werden. (I44)

N eugründungen. Die Tageszeitung „So le " berichtet 
über folgende neugegründete Komm anditgesellschaften: 

Domenico Gilardi e C., Mailand, Kapital 60 000 Lire, Ausbeu
tung von Asbestgruben. — Luigi Briano e C., Mailand, Kapital 
50 000 Lire, Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und 
Parfümerien. — S. V. E. A. di Colombini e C., Mailand, Kapital 
50 000 Lire, Herstellung von Emaillelacken, Firnis und Tinte. — 
A. Bossi e C., Azzate (Várese), Kapital 250 000 Lire, Herstellung von 
plastischen Massen. — Rag. Pagnini Sergio e C., Rom, Kapital 50 000 
Lire, Verarbeitung von Kunststoffen. — Ciardi, Soc. in acc. semplice 
per esperfenze chimico-sintetiche, Padua, Kapital 15 000 Lire, chemi
sche Versuchsanstalt. (139)

K apitalän derun gen . Italienischen Pressemeldungen 
zufolge haben nachstehende Gesellschaften eine K a p ita l
erhöhung vongenommen:

S. A. 1. Laboratorio Prodotti Dentali, Mailand, von 125 000 auf 
500 000 Lire. — S. A. Fonderia Residui e Metalli, Mailand, von 
100 000 auf 500 000 Lire. — S. A. Industria Materie Plastiche, Mailand, 
von 40 000 auf 1 Mill. Lire. — An. Lavorazione Alluminio, Mailand, 
von 200 000 auf 500 000 Lire. — S. A. Lavorazione Esportazione Oil 
Vegetaii, Genua, Kapitalherahsetzung von 100 000 auf 50 000 Lire 
durch Herabsetzung des Nennwertes der Aktien von 200 auf 
100 Lire und Wiedererhöhung des Kapitals auf 500 000 Lire. — 
Fabbríca Lombarda Ebanite, Gandino, (Hartgummi), von 80 000 auf 
1 Mill. Lire. — Soc. Industria Conciaria An., Genua, (Gerberei), von 
50 000 auf 500 000 Lire. -— Soc. Ilaf. Lubrific. Speciali An-, Mailand, 
(Spezialschmieröle), von 50 000 auf 500 000 Lire. — S. A. Profumeria 
di Lusso „Valrosar1*, Mailand, (Luxusparfümerien), von 5000 auf 
500 000 Lire. — S. A. Lavorazione Cere ed Affini, Mailand, von 
50 000 auf 500 000 Lire. — S. A. Azienda Solvent! Emulsioni e Affini, 
Mailand, (Lösungs- und Emulsionsmittel), von 10 000 auf 500 000 Lire.
■— S. A. Lavorazione Paraffina Affini, Genua, (Paraffinverarbeitung), 
von 150 000 aut 500 000 Lire. — S. A. Terapeutici Italia, Mailand, 
(therapeutische Erzeugnisse), von 10 000 auf 500 000 Lire. — S. A. 
Ind. Prodotti Chimici Affini „Chimical“ , Mailand, (Chemische Erzeug
nisse), von 5000 auf 500 000 Lire. — S. A. Industria Prodotti Alcoolici 
„Vineol“ , Mailand, von 5000 auf 500 000 Lire. — Soc. An. Gambino 
Sí C. Industrie Estrattive Istriane, Genua, (Bergwerkserzeugnisse), von 
600 000 auf 1 Mill. Lire. — „Mineraria Alpi Marittime“ , S. A. Svi- 
luppo Industríale Graiiti e altri Minerali Nazionali, Genua, (Berg- 
werk-erzeugnisse. Graphit und andere Mineralien), von 50 000 auf 
500 000 Lire. — Soc. per l'Industria del Manganese e Minerali Rari, 
Mailand, (Mangan und seltene Erze) von 10 000 auf 1 Mill. Lire. — 
Colorificio Ligure S. A., Genua, (Farben), von 250 000 auf 500 000 
Lire. — S. A. Materie Plastiche ed Affini, Mailand, (plastische Mas- 
sen), von 600 000 auf 1 Mill. Lire. — Soc, Mineraria Val Trebbia, 
Mailand, (Bergwerkserzeugnisse), von 250 000 auf 500 000 Lire. — Mi
neraria Alta Valnure —- M. A. V., Mailand, (Bergwerkserzeugnisse), 
von 150 000 auf 500 000 Lire. Der Sitz der Gesellschaft wurde nach 
Ferriere di Piacenza verlegt. — Neo Smalto S. A. I., Mailand. 
(Emaille), von 200 000 auf 500 000 Lire. — S. A. Specialita Farmac. 
Cravero, Modena, (pharmazeutische Spezialitäten), von 130 000 auf 
630 000 Lire. Die Gesellschaft hat die S. A. Medicinali Pezziol über
nommen. — S. A. Lampade Elettriche Augusta, Mailand, von 300 000 
auf 1 Mill. Lire. — S. A. Metallo Cerámica Vanzetto, Mailand, von 
10 000 auf 1 Mill. Lire. — S. A. Ravennate Metano, Rom, (Methan), 
v°n 900 000 auf 1,85 Mill. Lire. — Soc. Bergamasca per l'Industria 
Chimica, Mailand, (chemische Erzeugnisse), von 5 auf 7 Mill. Lire. — 
S. A. Istituto Romano Biochimico, Rom, von 300 000 auf 1 Mill. Lire. 
— S. A. Unione Smaiterie, Mailand, von 100 000 auf 500 000 Lire. — 
S. A. Lombarda Petroli, Mailand, (Erdöl), von 150 000 auf 1 Mill. Lire.

" S. A. Fabbric. Ossigeno Acetilene, Mailand, (Sauerstoff und Ace
tylen), von 10 000 auf 1 Mill. Lire. — Fabbriche Riunite Misnratori 
„Sacofgas , Mailand, auf 2,7 Mill. Lire durch Erhöhung des Wertes 
der Aktien von 1150 auf 1800 Lire. — Cav. Dott. Arnaldo Colli S. A. 
Laboratorio Farmacéutico, Verona, (pharmazeutische Erzeugnisse), von 
125 000 auf 500 000 Lire. — S. A. „Ramital“ , Rom, (kupferhaltigc 
Schädlingsbekämpfungsmittel), von 100 000 auf 500 000 Lire. — S. A. 
La Farmacéutica Piemontese, Turin, (pharmazeutische Erzeugnisse), 
von 180 000 auf 510 000 Lire. — S. A. Liparpomice Piemontese, Turin, 
von 200 000 auf 500 000 Lire. — S. A. Prodotti Plastici Autarchící*



30. Januar 1943 DIE CHEM ISCHE INDUSTRIE N r. 3 / 4 - 4 3

Turin, (plastische Massen), von 100 000 auf 1 Mill. Lire. — S. A. I. 
Legbe •  Metalli, Turin, (Metallegierungen), von 220 000 auf 500 000

-  Azienda Ligniti Italiana (A. L. I.), Rom, (Braunkohlengesell
schaft), von 60 auf 100 Mill. Lire. — Papierkonzern Bnrgo von 190 auf 
215 Mill. Lire. Der Konzern hat die Elektrizitätsgesellschaft von Mo- 
visio (AK. 50 Mill. Lire) übernommen. — Soc. Italiana Carbnranti 
Sintetici (Síes), (synthetischer Treibstoff), von 60 auf 200 Mill. Lire.— 
S. A. Ligniti Salernitane, Rom, von 10 000 auf 500 000 Lire. — Comp. 
Italiana Commercianti Importatori Esportat. Oli, Rom, von 20 000 
auí 1 Mill. Lire. — Fecoleria di Legnago, Mailand, von 15 000 auf 
500 000 Lire. — „Poliiarma" Consorzio Produttori Specialitä, Rom, 
(pharmazeutische Spezialitäten), von 100 000 aui 500 000 Lire. — Fos- 
lantiruggine Italiano, S. A., Mailand, (Rostschutz), von 100 auf 1 Mill. 
Lire. — Antica Premiata Farmacia Giuliani, Mailand, (pharmazeutische 
Erzeugnisse), von 70 000 auf 500 000 Lire. — S. A. Prodotti Industrial! 
Esteri e Nazionali Specializzati, Mailand, von 400 000 auf 1 Mill. Lire. 
— S. A. Distilleria Alcool, Valdobbiadene (Treviso), von 100 000 auf 
500 000 Lire. — S. A. Vnlcanova, Várese, von 750 000 auf 1,5 Mill. 
Lire. — S. A. Idroelettrica della Cisterne, Udine, von 30 000 auf 
1 Mill. Lire. — Soc. Elettrica del Tul, S. E. T., Udine, von 100 000 
auf 500 000 Lire. — Lavoraz. Gomma S. A. „La. Go.“ , Turin, von 
120 000 auf 600 000 Lire. — S. A. Erboristeria Ital. Carlo Bertinelli, 
Turin, (Heilkräuter), von 200 000 auf 500 000 Lire.

Die Industria Carte Metallizzate Aiiini, Mailand, hat eine Kapital
herabsetzung von 1,4 Mill. auf 420 000 Lire vorgenommen. (3148)

Spanien.

Gew innung von A rsenverb indu ngen . Obwohl seit län
gerer Zeit zahlreiche Arsenvorkommen bekannt sind, hat 
die H erstellung’ von Arsenverbindungen erst nach B e
endigung des Bürgerkrieges eine größere Bedeutung er
langt. Die ersten Bergw erke wurden 1907 und 1908 in 
Valdovino in der Provinz La Coruña eröffnet. Z. Z. befassen 
sich zwei Gesellschaften mit dem Abbau von Arsenm ine
ralien, und zwar die Explotaciones Mineras de Arsenio, 
Lugo, und die Sociedad Industrias A rsenicales Reu
nidas S. L., La Coruña, die beide im Jah r  1939 gegründet 
wurden. Die erstere, die mit einem Aktienkapital von 
1 Mill. Pts. arbeitet, beutet die „P ilar" Mine in Castro 
de Rey bei Azumara aus. Die Raffinierungsanlagen lie
gen in Azumara selbst. Die G esellschaft stellt neben 
Arsenik auch Blei-, Calcium- und Natrium arseniate her 
und will auch die Herstellung von Natriumarsenit auf
nehmen. Die Anlagen der Sociedad Industrias A rseni
cales Reunidas S. L. befinden sich in Teijeiro, ungefähr 
50 km von La Coruña entfernt. Die G esellschaft arbeitet 
in engem Zusammenhang mit der Sociedad Española de 
Industrias Quimicas y Farm acéuticas S .A . (AK. 20 Mill. 
Pts.), die die Hauptherstellerin von Arsenverbindungen 
ist (vgl. 1942, S. 20). (42)

B etriebserw eiterungen . Die Soc. Minera y M etalúr
gica de Peüaroya erhielt vom staatlichen Bergbauamt 
die Genehmigung zum Umbau ihrer Elektroofen unter 
Verwendung einheimischer Rohmaterialien zur, Gewin
nung von Zinn und Zinnverbindungen. — Die Soc. In
dustrias Españolas erhielt von der Generaldirektion für 
Industrie die Genehmigung zur Errichtung einer Fabrik 
in San Sebastian für die Herstellung von nichtrostenden 
Metallen, die bis Ende d. J .  fertiggestellt sein muß. (223)

Cañada.

H erstellung von V itam inen. Die Hoffmann-La Roche, 
Ltd., Montreal, hat eine A nlage zur Herstellung von 
synthetischem Vitamin Bi errichtet. U79)

Erzeugung von In d ustriesp rit. Die von der Commer- 
cial Alcohols, Ltd., in M ontreal mit einem K ostenauf
wand von 160 000 $ errichtete Brennerei zur Gewinnung 
von Industriesprit aus W eizen wurde im vorigen Jahre 
in Betrieb genommen. Bis dahin hatte die Gesellschaft 
Melasse aus W estindien als Rohstoff verwendet. Die E r
zeugung hat sich gegenüber der Vorkriegserzeugung schon 
mehr als verdoppelt. U80*

H erstellung von C asein . Da die Caseineinfuhr aus 
Neuseeland aufgehört hat, unterstützt das Canadian D e
partment of Agriculture die Herstellung von Casein. Die 
einheimische Jahresproduktion  deckt mit ungefähr 500 
short t nur rd. 40% des Eigenbedarfs. (778)

V erbrauch  von K un stfasern . Der Gesam tverbrauch 
an K unstseide stellte sich im Jah re  1941 auf 16050 
short t. Davon entfielen 7100 t auf im Inlande erzeugte 
Viskose- und 3500 t auf A cetatkunstseide. Eingeführt 
wurden 3500 t Zellwolle. 1150 t A cetatkunstseide und 
800 t V iskosekunstseide. Zur Zeit sind etwa 5000 A r
beitskräfte in der Kunstseidenindustrie tätig. (177)

A u sbeutun g e in es M olybdänvorkom m ens. Wie be
reits berichtet (1942, S . 550), wurde im Quebec ein Mo-

lybdänlager entdeckt. Nach neueren Meldungen gehört 
d ieses Vorkommen der Dome Mines, Ltd., die bereits 
einen Betrag von 250 000 $ für den Erwerb neuer M a
schinen bereitgestellt hat und mit einer jährlichen G e
winnung von mehr als 2 Mill. lbs. rechnet. (U4)

Ver. St. v. Nordamerika.

H erstellung von synthetischem  M enthoL Nach einer 
Meldung aus Memphis, Tenn., wurde in den Vereinigten 
Staaten  ein neues Verfahren zur Gewinnung von synthe
tischem Menthol ausgearbeitet, wodurch die Vereinigten 
Staaten von der Einfuhr unabhängig werden sollen. Die 
Herstellung wurde bereits auf großtechnischer Grund
lage aufgenommen. (183)

N eue A m m oniakfabrik. Die Mathieson A lkali Works, 
Inc., errichtet eine weitere Ammoniakfabrik, die von der 
Defense Plant Corp.. finanziert wird. (233)

E rhöhte K u n stfaserpro du ktion . Um den A usfall der 
Einfuhr aus Europa auszugleichen, haben die Vereinig
ten Staaten ihre Kunstfaserindustrie nach Kriegsbeginn 
weiter ausgebaut. Im abgelaufenen Jah r stellte sich <die 
Produktion nach Schätzungen der Am erican V iscose 
Corp., im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren, wie 
folgt: 1940 1941 1942

short t short t short t
Kunstseide...................  195 000 225 500 235 000
Zellwolle ...................  40 500 61 000 77 500

(185)
N eue K u n stfaser. Die American Celanese Corp. 

hat unter dem Namen „Fortisan" eine neue K unstfaser 
entwickelt. Die großtechnische Herstellung ist bereits 
aufgenommen worden, zunächst jedoch nur für kriegs
wichtige Zwecke. D er Konzern hat während der letzten 
Jah re eine Reihe wichtiger Erfindungen auf dem Gebiete 
der W erkstofferzeugung gemacht. Zu erwähnen ist z. B. 
die Herstellung besonders fester Garne für Fallschirme, 
von neuen Geweben für kugelsichere Benzintanks usw. 
Auch an der Herstellung von synthetischem Kautschuk 
ist der Konzern beteiligt. (235)

A u stau sch legierung für Zinn. Die Phelps-Dodge- 
Corp. hat die Herstellung einer Siliciumbronzelegierung 
aufgenommen, die in gesteigertem  Maße als A ustausch
material für Lagerm etall verwandt werden soll. (1®D

A u sbau  der Zinkgew innung. Die Am erican Zinc Co. 
of Illinois, eine Tochtergesellschaft der American Zinc, 
Lead & Smelting Co., verdoppelt ihre Anlagen zur e lek
trolytischen Darstellung von Zink in Monsanto, 111. 
Außerdem beabsichtigt die Gesellschaft u. a. noch einen 
Rostofen und eine neue Fabrik in Fairmont, 111., zu 
errichten. Durch diese neuen Anlagen soll die K a 
pazität der Anlagen um 2000 t Rohzink monatlich erhöht 
werden. (25)

A bbau  von M olybdänvorkom m en. D as U rad-Berg- 
werk (Colorado), das lange Zeit stillgelegen hat, nach
dem schon während des W eltkrieges dort Molybdänit 
gefördert wurde, wird nunmehr von der Molybdenum 
Corp. of America unter finanzieller Hilfe der M etals 
Reserve Co. wieder in Betrieb genommen. Die M etals 
Reserve Co. hat das Bergw erk vor kurzem von der 
Vanadium Corp. of A m erica erworben. Die Errichtung 
einer Raffinierungsanlage in der Nähe der Lagerstätten  
ist geplant. (3151)

Errichtung eines neuen K u pferw erk es. Mit einem 
Kostenaufw and von fast 40 Mill. $ ist im letzten Jah re  
eine Anlage zur Gewinnung von Kupfer aus besonders 
geringwertigem Erz mit teilw eise nur 1% Kupfer gebaut 
worden. D as W erk soll eine Leistungsfähigkeit von 
75 000 t K upfer im Ja h r  haben. Wie berichtet wird, soll 
es sich um die Anlagen der Phelps Dodge Corp. in A ri
zona handeln, die dort ein K apital von 40 Mill. $  in
vestiert hat. (44)

A b b au  von Strontium m ineralien . Da die Nachfrage 
nach Strontium sehr groß ist, sollen Cölestinlager, die 
während des W eltkrieges abgebaut wurden, zum Teil 
aber seit 1918 stillgelegt sind, wieder ausgebeutet w er
den. In den ersten 9 M onaten des Jah re s 1941 haben 
die Vereinigten Staaten  3172 t Cölestin eingeführt; davon 
waren 2854 t englischer Herkunft, und 419 t stammten
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aus kürzlich entdeckten mexikanischen Lagern. Die 
einheimische Förderung von Strontiummineralien ist in 
ihrer Entwicklung allerdings gehemmt durch die Kon
kurrenz -des sehr reinen und billigen britischen M a
terials. (24)

Erhöhte K oksproduktion. Die Koksproduktion des 
vergangenen Jahres wird auf 72—73 Mill. short t ge
schätzt. 1941 stellte sie sich dagegen auf nur 65 Mill. t. 
Da trotz dieses günstigen Produktionsstandes mit einer 
Verknappung zu rechnen ist, hat das War Production 
Board beschlossen, durch Ausdehnung der Koksanlagen 
die jährliche Erzeugung um 7 Mill. t zu erhöhen. Allein 
die Carnegie Illinois Co„ die zum U. S. Steel-Trust ge
hört, soll in ihrer Anlage in Gary (Indiana) jährlich 
400 000 t mehr als bisher erzeugen. Außerdem wurden 
zahlreiche, in normalen Zeiten unrentable Bienenkorb
öfen wieder in Betrieb genommen. <27)

Sojabohnenernte. Im Jahre 1941 belief sich die 
Ernte von Sojabohnen auf rund 3 Mill. t gegen 2,2 Mill. t 
bzw. 1,4 Mill. t in den beiden Vorjahren. (115)

Anbau von Sisalhanf. Durch Beschluß des Kriegs- 
pröduktionsamtes soll der Anbau von Sisal ausgebaut 
werden, und zwar ist beabsichtigt, im laufenden Jah r 
120 000 ha mit Sisal für die Fasergewinnung zu bestellen. 
Zur Verarbeitung der zusätzlich produzierten Fasern 
werden auf Staatskosten 70 neue Fabriken gebaut, die 
noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden 
sollen. (234)

A llied Chem ical & Dye Corp. Dieser nordam erika
nische Chemiekonzern hat für das Geschäftsjahr 1941/42 
die Dividende auf 7 (8) $ je Aktie herabgesetzt. Außer 
den Vierteljahresdividenden von je 1,50 $ kam in dem 
Berichtsjahr nur eine Sonderdividende von 1 (2) $ zur 
Verteilung. (184)

Neufundland.
N eue Zinkvorkom men. In Labrador sollen reich

haltige Zinkvorkommen entdeckt worden sein. Der Bau 
einer Zinkhütte wird geplant. (236)

M exiko.

Eisen- und Stahlgew innung. Im Jah r 1939 stellte sich 
die Eisengewinnung auf 141 336 t, während sie im darauf
folgenden Jah r nur noch 68163 t betragen hat. Nachneueren 
Angaben des US.-Bureau of Mines verfügt Mexiko über 
zahlreiche Eisenerzvorkommen. Erze in guter Qualität 
kommen in Monterrey vor, wo sie von der Cia. Fundidora 
de Fierro y Acero de M onterrey S. A. verarbeitet wer
den. Die Firma besitzt einen Hochofen mit einer täg
lichen Leistung von 350— 400 t, ein w eiterer Ofen mit 
einer Kapazität von 500 t ist im Bau. In der Nähe der 
Stadt Mexiko besitzt die La Consolidada S. A. ein klei
neres Roheisenwerk; weiter befindet sich ein solches in 
der Nähe des Hafens Mazatlan, doch erreicht die T ages
leistung dieser Anlagen nicht mehr als 40 t. Außerdem 
ist beabsichtigt, unter Beteiligung nordamerikanischen 
Kapitals mit einem Kostenaufwand von 22 Mill. Pesos 
in G uadalajara (Jal.) eine Stahlhütte zur Gewinnung von 
Legierungsstahl zu errichten. (45)

Guatemala.
A usbeutung von E isen - und Chrom erzvorkom m en.

Von «len 12 Eisen- und Chromitlagerstätten, für die den 
International Railways of Central America Konzessionen 
gewährt worden sind, haben sich nur zwei, nämlich die 
Corona und die La Gringa Mine in Ja lap a  als abbau
würdig erwiesen. (186)

Trinidad.

N euinvestitionen in der Erdölw irtsch aft. Von den
in der britischen Kronkolonie Trinidad tätigen Ölfirmen 
will u. a. die United British Oil Fields of Trinidad, Ltd., 
ihre Anlagen weiter aushauen. Da das Schatzamt zur 
Beschaffung der benötigten Mittel eine Aktienemission an 
die alten A ktionäre nicht gestattet hat, hat sich die 
zum Royal Dutch-Shell-Konzem gehörige Anglo-Saxon 
Petroleum Co., Ltd., bereit erklärt, der United British 
Oil Fields, an deren K apital von 1,8 Mill. £ sie maß

geblich beteiligt ist, einen Kredit in Höhe von 750 000 £ 
zu gewähren.

Venezuela.
N eue E ntw icklung in der E rd ö lp o litik . Die Erdöl

förderung Venezuelas liegt in den Händen von 5 briti
schen und nordamerikanischen Firmen, die das im L an d e  
gewonnene Erdöl in den Raffinerien von Curaçao und 
Aruba verarbeiten lassen, wodurch dem venezolanischen 
Staat bedeutende Einnahmen verlorengehen. So beträgt 
z. B. das Jahreseinkom m en der Regierung aus der B e 
steuerung der Ölfirmen noch nicht 7 Mill. £, obgleich 
Venezuela jährlich über 200 Mill. Faß erzeugt. Die R egie
rung fordert daher die Errichtung von Raffinerien im 
Lande selbst und erwägt auch die Einführung von A u s
fuhrzöllen.

Britisches K apital ist in der Venezolan Oil Conces- 
sions, Ltd., (ausgegebenes AK. 7,20 Mill. £) sowie in der 
British Controlled Oilfields, Ltd., (AK. 24,12 Mill. $), die 
die Central A era Exploitation Co. kontrolliert, angelegt. 
Die Creole Petroleum Corp. arbeitet als Tochtergesell
schaft der Standard Oil Corp. of New Je rse y  mit nord
amerikanischem K apital (AK. 34,87 Mill. $) und kontrol
liert ihrerseits die Standard Oil Co. of Venezuela. (53)

Gew innung von A sb est. Nach einer Meldung des 
U, S. Bureau of Mines befindet sich hei Tinaquillo im 
Staate  Cojedes eine bedeutende A sbestlagerstätte, die 
von der C. A. Minas de Amianto de Tinaquillo, Caracas, 
ausgebeutet wird. Z. Z. wird eine A nlage mit einer 
Jahreskapazität von ungefähr 6000 t Fasern  errichtet. 
Eine andere A sbestlagerstätte, die „M ontanita", wurde 
bis November 1939 in begrenztem Umfange von der 
C. A. Amiantos de Venezuela, C aracas, abgebaut. (187)

Brasilien.
H erstellung von C itron en säure  gep lant. Citronen

säure wurde vor dem K riege hauptsächlich aus Italien 
eingeführt. An dessen  Stelle sind jetzt die Vereinigten 
Staaten getreten, die alber nur unzureichende Mengen 
liefern können. Daher beabsichtigt ein einheimisches 
Unternehmen, mit staatlicher Unterstützung die H erstel
lung von Citronensäure aufzunehmen. (237)

Gew innung pflanzlicher O ele. Die Gewinnung pflanz
licher Oele, die sich im Jah re 1935 auf 46 508 metr. t 
stellte, erreichte 1940 124 483 t. Für das abgelaufene 
Jah r wird sie auf rund 150 000 t geschätzt. In erster 
Linie wurde Baumwollsaatöl gewonnen, dessen  Erzeugung
1940 94 219 t betrug; davon entfielen allein 80% auf 
den Staat Säo Paulo. Zur Ausfuhr gelangten 26 310 t. 
An Babassuöl wurden bei einer Produktion von etwa 
65 000 t Kernen im Jah re 1941 6461 t gewonnen. Ein 
großer Teil der B abassukem e wird unverarbeitet aus
geführt. Die Erzeugung von Leinöl betrug 1940 nur 
5826 t, womit kaum der Eigenbedarf gedeckt werden 
konnte. An Ricinusöl wurden 1940 nur 4509 t ge
wonnen. 1939 sind etwa 120 000 t Ricinussam en ge
erntet worden. Die Gewinnung von Kokosnußöl stellte 
sich 1940 auf nur 1500 t, obwohl jährlich rund 70 000 t 
Kokosnüsse geerntet werden und 5 Mill. Kokospalm en 
vorhanden sind. B ei Holzöl ergab sich eine beträchtliche 
Produktionssteigerung (s. a. S. 465). Die Erzeugung von  
Carapöl betrug im Staate  Parä im Jah re  1940 320 t. In 
geringem Umfang wurden außerdem noch Kaffeeöl, 
Sonnenblumenöl, Bankulöl und Palmkernöl gewonnen. Für 
Oiticicaöl besitzt Brasilien ein Monopol. (3001)

A bbau  von K upfervorkom m en. In Porto Alegre 
ist unter staatlicher Beteiligung die Cia. Brasileira de 
Cobre für den A bbau von Kupfervorkomm en in Rio 
Grande do Sul gegründet worden. (238)

Peru.

Q uecksilbergew innung. Die Erschließung der Zinnober
lagerstätte im Chontadistrikt, Provinz Huanaco, wurde
1941 von der Panaminas, Inc., in Angriff genommen. Die 
ausgebeuteten Erzreserven sind so groß, daß die Errich
tung eines Ofens mit einer Tageskapazität von 20 t 
geplant ist. — In der wieder in Betrieb genommenen 
Santa Barbara Mine im Department Huancavelica wer
den in großem Umfange geringwertige Erze verarbeitet.
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Der Bau einer A nlage mit einer Tagesleistung von 500 t 
Quecksilbererz ist vorgesehen. (188)

Argentinien.

A u sw eitung der Farb en in d u strie . Seit 1940 hat sich 
die Farbenindustrie bedeutend entwickelt. G ebrauchs
fertige Farben, die früher aus den Vereinigten Staaten  
eingeführt wurden, werden jetzt im Lande selbst her- 
gestellt. 1941 wurde eine Fabrik zur Herstellung von 
Autolacken in Betrieb  genommen. (189)

Uruguay.

V erbrauch  von T etrach lorkoh len stoff. Der V er
brauch von Tetrachlorkohlenstoff, der bis 1939 verhält
nismäßig klein war, stieg nach diesem Zeitpunkt infolge 
der Nachfrage für die Herstellung von Schafwaschmitteln 
an. Im Jah r  1941 wurden 120 short t eingeführt gegen 
nur 95 t bzw. rd. 50 t in den beiden Vorjahren. (190)

Union von Südafrika.

Gew innung von H olzöl. Im Jah r 1923 wurden die 
ersten Versuchspflanzungen von Tungölbäumen im Osten 
von Transvaal, in Natal und in Swaziland unter Leitung 
des Department of Agriculture angelegt. Z. Z. beläuft 
sich die Zahl der Bäume auf 60 000. Da die Preise für 
Holzöl in letzter Zeit stark  angestiegen sind, ist man an 
einem weiteren Anbau besonders in Transvaal und Natal 
interessiert. ' (191)

G eschäftsabschluß  im Z innbergbau. Die Rooiberg 
Minerals Development Co., Ltd. (AK. 200 000 £ voll 
eingezahlt), die zum Konzern der Anglo-French E xplo
ration Co.. Ltd., London, gehört, weist für das am 30. 6. 
beendete Geschäftsjahr 1941/42 einen Rohgewinn von 
73 404 (67 620) £ aus. Nach Abzug aller Unkosten bleibt 
ein Reingewinn von 15 274 (10 715) £. Nach Zuweisungen 
an die Reserve und Ausschüttung einer Dividende von 
3% %  werden 19 778 (27 048) £  auf neue Rechnung vor
getragen. (29)

Nord-Rhodesien.
G escheiterte  K au tschu kplän e. Wie in der britischen 

Presse gemeldet wird, sind die Ergebnisse der vor einiger 
Zeit in Nord-Rhodesien angelegten Kautschukpflanzungen 
so enttäuschend, daß die Pläne als gescheitert angesehen 
werden müssen. (95)

Tanganyika.

Inbetriebnahm e einer P ap ierfab rik . Um SchiSsraum 
zu sparen, hat die Regierung eine Papierfabrik errichtet, 
in der zunächst am Ort vorhandenes Altm aterial und 
später, wenn nötig, auch einheimisches Rohmaterial, und 
zwar Papyrusstauden vom Viktoriasee. verarbeitet w er
den sollen. (28)

Türkei.

Erzeugung von R osen öL  Die hauptsächlichsten R o
senanbaugebiete liegen in Südwestanatolien. Die Erzeu
gung von Rosenöl, die in früheren Jahren  bis zu 800 kg 
betragen haben soll, ist im Jah r  1942 mit rund 200 kg 
gegenüber den beiden Vorjahren annähernd unverändert 
geblieben. 90 kg wurden in der D estillerie in Isparta er
zeugt, an der die staatliche Sümerbank maßgebend be
teiligt ist. der R est stammt von Privatunternehmen. Der 
Preis für Rosenöl ist in der letzten Zeit von 800 auf 1050 
bis 1100 £T  je kg gestiegen, und man rechnet mit wei
teren Preiserhöhungen,

Britisch Indien.

V erw endung von einheim ischem  Chlor. Seit mehr 
als einem Jah r  benutzen die städtischen W asserreini- 
gungsanlagen nur noch flüssiges Chlor einheimischer Pro
duktion. I193)

Gew innung von Schwefel. Das Board of Industrial 
and Scientific Research hat Versuchsanlagen zur G e
winnung von reinem Schwefel durch Verbrennung von 
Eisenpyrit errichtet. A ls Nebenprodukt wird Eisenoxyd 
gewonnen, das von der Farbenindustrie aufgenommen

wird. Die indischen Eisenpyritvorräte sollen recht au s
gedehnt sein. OM

V erw endung von C alcium cyanid. Das in Britisch 
Indien zur Verwendung gelangende Calciumcyanid wird 
hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten  und Groß
britannien eingeführt. Das M aterial wird besonders in 
Bombay und in den Südstaaten  zur Pestbekäm pfung ge
braucht. Ebenso werden Teeplantagen in A ssam  damit 
versorgt. Der Handel liegt in den Händen von zwei 
britischen Konzernen, von denen der eine das englische 
Erzeugnis, der andere eine bekannte amerikanische 
M arke vertreibt. (3231)

China.

Einführung einer P reisk on tro lle . Da die Preise in 
Tschungking-China seit Kriegsbeginn durchschnittlich 
etwa auf das Fünfzigfache angestiegen sind, sollen Mitte 
Jan u ar 1943 strenge Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Preise und Löhne usw. auf der Grundlage vom 30. 11. 
1942 durchgeführt werden. 095)

R oh stoffe  in der Provinz Sh ansi, Nach neuen Sch ät
zungen der Chungking-Regierung belaufen sich die Koh
lenvorräte dieser Provinz auf 120 Mrd. t, d. s. ungefähr 
die Hälfte der chinesischen Vorräte. Die Eisenerzlager 
sollen Vorräte von 60 Mrd. t enthalten. Außerdem sind 
in der Provinz Vorkommen von Mangan-, Antimon-. 
Wolfram-, Molybdän-, Zinn-, Blei- und Zinkerzen sowie 
Lager von Phosphaten, Flusspat, A sbest und Gold b e
kannt. Die Nordchinesische Entwicklungs-Gesellschaft 
hat ein G ipslager von 3 Mrd. t entdeckt. Im vergangenen 
Jah r sind bereits 10 000 t Gips nach Mandschukuo und 
1200 t nach Canton ausgeführt worden. (121)

Japan.

Gew innung von Lithium . Der „Japan ischen  Seltene 
M etall"-G esellschaft in Kioto ist es gelungen, trotz eines 
ziemlich geringwertigen A usgangsm aterials Lithium mit 
99,9% Reinheit herzustellan. (123)

E rrichtung von Stah lw erken . Nach Pressemeldungen 
sollen auf Form osa zwei Stahlwerke errichtet werden 
und zwar eins durch die Regierung und eins von einem 
Privatunternehmen. (124)

Djawa (Java).

Errichtung einer Sch w efelraffinerie . Um die reich
haltigen Schwefelvorkommen der Insel besser auszu
nutzen, errichtet die japanische M ilitärverwaltung eine 
Schwefelraffinerie in der Nähe von Batavia. (126)

Australien.

Zinc Corp., L td . Die G esellschaft, die Blei- und Zink
erzvorkommen in Broken Hill, Neu-Südwales, abbaut, 
weist für das am 31. 12. 1941 beendete G eschäftsjahr 
einen Reingewinn von 139 157 (148 442) £  aus. 57 387 £ 
wurden aus dem Vorjahr eingebracht, so daß 1%  544 £ 
zur Verfügung stehen. Die Dividende ist von 12%% im 
Vorjahr auf 10% herabgesetzt worden. 57 522 £  werden 
auf neue Rechnung vorgetragen. Da die Gesellschaft 
ihren Sitz in London hat, ist sie durch D oppelbesteuerung 
besonders schwer belastet. Folgende Vergleichszahlen 
vermitteln den Anstieg der kriegsbedingten Steuerauf
wendungen:

31.12.
1939
1940
1941

Reingewinn nach Steuerabzug Steuern 
. 142 575 £ 62 757 £

148 442 £ 198 950 £
139 157 £ 246 069 £

Die Erzreserven betrugen gegen Ende des Berichts
jahres 3 8 Mill- gegen 3.65 Mill. t im Jah re  vorher. Die 
Erzförderung belief sich 1941 auf 535 443 t gegen nur 
415 000 t im Jah re  1938. (240)

Neu-Seeland.

Gew innung von Leinöl. Die Dominion Industries. 
Ltd., Auckland. erhielt die Genehmigung zur Errichtung 
einer Ö 'presserei in Dunedeen mit einer jährlichen L e i
stungsfähigkeit von 1500 t Leinöl. (239)
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W E G E  Z U R  E N E R G I E - E I N S P A R U N G  |

D e r  E n e r g i e p l a n .
D er Energie-Ingenieur muß nicht nur wissen, wann 

die vom Werk beanspruchte Leistung am höchsten ist, 
sondern er muß auch einwandfrei feststellen können, 
wodurch diese Höchstleistung verursacht wird. Dazu ist 
die Aufstellung eines „Energieplans erforderlich, der 
für alle Betriebsabteilungen die stromverbrauchenden 
Geräte mit ihrem Stromverbrauch, mit ihrer Betriebszeit 
und der Zahl der für die einzelnen Arbeitsgruppen in 
Frage kommenden Gefolgschaftsmitglieder (männlich und 
weiblich getrennt) enthält. Spitzenabsenkungen werden 
in den meisten Fällen dadurch erzielt, daß die A rbeits
zeiten stromintensiver Geräte oder einzelner Abteilun
gen verlagert werden. Die Entscheidung darüber, wo 
diese Maßnahme anzusetzen hat, kann nicht allein nach 
dem Anschlußwert der in Frage kommenden Geräte, 
sondern muß unter Berücksichtigung der von dieser 
Verlagerung betroffenen Zahl der Gefolgschaftsmitglieder 
getroffen werden. Man wird versuchen, nur solche A r
beiten zu verlagern, die ein Mindestmaß von A rbeits
kräften erfordern. Wenn es beispielsweise in einer Fabrik 
möglich war, in der Zeit von Sonnabendmittag -bis 
Montagmittag genügend Vorräte für den Wochenanfang 
herzustellen, so daß mit weiteren nicht so einschneiden
den Betriebsmaßnahmen die Absenkung der Belastungs
spitzen für die ganze Woche durchgeführt werden konnte, 
so ist dies eine beachtliche Lösung: Nur wenige G e
folgschaftsmitglieder werden von der Sonntagsarbeit 
betroffen, und trotzdem wurde das Ziel, die Spitze in -der 
geforderten Höhe abzusenken, voll erreicht. Selbstver
ständlich kann ein solches Beispiel nicht schematisch 
nachgeahmt werden. Aber mit Lust und Liebe zu der 
übertragenen zusätzlichen Aufgabe wird der Energie- 
Ingenieur auch in seinem Betrieb ähnliche Möglich
keiten unter Berücksichtigung aller Erfordernisse b e
trieblicher und psychologischer Art finden. (196)

PERSÖNLICHE U N D  GESCHÄFTLICHE 
NACHRICHTEN

D i r e k t o r  W a l d e m a r  S c h w a l b e  f .

Am 9. 1. verstarb Direktor W aldemar Schwalbe, 
Betriebsführer und Vorstandsmitglied der K alle & Co. 
Aktiengesellschaft in W iesbaden-Biebrich im 61. L e 
bensjahr. Erst vor wenigen Monaten waren wir anläßlich 
seines 60. Geburtstages in der Lage, die Verdienste, die 
sich der Verstorbene, der auch das Amt eines Betriebs
führers vorbildlich ausfüllte, insbesondere um den Auf
bau der Fabrikation des Cellophans, der H erstel
lung des Lichtpauspapiers Ozalid und der Alkylosen 
erworben hat, ausführlich zu würdigen (vgl. 1942, S. 447).

(155)

PREIS-, MARKT- U N D  MESSEBERICHTE

Ü b e r n a h m e p r e i s e  f ü r  R o h s p i r i t u s  
Im  G e n e r a l g o u v e r n e m e n t .

Vom Leiter der Hauptabteilung Finanzen in der 
Regierung des Generalgouvernements wurde festgesetzt, 
daß für nach dem 1. 10. 1942 abgelieferten Rohspiritus 
an landwirtschaftliche Brennereien ein Grundpreis von 
140 Zloty je hl W eingeist, an gewerbliche Brennereien 
für M elasserohspiritus ein Grundpreis von 100 Zloty je hl 
W eingeist zu zahlen ist. (128)

P r e i s f e s t s e t z u n g e n  in U n g a r n .
Der Versorgungsminister hat die Preise für K ristall

soda, Düngemittel und Leinöl wie folgt festgesetzt:
Der Höchstverkaufspreis für Kristallsoda, der sich aus dem Selbst

kostenpreis des Rohmaterials und einer Gewinnspanne von 4 P je 
100 kg zusammensetzt, ist durch Verordnung vom 5. 12. 1942 von 
17,50 P. (vgl. 1942, S. 380) auf 20 P. je 100 kg erhöht worden. — Mit 
Wirkung vom 5. 12. 1942 gelten folgende Verbraucherhöchstpreise für 
Düngemittel bei Lieferungen in Mengen unter 10 kg (in Heller je kg): 
Petersalz mit 17% Stickstoffgehalt 40; Kalisalpeter mit einem Stick
stoffgebalt von mindestens 15,5% 40; Superphosphat mit mindestens
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17% Phosphorgehalt 36; Kalisalz, 40%ig, 36; Kaliumsulfat, 40%fg, 46. — 
Laut Verordnung vom 14. 12. 1942 beträgt der Fabrikhöchstverkaufs
preis für Leinöl in Zisternen 248 P. je dz. Bei Lieferung in Fässern 
oder Kannen erhöhen sich die Preise um 1—38 P. Die „Futura 
Waren Verkehrs-A.G. der Ungarländischen Genossenschaftszentralen 
kann bei der Inverkehrsetzung von Leinöl einen Zuschlag von 2 P. 
je dz berechnen. Die Preise für Lackleinöl liegen um 16 P. höher. 
Für Leinölschmiere beträgt der Preis bei Bezug von mindestens 
10 Fässern 278 P. je dz (in Leihfässern). Beim Verkauf an Gewerbe
treibende wird ein Aufchlag von 8 P. je dz berechnet. (96)

P r e i s f e s t s e t z u n g e n  in R u m ä n i e n .

In letzter Zeit hat der Generalkom m issar für Preise 
folgende Höchstpreise festgesetzt:

Für Ricinusöl (in Lei je kg): Technisches Ricinusöl 331,50,
Flugzeugricinusöl mit einer Säureziffer von höchstens 1,6 360, medizi
nisches Ricinusöl mit einem Säuregehalt von 1,8 für den Privatbedarf 
380 und für Behörden 394. Auf diese Preise dürfen nur die Verpackungs
kosten aufgeschlagen werden. — Die Seifenpreise (vgl. 1942, S. 110) 
wurden wie folgt erhöht (in Lei je kg): N.S.-Seifen (mit Naphthen- 
zusatz), verpackt, bei Heereslieferungen frei Fabrikbahnhof, einschl. 
Gebühren und Stempel 95,50; dgl., frei Bahnhof des Käufers, ausschl. 
des Rechnungsstempels von 1% und der 5%igen Sonderabgabe 101; im 
Einzelhandel 120. S-Seifen (aus reiner Fettsäure)*) 130; im Einzel
handel 154. Seifen zum Waschen der Hände (Type A), in Stücken 
von 100 g*) 305; im Einzelhandel 37 je Stück. Gepreßte Toiletteseife 
(Type B)*) 648; im Einzelhandel 88 je Stück zu 100 g, 114 je Stück 
zu 130 g. Waschseife (Type C)*) 305; im Einzelhandel 368 je kg 
bzw. 184 je Stück zu 500 g. Rasierseife (Type B)*) 435, im Einzel
handel 59 je Stück zu 100 g bzw. 118 je Stück zu 200 g. Der Einzel
handelspreis ist den Seifenstücken zugleich mit dem Firmenzeichen, 
Gewicht und Prozentsatz des Fettgehalts aufzudrucken. Seifen 
aus tierischen Fetten, die bis zum 21. 10. 1942 von anderen Stellen 
als der ORAP geliefert wurden, sowie aus anderen Fettstoffen, kön
nen nur noch bis zum 28. 2. 1943 in Verkehr gebracht werden. — Der 
Höchstpreis für Rinds- und Pferdehufe ohne Knochenteile wurde auf 
15 Lei je kg festgesetzt. (72)

*) Die Großhandelspreise verstehen sich frei Bahnhof des Käu
fers, verpackt, ausschl. l%iger Rechnungsstempel und 5%iger Sonder
abgabe für die Landesverteidigung.

P r e i s f e s t s e t z u n g e n  in K r o a t i e n .

Der Erzeugerhöchstpreis für Eichen- und K astan ien -  
ex trak t wurde frei Waggon, ausschl. W arenum satzsteuer 
auf 68 Kn. je kg festgesetzt. Für K in derse ile  (Marke 
Schlüssel) wurde der Kleinhandelshöchstpreis von 11 auf 
9 50 Kn. je 100 g und für E in h e itsra sie rse iie  von 120 auf 
100 je kg bzw. von 6 auf 5 Kn. je 50 g einschl. aller 
Steuern und Abgaben herabgesetzt. Das Staatsam t für 
Preis- und Lohn-bildung setzte -den Verbraucherhöchst
preis für Benzinm ischung (89 Gewichtsteile Benzin, 10 
Gewichtsteile dehvdrierter Alkohol und 1 Gewichtsteil 
Methanol) auf 23,95 Kn. je kg bzw. 17,84 je 1 frei Bahn
station fest. Bei einer Entfernung der Ortschaft von der 
Eisenbahnstrecke von 10 bis 25 km dürfen 0,33 Kn. je kg 
bzw. 0,25 Kn. je 1 und bei einer Entfernung von mehr als 
25 km höchstens 0,67 Kn. je kg bzw. 0,50 Kn. je 1 auf
geschlagen werden. (225)

H ö c h s t p r e i s e  f ü r  S e i f e  in S e r b i e n .
Durch Verordnung vom 31. 12. 1942 wurden folgende 

Höchstpreise für Seife festgesetzt (in D in): Pilierte Seife 
(17— 19% Fettgehalt) ab Fabrik  42, im Großhandel 44,60, 
im Einzelhandel 51; Seifenpulver (12— 14% Fettgehalt) 
in Packungen zu 200 g ab Fabrik  32. im Großhandel 
34 60, im Einzelhandel 40; Rasierseife (65% Fettgehalt) in 
Packungen zu 250 g ab Fabrik  100, im Großhandel 106, 
im Einzelhandel 125. (226)

P r e i s f e s t s e t z u n g e n  in B u l g a r i e n .
Der Handelsminister erhöhte den Preis für E ssig  

mit 6°  aus Fabrikspiritus von 8 auf 9 80 Lew a je 1 frei 
Fabrik. In Orten, in denen sich e;ne E ss ’gfabrik  -befindet, 
wird der Großhandelspreis von 8 50 auf 11 Lew a und der 
Kleinhandelspreis von 11 auf 15 Lew a je 1 erhöht. In 
anderen Ortschaften wird der Preis vom Versorgungs
kommisar festgesetzt, wobei dem Großhändler ein 
Bruttogewinn von 1.20 (0 50' Lew a und dem Kleinhändler 
von 4 (2) Lewa je 1 zugebilligt wird (vgl. 1942, S  130). — 
Für Knochen- und L e d e r ’ eim wurde der Großhandels
preis auf 60 Lew a und der Einzelhandelspreis auf 66 Lewa 
je kg festgesetzt. Die Erzeuger haben zugunsten des 
Preisausgle-'chsfonds 14 Lew a ie kg an die Außenhandels
direktion abzugeben. — D:e Preise für nicht raffiniertes 
Sonnenb(um enö) aus der E-rnte 1942 wurden wie folgt 
festgesetzt (<n K am m ern die alten P re:sel: frei Emp
fangsbahnhof 29 (25). im Großhandel 30,20 (26) und im 
Einzelhandel 31 (26) Lew a je kg, (227)

DIE CHEMISCHE INDUSTRIE
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P r e i s e  f ü r  W a s c h p u l v e r  u n d  W a s c h h i l f s m i t t e l  
in I t a l i e n .

Das Korporationsministerium hat die Groß- und 
Kleinhandelspreise für Seilenpulver mit 10— 12% F e tt
säuren und 8— 10% Perborat (Type A) und mit 10— 12% 
Fettsäuren (Type B) (s. S. 42) wie folgt festgesetzt:

Vom Erzeuger an den Großhändler für verpackte Ware frei Bahn
station Bestimmungsort, je kg: Type A: 10 Lire, Type B: 6.50 Lire.

Vom Großhändler an den Kleinhändler für verpackte Ware, frei 
Verkaufsstelle am Platze oder frei Bahnwagen Abgangsstation, ie kg: 
Type A: 11.50 Lire, Type B: 7,75 Lire.

Vom Kleinhändler an den Verbraucher, einschl. Einfuhrabgabe, 
je kg: Type A: 14 Lire, Type B: 10 Lire.

Vom Erzeuger an den Großhändler (unter den gleichen Bedin
gungen):
in Packungen zu 150 g: Type A: 1,50 Lire, Type B: 1,— Lire;
in Packungen zu 250 g: ‘ Type A: 2,50 Lire, Type B: 1,65 Lire;
in Packungen zu 500 g: Type A: 5,— Lire, Type B: 3,25 Lire.

Vom Großhändler an den Kleinhändler (unter den gleichen Be
dingungen):
in Packungen zu 150 g: Type A: 1,75 Lire, Type B: 1,15 Lire;
in Packungen zu 250 g: Type A: 2,90 Lire, Type B: 1,90 Lire;
in Packungen zu 500 g: Type A: 5,75 Lire, Type B: 3,90 Lire.

Vom Kleinhändler an den Verbraucher (unter den gleichen Be
dingungen) :
in Packungen zu 150 g: Type A: 2,10 Lire, Type B: 1,50 Lire;
in Packungen zu 250 g: Type A: 3,50 Lire, Type B: 2,50 Lire;
in Packungen zu 500 g: Type A: 7,— Lire, Type B: 5,— Lire.

Die Verkaufspreise für Seifenpulver, das nicht den Typen ent
spricht, und nur bis zum 28 . 2. 1943 verkauft werden darf, dürfen 
diejenigen der entsprechenden Typenerzeugnisse nicht übersteigen. 
Die Wiederverkäufer sind verpflichtet, auf den Hüllen von nicht den 
Typen entsprechenden Seifenpulversorten die neuen Kleinverkaufs
preise anzubringen.

Die Preise für wasserenthärtende W aschhilfsmittel 
lauten wie folgt:

Vom Erzeuger an den Großhändler, verpackte Ware, frei Bahn
station Bestimmungsort, je kg: 2,50 Lire.

Vom Großhändler an den Kleinhändler, verpackte Ware, frei Ver
kaufsstelle des Kleinhändlers am Platze oder frei Bahnwagen Ab
gangsstation. je kg: 2,85 Lire.

Vom Kleinhändler an den Verbraucher, einschließlich der Ein
fuhrabgabe, je kg: 3,85 Lire.

Vom Erzeuger an den Großhändler: in Packungen zu 150 g: 0,40 
Lire; zu 300 g: 0,75; zu 500 g: 1,25; zu 1000 g: 2,50 Lire.

Vom Großhändler an den Kleinhändler in den entsprechenden 
Packungen: 0,45, 0,85, 1,45 und 2,85 Lire.

Vom Kleinhändler an den Verbraucher in den vier Packungen: 
0,60, 1,15, 1,95 und 3,85 Lire. (153)

| E I N G E G A N G E N E  S C H R I F T E N  [
Schme'ztechni che Verarbeitung von Altmetal'en. Von Edmund

Richard Thews, VDI. Chemisch-technische Bibliothek, Band 414.
IV, 252 Seiten mit 26 Abb. A, Hartlebens Verlag, Wien und
Leipzig 1941. Preis geheftet 8,— Tffti, gebunden 9,— TM.
Das vorliegende Buch ist die Fortsetzung und Ergänzung 

des im Jahre 1927 vom gleichen Verfasser erschienenen Buches 
„Verhüttung von Altmetallen und Rückständen“ , das sich 
hauptsächlich auf Weißmetalle beschränkte. Das neue Buch ist 
auf Kupferlegierungen und Leichtmetalle erweitert worden 
und soll in erster Linie den Belangen kleinerer und mittlerer 
Schmelzwerke dienen. Es ist das erste einer Serie von drei 
Büchern, von denen die beiden noch fehlenden, die den Metall
guß behandeln werden, bald erscheinen sollen.

Nach einem kurzen Ueberblick über die Grundlagen der 
Altmetall Wirtschaft behandelt der Verfasser die Sortierung 
der Schwer- und Leichtmetalle, das Umschmelzen, Reinigen 
und Legieren von Altzink, Leichtmetallen, weißen und roten 
Legierungen, Altblei, Akkumulatorenabfällen und Altnickel in 
Kesseln, Flamm- und Schachtöfen. Anschließend werden die 
Verarbeitung von Rückständen der Schmelzwerke, die 
Fluß- und Abdeckmittel, Flugstaubbehandlung, sowie einige 
Sondertypen von Schmelz Vorrichtungen, wie Trommel-, 
Wannen- und Elektroofen besprochen. Der Leser erhält auf 
diese Weise einen Ueberblick über die wichtigen Verfahren 
der Umschmelz- und Gießereiindustrien, über ihre Oefen, 
Maschinen und Hilfsmaterialien.

Im einzelnen wäre noch zu bemerken, daß die in dem 
Budb veröffentlichte Liste der Standardlegierungen der Deut
schen Aluminium-Schmelzwerke (S. 112) inzwischen überholt 
ist. Gegebenenfalls könnte man den neuesten Stand hier in 
Form einer besonderen Beilage dem Buche beigeben. Ferner 
müßte das Buch auch etwas über die neuen Richtlinien und 
Bestimmungen über die Altmetallerfassung bringen. Hinsicht
lich der Verarbeitung von Magnesiumabfall muß darauf ver
wiesen werden, daß diese Verarbeitung durch eine besondere 
Schrottlenkungsaktion in die Hände der Erzeugungshütten, 
die dafür wohl die größte Erfahrung haben, gelegt worden ist, 
so daß sich die Ausführungen hierüber eigentlich erübrigen. 3̂249)

A U S  D EM  Z E N T R A L H A N D E L SR E G IST E R

Neueintragungen.
Pharmachemie G. m. b. H., chemisch-pharmazeutische Fabrik, 

Sitz: Hambul g. Die Firma ist am 24. 12. 1942 in das Handelsregister 
des Amtsgerichts Hamburg eingetragen: Gesellschaftsvertrag vom
4. 11. 1942. Gegenstand des Unternehmens: Verwertung der eigenen 
Forschungsergebnisse auf pharmazeutisch-wissenschaftlichen und ver
wandten Gebieten sowie Herstellung und Vertrieb chemisch-pharma
zeutischer, sanitärer, der Hygiene dienender und verwandter Erzeug
nisse. Stammkapital: 1U0 000 3)1. Geschäftsführer: Georg Peter
Schmidt, Kaulmann, Hamburg.

Wilhelm Barth (Herstellung und Vertrieb von chemisch-pharma
zeutischen und Nährmittel-Erzeugnissen), Sitz: Mönchen. Die Firma 
ist am 30. 12. 1942 in das Handelsregister des Amtsgerichts München 
eingetragen. Geschäftsinhaber: Wilhelm Barth junior, Chemiker,
München.

Wille & Sohn (Herstellung und Vertrieb von chemischen, pharma
zeutischen und kosmetischen Präparaten), Sitz: Dresden. Die Firma 
ist am 6. 1. 1943 in das Handelsregister des Amtsgerichts Dresden 
eingetragen. O.H.G.. begonnen am 1. 11. 1942. Gesellschafter: Kauf
leute Arthur Wille und Horst Wille, beide Dresden.

Deutsche Beryllium-Gesellschaft m. b. H., Sitz: Stuttgart. Die 
Firma ist am 24. 12. 1942 in das Handelsregister des Amtsgerichts 
Stuttgart eingetragen. Vertrag vom 26. 9. 1942. Gegenstand des 
Unternehmens: Fabrikmäßige Herstellung und Vertrieb von Beryllium, 
Berylliumlegierungen, Berylliumsalzen, sowie Erwerb, Aus- und Ver
wertung und Vertretung von Schutzrechten, Besitz- und Ausübungs
rechten von Verfahren und Patenten, die zur Herstellung, Verarbei
tung und Verwendung von Metallen, deren Legierungen und Verbin
dungen dienen, sowie von Schürfrechten und von Besitzrechten an 
Erzen, Erzvorkommen, Erden, Mineralien und Metallen. Stamm- 
kapital: 150 000 %)l. Geschäftsführer: Ernst Mailänder, Kaufmann. 
Stuttgart. Gesellschafter: Theresa Adamoli, Mailand, Ernst Mailänder, 
Kaufmann, Stuttgart, Firma Seri-Holding, Luxemburg.

Ernst Scharen chemisch-parmazeatische Präparate, Sitz: Berlin. 
Die Firma ist am 6. 1. 1943 in das Handelsregister des Amtsgerichts 
Berlin eingetragen. Inhaber Kaufmann Ernst Schuren, Berlin.

Dr. Wilke & Eiben, G. m. b. H., Sitz: Bremen. Die Firma ist 
am 6. 1. 1943 in das Handelsregister des Amtsgerichts Bremen ein
getragen. Gesellschaftsvertrag vom 24. 11. 1942. Gegenstand des Un
ternehmens: Erzeugung und Vertrieb von Präparaten aus dem Be
reich der chemischen und pharmazeutischen Industrie und verwandten 
Erzeugnissen aus benachbarten Fachgebieten sowie die Fortführung 
des von dem Dipl.-Chem. Dr. phil. Hellmuth Wilke, Kassel, unter 
der nicht eingetragenen Firma Dr. Hellmuth Wilke, Herstellung und 
Vertrieb chemischer und pharmazeutischer Präparate, betriebenen 
Geschäfts. Stammkapital: 30 000,— TM. Geschäftsführer sind: Kauf
mann Hermann Theodor Eiben, Bremen, und Dipl.-Chem. Dr. phil. 
Hellmuth Wilke, Kassel-Wilhelmshöhe.

Erich Monde, Chemische Fabrik „Neosan“ , Sitz: Leipzig. Die 
Firma ist am 7. 1. 1943 in das Handelsregister des Amtsgerichts Leip
zig eingetragen. Inhaber: Friedrich Gustav Erich Munde, Kaufmann, 
Leipzig.

Erich Holz Chem.-techn. Fabrik (Fabrikation ehem.-technischer
Artikel, insbesondere Putzmittel aller Art für Haushalt und Indu
strie), Sitz: Köln. Die Firma ist am 8. 1. 1943 in das Handelsregister 
des Amtsgerichts Köln eingetragen. Inhaber: Erich Holz, Kaufmann, 
Köln.

Antikalzit G. m. b. H. für Herstellung und Vertrieb von Kessel
steinlösungsmitteln, Sitz: Berlin. Die Firma ist am 9. 1. 1943 in das 
Handelsregister des Amtsgerichts Berlin eingetragen. Gegenstand des 
Unternehmens: Herstellung und Vertrieb von Kesselsteinlösungsmitteln 
und ähnlichen chemischen Erzeugnissen. Stammkapital: 90 000 TM. 
Ordentliche Geschäftsführer: Dipl.-Kaufm. Dr. Carl Bellwinkel, Ber
lin, Kaufmann Hans-Joachim Beckmann, Berlin, Chemiker Heinrich 
Christian Freudenthal, Hamburg, Kaufmann Dr. Hanns Menzel, Wien. 
Stellvertretender Geschäftsführer: Kaufmann Alwin Schütze, Mann
heim. Gesellschaftsvertrag vom 27. 10. 1942.

Käthe Schneider (Herstellung von und Handel mit ehem.-techn. 
Erzeugnissen — Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel —), Sitz: Mann
heim. Die Firma ist am 9. 1. 1943 in das Handelsregister des Amts
gerichts Mannheim eingetragen. Inhaberin ist Käthe Schneider, 
Mannheim.

Preß-Fortchung G. m. b. H., Sitz: Mönchen. Die Firma ist am
8. 1. 1943 in das Handelsregister des Amtsgerichts München ein
getragen. Gegenstand des Unternehmens: Erprobung von neuartigen 
geschützten und ungeschützten Verfahren zur Verpressung vegetabiler 
und sonstiger Rohstoffe aller Art, insbesondere von Preßverfahren 
zur Herstellung von Schweistoffen für die Generator-Gaserzeugung. 
Stammkapital: 50 000 TM. Geschäftsführer: Dr. Heinz Kleine, Rechts
anwalt und Notar, Berlin. Gesellschaftsvertrag vom 23. 10. 1942.

Johann Kirstein (Herstellung von und Handel mit ehem.-pharma
zeutischen Artikeln), Sitz: Hamburg. Die Firma ist am 13. 1. 1943 in 
das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen. Inhaber: 
Johann Kirstein, Kaufmann, Hamburg.

Friedrich WUhelm Kayser (Herstellung und Vertrieb chemisch- 
technischer Fabrikate), Sitz: Hamburg. Die Firma ist am 13. 1. 1943
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in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen. In
haber: Friedrich Wilhelm Kayser, Kaufmann, Hamburg.

Reichelt Pharmazeutische Handelsgesellschaft m. b. H., Sitz: 
Minsk. Die Firma ist am 14. 12. 1942 in das Handelsregister des
Deutschen Gerichts Minsk eingetragen. Gegenstand des Unterneh
mens: Großhandel mit Arzneimitteln, Verbandstoffen, Drogen, Chemi
kalien und anderen in Apotheken und Drogerien gehandelten Ar
tikeln sowie Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und gale- 
nischen Präparaten zur Versorgung der weißruthenischen Gebiete. 
Stammkapital 100 000,— Ml. Geschäftsführer: Emil Strothmann, Bres
lau, Karl Kurz, Berlin.

Sanita-Werk Gaston F. Schmidt (Herstellung und Vertrieb von 
chemisch-pharmazeutischen Präparaten), Sitz: München. Die Firma 
ist am 12. 1. 1943 in das Handelsregister des Amtsgerichts München 
eingetragen. Geschäftsinhaber: Gaston Friedrich Schmidt, Fabrik
direktor, München.

Personal-, Kapital- und Statutenänderungen.
Friedrich Weber & Co. Pharmazeutische Präparate, Sitz: Mün

chen. In das Handelsregister des Amtsgerichts München ist am 9. 12. 
1942 eingetragen: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Nürnberg verlegt.

Sächsische Zellwolle A.-G., Sitz: Plauen (Vogtl.). In das Handels
register des Amtsgerichts Plauen (Vogtl.) ist am 10. 12. 1942 ein
getragen: Der Fabrikdirektor Michael Hetzel, Plauen, ist zum stell
vertretenden Vorstandsmitglied bestellt.

Oidenbruch u. Sohn & Co. (Erzeugung und Handel mit Lacken 
und Farben), Sitz: Wien. In das Handelsregister des Amtsgerichts 
Wien ist am 5. 12. 1942 eingetragen: Das Unternehmen ist von Ernst
Oidenbruch auf Anna Oidenbruch, Fabrikantin, Wien-Kritzendorf, über
gegangen.

Chemische Werke Stoess & Co. G. m. b. H., Sitz: Eberbach-Bad, 
Neckartal. In das Handelsregister des Amtsgerichts Eberbach tBaden) 
ist am 11. 12. 1942 eingetragen: Durch Beschluß der Gesellschafter 
vom 31. 10. 1942 ist das Stammkapital um 500 000,— JiU auf
1 500 000,— Ml mit Wirkung für das am 31. 3. 1942 endende Ge
schäftsjahr erhöht.

Emil Jakob jun. & Co. Seifenfabrik, K.-G., Sitz: Reichenberg- 
Franzendorf. ln das Handelsregister des Amtsgerichts Reichenberg 
ist am 4. 12. 1942 eingetragen: Josef Petters, Fabr.kdirektor, Rei-
chenberg-Franzendorf, ist der Gesellschaft als weiterer persönlich 
haftender Gesellschafter beigetreten.

Hallesche Salzwerke und Chemische Fabrik Kalbe A.-G., Sitz: 
Calbe (Saale). In das Handelsregister des Amtsgerichts Calbe (Saale) 
ist am 14. 8. 1942 eingetragen: Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom
2. 6. 1942 ist das Grundkapital um 975 000,— Ml auf 3 900 000,— Ml 
erhöht.

Norddeutsche Humusdünger G. m. b. H., Sitz: Berlin. In das
Handelsregister des Amtsgerichts Berlin ist am 12. 12. 1942 eingetra
gen: Durch Beschluß vom 10. 7. 1942 ist das Stammkapital um
22 000,— Ml auf 42 000,-  Ml erhöht.

Marie Stohge (Parfümerie u. Seifenfabrik), Sitz: Hamburg-
Altona. In das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg ist am
14. 12. 1942 eingetragen: Inhaber jetzt: Wilhelm Stohge, Kaufmann,
Hamburg. Die Firma ist geändert worden in Wilhelm Stohge.

Lack- und Farbenwerke Wilhelm Hjordt, K.-G. gegr. 1901, Sitz: 
Leslau a. d. Weichsel. In das Handelsregister des Amtsgerichts Les
lau a. d. Weichsel ist am 30. 11. 1942 eingetragen: K.-G., be
gonnen am 1. 1. 1941. Persönlich haftender Geseilscnaiter: Kaufmann 
Alexander Hjordt in Leslau a. d. Weichsel.

Bank für Industrie und Verwaltung A.-G., Sitz: Berlin, ln das 
Handelsregister des Amtsgerichts Berlin ist am 15. 12. 1942 eingetra
gen: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. 10. 1942 ist das 
Vermögen der A.-G. für Kohlensäure-Industrie, Berlin, ferner der 
Eyacher Kohlensäure-Industrie A.-G., Berlin, und der Gewerkschaft 
Perpetua I, Berlin, als Ganzes im Wege der Verschmelzung an die 
Gesellschaft veräußert worden. Die Firma lautet fortan: Kohlensäure- 
Industrie A.-G. Gegenstand des Unternehmens ist fortan: Herstel
lung, Erwerb und Verwertung von chemischen Produkten, insbesondere 
flüssiger und fester Kohlensäure und anderer verflüssigter oder ver
dichteter Gase; ferner Herstellung und Verwertung von Bauwerken, 
Maschinen, Apparaten, Gefäßen und Einrichtungen, die in der chemi
schen Industrie, insbesondere in der Industrie der verflüssigten und 
verdichteten Gase, Verwendung finden, schließlich Erwerb und Aus
nutzung von gewerblichen Schutzrechten.

Asid Serum-Institut G. m. b. H., Sitz: Dessau. In das Handels
register des Amtsgerichts Dessau ist am 9. 12. 1942 eingetragen: Durch 
Gesellschafterversammlungsbeschluß vom 18. 10. 1942 ist Satzung ab
geändert: Gegenstand des Unternehmens: Herstellung, Erwerb und 
Vertrieb von Sera. Impfstoffen, chemisch-pharmazeutischen und bio
logischen Heilmitteln, Desinfektionsmitteln, chirurgischem Naht

material, Laborbedarf und allen Gegenständen des ärztlichen und tier
ärztlichen Bedarfs, Durchführung von diagnostischen Untersuchungen, 
Herstellung, Erwerb und Vertrieb von Mitteln zur Bekämpfung tieri
scher und pflanzlicher Schädlinge, Durchführung von Schädlings
bekämpfungen, Entwesungen und Holzimprägnierungsarbeiten und 
Großhandel mit anderen einschlägigen Erzeugnissen.

Brunst & Römer Fabrik Chemischer Erzeugnisse G. m. b. H., 
Sitz: Dresden. In das Handelsregister des Amtsgerichts Dresden ist 
am 16. 12. 1942 eingetragen: Gegenstand des Unternehmens: Herstel
lung und Vertrieb kosmetischer, chemischer und pharmazeutischer 
Waren, besonders Fortbetrieb des von den Gesellschaftern unter der 
Bezeichnung „Marion“ Kosmetische Präparate Brunst Sc Römer, Dres
den, bisher betriebenen Unternehmens, sowie gewerbliche Verwertung 
der Erfindungen und Rezepte sowie etwaiger Schutzrechte des Herrn 
Römer. Stammkapital: 21 000,— Ml.

Glaslaser G. m. b. H., Sitz: Düsseldorf. In das Handelsregister 
des Amtsgerichts Düsseldorf ist am 15. 12. 1942 eingetragen: Zum
stellvertretenden Geschäftsführer ist Direktor Karl Arlt in Düssel
dorf bestellt. Hans Feckler, Düsseldorf, ist Gesamtprokura erteilt.

Agricultura G. m. b. H., Sitz: Düsseldorf. In das Handelsregister 
des Amtsgerichts Düsseldorf ist am 15. 12. 1942 eingetragen: Dr.
Georg Behnen, bisher stellvertretender Geschäftsführer, ist zum or
dentlichen Geschäftsführer bestellt.

Hirisangesellschaft Richter Sc Dr. Hildebrandt (Herstellung von 
chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen), Sitz: Leipzig. In das 
Handelsregister des Amtsgerichts Le.pzig ist am 15. 12. 1942 ein
getragen: Inhaberin jetzt: Ida Victoria Jacobine Klein, Leipzig. Die 
Firma ist geändert und lautet jetzt: Hirisangesellschaft Richter & 
Dr. Hildebrandt Nachf.

Deutsche Magnesit A.-G., Sitz: München. In das Handelsregister 
des Amtsgerichts München ist am 14. 12. 1942 eingetragen: Zu wei
teren Vorstandsmitgliedern sind die Direktoren Dr.-Ing. Hugo Acker
mann und Edmund Bieneck, Berlin-Wilmersdorf, bestellt.

Aga-Werke A.-G. Wien, Sitz: Wien. In das Handelsregister des 
Amtsgerichts Wien ist am 11. 12. 1942 eingetragen: Zum weiteren
Vorstandsmitglied ist bestellt Dr. Rudolf M. Schüßler, Rechtsanwalt, 
Wien.

Dr. Adolf Abraham’s Laboratorium, Sitz: Berlin. In das Han
delsregister des Amtsgerichts Berlin ist am 16. 12. 1942 eingetragen: 
Der Treuhänder Carl Krugler ist verstorben. Der neu bestellte Treu
händer, Wirtschaftsberater Dr. Fritz Grawert, Berlin, hat das Geschäft 
an den Kaufmann Werner Rechlin, Berlin, als alleinigen Inhaber ver
äußert. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Firma lautet jetzt: Drala 
Fabrik zahuärztlicher Füllungsmaterialien Werner Rechlin,

Deutsche Kunstlederwerke Wolfgang G. m. b. H., Sitz: Frank
furt a. Main. In das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 
Main ist am 19. 12. 1942 eingetragen: Durch Beschluß der Gesell
schafter vom 16. 10. 1942 ist der Sitz der Gesellschaft nach Wolf
gang, Kr. Hanau, verlegt.

Adolf Jetter, Sitz: Göppingen. Iq das Handelsregister des Amts
gerichts Göppingen ist am 15. 12. 1942 eingetragen: Die Firma ist nach 
dem Tod des seitherigen Geschäftsinhabers Adolf Jetter, Seifenfabri
kant, Göppingen, auf dessen Witwe und Alleinerbin Pauline Jetter, 
Göppingen, übergegangen.

Wilhelm Fruth Deutsche Kraftfutterfabriken, Sitz: Illertissen.
In das Handelsregister des Amtsgerichts Memmingen ist am 11. 11. 
1942 eingetragen: Die Einzelfirma ist durch Aufnahme des Kauf
manns Erich Welte, Nußdorf, als persönlich haftender Gesellschafter 
in das Geschäft ab 1. 7. 1942 in eine offene Handelsgesellschaft unter 
der geänderten Firma Fruth und Welte Chem. Fabriken Illertissen 
und Heidelberg umgewandelt worden.

Dr. Koken & Dr. Renger K.-G. (Betrieb von chemischen und 
Lackfabriken), Sitz: Berlin. In das Handelsregister des Amtsgerichts 
Berlin ist am 18. 12. 1942 eingetragen: Die Gesamtprokura der Hed
wig Thieme ist erloschen.

Laboratorium Professor Dr. Alfred Schmid (Ausarbeitung und 
gewerbliche Verwertung von Erfindungen von Prof. Dr. Schmid), Sitz: 
Berlin, In das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin ist am 
24. 12. 1942 eingetragen: Zum weiteren Geschäftsführer ist bestellt: 
Dr. Dietmar Lauermann, Berlin.

Radium-Chemie Dr. von Gorup K.-G., Nachfolgerin der Radium 
Chemie A.-G., Sitz: Frankfurt a. Main. In das Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt a. Main ist am 22. 12. 1942 eingetragen: Ge
samtprokuristen: Dr. phil. nat. Alfred Müller, Frankfurt a. M., 
Dr. phil. nat. Hans Giebenhain, Dörnigheim a. M.

Generatorkraft A.-G. für Tankholz und andere Generatorkraft
stoffe, Sitz: Berlin. In das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin 
ist am 22. 12. 1942 eingetragen: Die Firma lautet fortan- Generator
kraft A.-G.

D ie C hem ische Industrie w ird h erausgegeben  von der G e sch ä ftsste lle  der W irtsch altsgrupp e C hem ische Industrie.
Geschäftsführer D r. C. U n gew ilter.
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